
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Fischer            Vera Henkys   Ronja Heumann 
              1831828     1821180      1849921 

 

 

  

Begleitung durch: 

Johanna Janssen 

 

 

 

September 2019 

 

 

 

Bachelorarbeit im Fachbereich „Gezondheidszorg“ 

Bachelorstudiengang Ergotherapie der Zuyd Hogeschool  

Hilfsmittelversorgung  

in der ergotherapeutischen Ausbildung 

 

Wer braucht was? & Wie mach´ich das? 
 
 

Eine Forschungsarbeit zur Entwicklung von Empfehlungen  
zur Vermittlung der Thematik in der ergotherapeutischen Ausbildung  

 



 
2 

Das Team  
„Hilfsmittelversorgung in der ergotherapeutischen Ausbildung“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist 

ohne vorhergehende schriftliche Zustimmung der Hogeschool Zuyd unzulässig und strafbar. 

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, die Speicherung und Verarbeitung in 

elektronischen Systemen, Mikroverfilmungen und Übersetzungen.  



 
3 

Danksagung 

 

 

Zu Beginn bedanken wir uns ganz herzlich bei den Experten dieser Studie für ihre Mitarbeit, 

ihre Unterstützung und ihr außerordentliches Engagement. 

 

Des Weiteren bedanken wir uns bei der Teilnehmerin unserer Pilotstudie für die 

Zusammenarbeit und den bereichernden Austausch. 

 

Dann möchten wir uns von ganzem Herzen bei unserer begleitenden Dozentin Johanna 

Janssen bedanken, die uns zu jedem Zeitpunkt all unsere Sorgen nehmen konnte. Ihre 

Bemühungen uns alle Fragen zu beantworten und ihre Tatkraft bezüglich der Unterstützung 

möchten wir an dieser Stelle hervorheben. 

 

Wir danken außerdem dem deutschen Verband für Ergotherapeuten für die Vermittlung an 

weitere Experten als Studienteilnehmer. 

 

Ein großer Dank gilt unseren Partnern, Familien, Mitbewohnern und Freunden, die uns zu 

jeder Zeit aufgefangen, beruhigt und ermutigt haben.  

 

Vielen Dank an unseren „Fotografen“ und unsere „Dame für Bildbearbeitung“ für unser 

Gruppenfoto. 

 

Und zuletzt gilt unser Dank unseren Korrekturlesern und Übersetzern, die sich fleißig und 

motiviert unserer Arbeit gewidmet haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

Erklärungen 
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In Anführungszeichen gesetzte Textstellen sind wörtliche Zitate. 

Die im Glossar erläuterten Begrifflichkeiten, sind in folgender Schriftfarbe (grau) dargestellt. 

 

 

 

Abkürzungen 
 

AT = Assistive Technology 

bzgl. = bezüglich 
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ggf. = gegebenenfalls 

GKV = Gesetzliche Krankenversicherung 

HM = Hilfsmittel 

HMV = Hilfsmittelversorgung 

o.J. = Ohne Jahr 

S. = Seite 

Vgl. = Vergleich 

z.B. = zum Beispiel 
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Abstract 

Deutsch 

Die Ergotherapie-Ausbildung in Deutschland unterliegt neben gesetzlichen Vorgaben 

individuellen Regelungen der einzelnen Bundesländer. Die Vermittlung der Thematik 

„Hilfsmittelversorgung“ ist folglich nicht einheitlich. Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, durch 

das Führen von Experteninterviews Inhalte zu ermitteln, die für die angehenden 

Ergotherapeut*innen bezüglich der Hilfsmittelversorgung essentiell sind. Die Auswertung der 

Experteninterviews erfolgt mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Die 

Forschung konzentriert sich dabei auf den Hilfsmittelversorgungsprozess, den 

Aufgabenbereich der Ergotherapeut*innen sowie auf notwendige Kompetenzen für das 

berufliche Handeln. Im Fokus stehen Ziele und Inhalte, die in der Ausbildung vermittelt 

werden sollen. Die Resultate zeigen, dass der Schwerpunkt der ergotherapeutischen 

Ausbildung auf dem gesamten Prozess der Hilfsmittelversorgung liegen sollte. Zudem ist ein 

Fokus der Unterrichtsinhalte auf die Prozessschritte sowie den Klientenbezug zu empfehlen. 

Der Unterricht soll zusätzlich einen sozialrechtlichen Bezug vorweisen und Wissen über den 

Hilfsmittelmarkt vermitteln. Durch ein einheitliches Vorgehen innerhalb der Ausbildung kann 

der Gesamtprozess der Hilfsmittelversorgung beeinflusst werden. 

English 
The education programme of occupational therapy in Germany is subject to legal standards 

and individual regulations of the particular federal states. The imparting of the topic 

„provision of assistive devices“ is therefore non-uniform. The goal of this research work is to 

identify the relevant contents for the education programme through interviews with experts. 

Mayring’s content analysis is used for evaluation. The research is comprised of process for 

the provision of assistive devices, description of the range of function from occupational 

therapists and necessary competence for the professional behaviour. The core themes are 

goals and contents that should be taught in school. The results show that the educational 

focus should be set on the entire process of assitive device provision and on putting the 

patient first. Classes should include aspects of social law and knowledge of the assistive 

device market. A standardized educational proceeding could influence the entire process of 

assistive device provision.  

Nederlands 
De opleiding ergotherapie in Duitsland is onderworpen aan de wettelijke bepalingen en de 

individuele bepalingen van de afzonderlijke deelstaten. De bemiddeling van het onderwerp 

„Hulpmiddelverzorging", is dus niet uniform. De doelstelling van dit onderzoek was om 

relevante informatie vast te stellen die voor de beginnende ergotherapeut van essentieel 

belang zijn. Deze relevante informatie werd vastgesteld door het uitvoeren van interviews 

met experts.. De evaluatie van de expert interviews werd uitgevoerd met behulp van een 

kwalitatieve inhoudsanalyse volgens Mayring. Het onderzoek bestaat uit de stappen van het 

hulpmiddelverzorgingsproces, de beschrijving van de taak van de ergotherapeut en de 

benodigde vaardigheden voor de professionele Acties, doelstellingen en de inhoud om 

onderwezen te worden in de opleiding. De resultaten tonen aan dat de focus van  

ergotherapie in het onderwijs moet gevestigd worden op het gehele proces van de bepaling 

van de hulpmiddelverzorging en het onderwijs aandacht te besteden aan de inhoud van het 

werk en de cliënt referentie. Het onderwijs moet bovendien een sociaal juridische betrekking 

tonen en kennis over de hulpmiddelmarkt overdragen. Door een gestandaardiseerd 

educatief proces, voorafgaand in de educatie van de hulpmiddelenzorg kan het totale proces 

worden beïnvloed. 

https://de.langenscheidt.com/niederlaendisch-deutsch/cliënt
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Informative Zusammenfassung 

 

Zum aktuellen Zeitpunkt besteht keine einheitliche Vermittlung des Themas 

„Hilfsmittelversorgung“ in der Ergotherapie-Ausbildung. Gründe dafür liegen in der Tatsache, 

dass die bundesweit geltenden gesetzlichen Grundlagen der Ergotherapie Ausbildung durch 

individuelle Regelungen der einzelnen Bundesländer ergänzt werden. In Bezug auf die 

Hilfsmittelversorgung ist es demnach schwierig, die Zusammenhänge und die identischen 

Unterrichtsinhalte aus verschiedenen Bundesländern zu erkennen.   

Anhand von Experteninterviews konnten relevante Inhalte zu dieser Thematik identifiziert 

werden, sodass die Entwicklung von Empfehlungen für die Vermittlung innerhalb der 

ergotherapeutischen Ausbildung ermöglicht wurde. Zur Realisierung dessen verhalfen die 

Leitfragen, die die Forschungsarbeit im gesamten Prozess prägten:   

 

 

- Was sind die Kernelemente der Hilfsmittelversorgung?  
- Welche Aspekte der Hilfsmittelversorgung sind essentiell für die ergotherapeutische 

Praxis?  
- Welche der erforschten Aspekte der Hilfsmittelversorgung sollten in der 

ergotherapeutischen Ausbildung vermittelt werden?  
 
 
Es wurden fünf Experten befragt. Es handelt sich dabei um Ergotherapeuten und 

Ergotherapeutinnen, die sich alle beruflich mit der Hilfsmittelversorgung befassen. Vor der 

Durchführung der Experteninterviews wurde der Interviewleitfaden erstellt. Dieser wurde 

durch ein Pilotinterview überprüft und anschließend überarbeitet. Nach der Überarbeitung 

erfolgte die Erstellung eines Informationsblattes, welches die Definition der Begrifflichkeiten 

„Hilfsmittel“ und „assistive Technologien“, Informationen über den Ablauf des Interviews wie 

auch Inhalte, auf die im Interview eingegangen wird, beinhaltete. Die Auswertung der 

Experteninterviews und die Darstellung der erzielten Ergebnisse erfolgten mittels der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.  

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Hilfsmittelversorgung ein Aufgabenbereich der 

Ergotherapeut*innen ist. Es handelt sich dabei um einen komplexen Prozess. Folglich ist es 

notwendig, Wissen über den Ablauf der Hilfsmittelversorgung, über die sozialrechtlichen 

Grundlagen sowie über die Finanzierung eines Hilfsmittels zu besitzen. Die Vermittlung der 

Hilfsmittelversorgung und der Einsatz assistiver Technologien sollen gemeinsam und als 

eine Verbindung von Theorie und Praxis erfolgen. Dabei sollte nicht mehr die Herstellung 

eines Hilfsmittels im Vordergrund stehen, sondern der Prozess, die Gesprächsführung bei 

der Hilfsmittelversorgung sowie die Anpassung eines Hilfsmittels. Insgesamt stellt die 

praktische Vermittlung der Thematik einen essentiellen Bestandteil in der Ausbildung dar.  
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1. Einleitung  

 

1.1 Themenfindung 

 

Das Thema der Hilfsmittelversorgung (HMV) als Teil der ergotherapeutischen Ausbildung 

ergab sich vorrangig aufgrund eigener praktischer Erfahrungen, die im Punkt 1.1.3 näher 

erläutert werden. Durch die weiterführende Literaturrecherche ergab sich anschließend die 

Fragestellung, welche Inhalte für die Ergotherapie-Ausbildung relevant sind. Weiterführend 

wurde die Arbeit durch die Fragestellung geleitet, welches Wissen und welche Kompetenzen 

angehende Ergotherapeut*innen in Bezug auf die HMV in der Ausbildung erlangen sollen. 

Thematisch begleiteten außerdem Begrifflichkeiten wie das Curriculum oder die 

Handhabung in den verschiedenen Bundesländern den Themenentstehungsprozess.  

Die generelle Themenfindung im Bereich der HMV entstand vor dem Hintergrund, dass der 

Fokus der Ergotherapie immer stärker auf die Partizipation rückt. Bezogen auf die 

Betrachtung der Gesellschaft, die zunehmenden chronischen Erkrankungen, den 

demografischen Wandel und die immer häufiger werdenden Einpersonenhaushalte in 

Deutschland (Henne & Wienberg, 2015) verstärkte sich das Interesse zu einer Arbeit in 

diesem Themenbereich.  

Die Erweiterung der HMV um die Wohnumfeld-Beratung und -Anpassung sowie die 

fortlaufende Technologisierung, z.B. durch Smart-Home, demonstriert den Wandel des 

Bereiches und den größer werdenden Markt der HM und AT (Henne & Wienberg, 2015). An 

dieser Stelle entsteht die Möglichkeit zur Forschung und Veränderung. Die zu Beginn 

benannte voranschreitende Technologisierung wirkt sich sowohl auf die Gesellschaft als 

auch auf die ET aus, sodass dieser Aspekt als Teil der Ausbildung integriert werden sollte.  

Die unterschiedlichen Curricula und internen Vorgaben der Schulen (vgl. Punkt 2.8 und 2.9) 

bestärkten den Fokus hin zur Erarbeitung der Thematik innerhalb der Ausbildung. Die 

Entstehung des Wunsches der einheitlichen Regelung durch Standards und inhaltliche 

Vorgaben ergab sich an dieser Stelle. 

Das Thema der Arbeit wird im Folgenden weiter beschrieben und ist im Punkt 3.1 explizit 

benannt. 

 

 

1.1.1 Begründung der Auswahl 

 

Die Hilfsmittelversorgung stellt einen Aufgabenbereich der Ergotherapeut*innen dar. Das 

Ermöglichen einer bedeutungsvollen Betätigung, die Klientenzentrierung sowie die 

Partizipation stellen einen wichtigen Bestandteil der Ergotherapie dar und sind in dem 

aktuellen Berufsparadigma contemporary paradigm wiederzufinden (Satink & Van de Velde, 

2019).  Der Einsatz von Hilfsmitteln ermöglicht den Klient*innen die Ausführung einer 

bestimmten Betätigung. Zudem trägt der Einsatz ebenfalls zur Partizipation bei (AOTA, 

2010). Die Auseinandersetzung mit unterschiedlicher Literatur verdeutlicht, dass im Rahmen 

des Hilfsmittelversorgungsprozess Handlungsbedarf besteht (Matushek & Dey, 2016), 
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jedoch befasst sich die Forschungsarbeit mit der HMV als Teil der ET- Ausbildung, um so 

direkt zu Beginn des Berufslebens der Ergotherapeut*innen ein fundiertes Wissen über den 

Bereich der HMV gewährleisten zu können.  

Nach dem DVfR (2009) soll die HMV in der Ausbildung vermittelt werden, sodass folglich 

das Vorgehen im Prozess verbessert werden kann. Mit Empfehlungen über 

Ausbildungsinhalte kann der Unterricht so gestaltet werden, dass die examinierten 

Therapeut*innen bereits als Berufsanfänger*in mit den Begrifflichkeiten innerhalb der HMV 

umgehen können und sie zusätzlich in der Lage sind, einen Hilfsmittelversorgungsprozess 

kompetent zu durchlaufen. Es soll durch diese Forschung zukünftig verringert oder im 

besten Falle vermieden werden, dass Ergotherapeut*innen ein persönliches Gefühl des 

Unwissens oder der Überforderung verspüren, wenn eine HMV für Klient*innen benötigt 

wird. Denn es ist der Aufgabenbereich der ET Menschen in ihrer Selbstständigkeit zu fördern 

und zu unterstützen, was durch den Einsatz von HM und AT erfolgen kann.  

 

 

1.1.2 Eingrenzung des Themas 

  

Die Forschungsarbeit legt den Fokus auf die Entwicklung von Empfehlungen für die 

Ausbildung. Ziel der Forschung ist es demnach nicht, den Hilfsmittelversorgungsprozess im 

Allgemeinen zu analysieren oder zu verbessern. Es soll eine Empfehlung für die Ausbildung 

entstehen, welche von Schulen innerhalb der Lehrpläne bedacht werden kann, um das 

Thema der HMV adäquat zu vermitteln.  

 

 

1.1.3 Motivation zur Forschungsthematik 

 

Die persönliche Motivation bezüglich dieser Thematik entstand vorrangig aus eigenen 

Schwierigkeiten in Bezug auf den praktischen Arbeitsalltag als Ergotherapeutin. Das Wissen, 

welches die Verfasserinnen in unterschiedlichen Ausbildungen erworben haben, ist nicht 

ausreichend, um eine adäquate HMV mit Klient*innen durchlaufen zu können. 

Themenbezogene Erfahrungen innerhalb der praktischen Ausbildung waren fehlend, 

unzureichend oder mit nicht ausreichender Erläuterung vertreten. Im Austausch mit anderen 

Studierenden aus dem Ergotherapie Studiengang wurde deutlich, dass jede*r ausgebildete 

Ergotherapeut*in andere Voraussetzungen im Rahmen der HMV aufweist. 

Innerhalb des theoretischen Unterrichts empfanden die Verfasserinnen insbesondere 

Unterrichtsinhalte über die gesetzlichen Regelungen der HMV als zu gering vertreten. Der 

umfangreiche Prozess wurde nicht greifbar. In der Rolle einer*s Berufsanfänger*in war den 

Verfasserinnen die adäquate Durchführung einer HMV folglich erschwert. 

Aufgrund der genannten Aspekte soll im Rahmen der Forschungsarbeit untersucht werden, 

welche Inhalte in der ET-Ausbildung relevant sind. Dies zielt darauf ab, den angehenden 

Ergotherapeut*innen notwendige Kompetenzen zu vermitteln und diese in ihrem 

methodischen Handeln zu befähigen.  Die Forschungsarbeit trägt nicht nur zur ET- 

Ausbildung bei, sondern leistet ebenfalls einen Beitrag zum Prozess der HMV. 
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1.2 Entstehung des Forschungsthemas 

 

Zu Beginn des Bachelorarbeitsprozesses durchlief das Team der drei Verfasserinnen die 

Themenfindungsphase. Das Forschungsthema wurde im Laufe seines 

Entstehungsprozesses heruntergebrochen und zeitgleich ausdifferenziert. So nutzten die 

Verfasserinnen beispielsweise zu Beginn ihrer Forschung noch die Begrifflichkeit der 

Hilfsmittelberatung, was im Laufe der Recherche bereits zu dem Begriff der 

Hilfsmittelversorgung verändert wurde. 

Die Literaturrecherche begann national und international mit den Definitionen zu Hilfsmitteln 

und weitete sich daraufhin auf die Assistiven Technologien aus. Des Weiteren wurde 

Literatur zum Hilfsmittelversorgungsprozess gesucht. Innerhalb dieser Literaturrecherche 

wurden generelle Schwierigkeiten im HMV-Prozess in Deutschland ersichtlich.  

Zusätzlich recherchierten die Verfasserinnen zu den gesetzlichen Regelungen, der Rolle der 

Ergotherapie innerhalb dieses Prozesses und zu dem zugehörigen Curriculum. 

Infolgedessen ergab sich der Themenschwerpunkt der Ausbildungsinhalte, da kein 

standardisiertes Curriculum zu finden war. Es wurde den Verfasserinnen bereits zu einem 

frühen Zeitpunkt deutlich, dass die jeweiligen Regelungen der Bundesländer und der 

Schulen intern Unterschiede aufweisen und auch nicht alle Regelungen oder Lehrpläne frei 

zugänglich sind. Diese Schwierigkeiten, die sich bereits zu Ausbildungsbeginn durch 

fehlende Einheitlichkeit ergeben, bestärkten das Team der Bachelorarbeit darin, sich auf die 

Ausbildung und die Inhalte derer zu fokussieren. 

Daraus ergaben sich fortlaufend folgende Leitfragen: 

1) Was sind die Kernelemente der Hilfsmittelversorgung?  
2) Welche Aspekte der Hilfsmittelversorgung sind essentiell für die ergotherapeutische 

Praxis?  
3) Welche der erforschten Aspekte der Hilfsmittelversorgung sollten in der 

ergotherapeutischen Ausbildung vermittelt werden?  
 
 
 
 

1.3 Relevanz der Problemstellung und Zielsetzung 

 

Die Hilfsmittelversorgung (HMV) stellt einen Aufgabenbereich der Ergotherapie dar und 

findet im stationären als auch ambulanten Bereich statt (Lehngut, 2012). Bei der 

Auseinandersetzung mit internationaler Literatur wird deutlich, dass die Ergotherapeut*innen 

innerhalb eines multidisziplinären Teams an der HMV beteiligt sind (ATIA, 2019; Steel & 

Layton, 2016).  

In Deutschland bestehen jedoch Schwierigkeiten im Prozess der HMV. Innerhalb des 

Prozesses sind sehr viele Akteure beteiligt. Dies kann zu Unklarheiten für die zuständigen 

Professionen führen (Cordes, 2014a).  Es bestehen Unklarheiten über die Abläufe, die 

Verordnung, die Beantragung sowie über die Kostenübernahme (Grupp, 2014). Eine 

einheitliche Vorgehensweise zur HMV ist in Deutschland nicht vorhanden (Cordes, 2014a). 

Anhand dieser Aspekte, auf die im weiteren Verlauf der Forschungsarbeit Bezug genommen 

wird, wird deutlich, dass keine ausreichend einheitlichen Regelungen innerhalb der HMV in 

Deutschland bestehen.  
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Die ET- Ausbildung ist ebenfalls nicht einheitlich. Sie unterliegt bundesweiten gesetzlichen 

Regelungen, welche das Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des 

Ergotherapeuten (ErgThG) sowie die Ergotherapeuten-Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung (ErgThAPrV) darstellen. Die gesetzlichen Regelungen enthalten 

bezüglich der Thematiken „Hilfsmittel“ sowie „Hilfsmittelversorgung“ nur geringe 

vorgegebene Inhalte des theoretischen wie auch praktischen Unterrichts und wenige 

Bestimmungen über die Vermittlung (Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz, 2016). Ergänzend dazu bestehen individuelle Regelungen der einzelnen 

Bundesländer (Verband Deutscher Ergotherapie Schulen e.V.- VDES, 2019). Durch kein fest 

bestehendes Curriculum innerhalb der ET- Ausbildung ergibt sich Interpretationsraum zur 

Vermittlung bestimmter Thematiken. 

Die Forschung bzgl. der HMV in der Ausbildung sehen die Verfasserinnen im Bereich der 

„occupational adaption“ (Turpin & Iwama, 2011). Das Ziel der Empfehlungen für die Inhalte 

der HMV innerhalb der ET- Ausbildung geht mit einer Qualitätssicherung einher. Durch eine 

einheitlichere Vermittlung bereits während der Ausbildung, kann ein gemeinsames 

Verständnis zum Thema der HMV entstehen und vertreten werden. Zukünftig könnte dies zu 

einer Verbesserung des gesamten HMV-Prozesses führen.  

Die Rolle der ET würde zusätzlich bestärkt werden, da Kompetenzen während der 

Ausbildung erworben und im späteren Berufsalltag vertreten werden können. Im Rahmen 

der Professionalisierung sollte die ET sich positionieren und ihre Rolle innerhalb der HMV 

einnehmen. Zudem unterliegt die therapeutische Arbeit einem Wandel und der 

Beratungsprozess spielt eine immer größere Rolle (Bruckmann, Ly Cam, Paland & 

Signoroni, 2010). Demnach ist die Thematik der HMV von hoher Relevanz für die ET. 

Für die Gesellschaft ist diese Arbeit ebenfalls von Relevanz, da die gesellschaftliche 

Entwicklung zur Entstehung des Forschungsthemas miteinbezogen wurde. Sowohl der 

demografische Wandel, wie auch die häufiger werdenden chronischen Erkrankungen 

wurden in der Arbeit bedacht.  

Der Beruf der Ergotherapeut*innen wird in seiner Entwicklung durch diese Forschungsarbeit 

unterstützt. In Bezug auf methodisches Handeln und evidenzbasiertes Arbeiten setzt diese 

Arbeit Empfehlungen, nach welchen zukünftig innerhalb der Ausbildung vorgegangen 

werden kann. Die Ausbildung kann durch den Beitrag dieser Forschungsarbeit angepasst 

oder verbessert werden.  

Zudem wurden die sechs Säulen der Ergotherapie bedacht (Cup & van Hartingsveldt, 2019). 

Die Technologie wird von Klappert, Schuh, Möller und Nollau (2010) als sich stetig 

weiterentwickelnd beschrieben. Dieser Aspekt wurde dabei im Sinne der 

Technologiebasierung in die Forschungsarbeit miteinbezogen. Die Begrifflichkeit der 

assistiven Technologie, auf welche diese Arbeit Bezug nimmt, rückt dabei in den komplexen 

Bereich der HMV hinein. Die HMV bindet die Nutzung der Technologie in den 

therapeutischen Prozess ein und stärkt die Klientenzentrierung sowie 

Betätigungsorientierung (Cup & van Hartingsveldt, 2019). 

Des Weiteren ist die Arbeit von ergotherapeutischer Relevanz, da die weiteren Säulen der 

Ergotherapie ebenfalls miteinbezogen sind. Die Klientenzentrierung wird beachtet, indem der 

Fokus während des HMV-Prozesses und zugehörig auch während der Ausbildungsinhalte 

auf dem Einbezug von Klient*innen liegt oder durch passende Fallbeispiele gestaltet werden 

soll. Die Betätigungsbasierung, als ergotherapeutische Säule, spielt während der gesamten 

HMV eine Rolle. Nach dem aktuellen Paradigma werden die Betätigungen der Klient*innen 

immer in die Therapie miteinbezogen. Das Arbeiten nach den sechs Säulen wird in Punkt 

2.7 - Rolle der Ergotherapeuten unter der Überschrift „Arbeitsweise“ genauer beschrieben. 
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1.4 Übersicht über den Aufbau der Arbeit 

 
Das folgende, zweite Kapitel gibt einen Einblick in den theoretischen Hintergrund des 

Forschungsthemas. Demnach beinhaltet das zweite Kapitel Definitionen von Hilfsmitteln und 

assistiven Technologien, eine Übersicht über das Hilfsmittelverzeichnis, eine Beschreibung 

der gesetzlichen Regelungen der Hilfsmittelversorgung in Deutschland, eine Erläuterung des 

Hilfsmittelprozesses, eine Beschreibung der Schwierigkeiten im Prozess der 

Hilfsmittelversorgung, sowie die Beschreibung der Rolle der Ergotherapeut*innen innerhalb 

der HMV. Zusätzlich sind gesetzliche Regelungen zu den Ausbildungsinhalten in 

Deutschland beschrieben und die Vorgaben der verschiedenen Bundesländer benannt. Es 

folgt eine Auflistung der Modelle und Assessments im Bereich der HMV und die kurze, 

themenbezogene Beschreibung der Klassifikationen. Die HMV ist ein sehr großer Bereich, 

weshalb der Prozess miteinbezogen wird, der Hauptfokus der Studie liegt jedoch auf der 

Ausbildung. 

Das dritte Kapitel beinhaltet die Methodik der Forschung. Explizit beinhaltet das Kapitel das 

Forschungsthema, vorbereitende Maßnahmen und die Durchführung der Hauptstudie. Zu 

den vorbereitenden Maßnahmen zählen die Literaturrecherche, die Teilnehmerrekrutierung, 

der allgemeine Ablauf, die Durchführung des Pilotinterviews und die Erstellung des 

Informationsblattes. Innerhalb der Hauptstudie sind die qualitative Forschung, 

Experteninterviews und die qualitative Inhaltsanalyse, wie auch insbesondere die 

Inhaltsanalyse nach Mayring beschrieben.  

Im vierten Kapitel folgt die Darstellung der Ergebnisse aus den geführten 

Experteninterviews. Die Ergebnisse werden thematisch in Bezug zu den Interviewfragen 

dargestellt. Demnach beinhaltet das vierte Kapitel Ergebnisse zu den Begriffen der 

Hilfsmittelversorgung und dem Einsatz assistiver Technologien, der Rolle der Ergotherapie 

in der HMV und den Kompetenzen von Ergotherapeut*innen im Bereich der HMV. Zudem 

sind Inhalte sowie Ziele in der Ausbildung und zu der Vermittlung der Thematik in der 

Ausbildung beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse aus den Interviews zusätzlich 

zu den Leitfragen in Bezug gesetzt. 

Kapitel fünf beinhaltet die Diskussion im Zusammenhang mit dem Verständnis der HMV und 

bezüglich der Ausbildung. Hierbei wird Bezug auf die theoretische und die praktische 

Vermittlung der Thematik genommen. Anschließend werden die Stärken und Schwächen der 

Forschungsarbeit dargelegt und somit die Validität geprüft und dargestellt. 

Das sechste Kapitel beinhaltet die Schlussfolgerung. In diesem Kapitel befinden sich 

Zusammenfassungen der Ergebnisse zu der HMV im Allgemeinen und zu der HMV 

innerhalb der Ausbildung. Letzteres bilden die Empfehlungen für die Inhalte der ET- 

Ausbildung bezüglich der Thematik der HMV. Abschließend wird ein Ausblick auf weitere 

Forschung gegeben. 
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2. Theoretischer Hintergrund  
 

2.1 Definition Hilfsmittel 

 

Zum Einstieg in die Thematik der Hilfsmittelversorgung wird der Begriff „Hilfsmittel“ auf Basis 

unterschiedlicher Quellen definiert.  

Im DUDEN (2019) wird ein Hilfsmittel synonym als „Arbeitshilfe“ oder „Instrument“ 

beschrieben und dient unter anderem zur Arbeitserleichterung, dem Bewältigen einer 

Notlage oder dem Ausgleich körperlicher Defekte. Letzteres stellt die größte Verbindung 

zum Gesundheitsbereich dar und lässt Übereinstimmungen mit der Hilfsmitteldefinition der 

niederländischen Basisrichtlinie zur Hilfsmittelversorgung erkennen:  

Bei einem Hilfsmittel handelt es sich um „jedes Produkt […], speziell angefertigt oder 

allgemein erhältlich, das Störungen, Einschränkungen oder Probleme in der Partizipation 

vermeidet, kompensiert, überwacht, lindert oder behebt“ (Heerkens et al., 2010, S.2). Laut 

den Hilfsmittel Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (2018a) werden 

Hilfsmittel unter anderem eingesetzt, um Einschränkungen bei den Grundbedürfnissen des 

täglichen Lebens auszugleichen oder einer drohenden Behinderung vorzubeugen.  

In Abgleichung mit der Hilfsmitteldefinition des deutschen Heilmittelkatalogs der 

Ergotherapie wird deutlich, dass es sich um einen Gegenstand handelt, der die 

Beeinträchtigungen im Alltag der Klient*innen insofern verändert, dass mehr Selbständigkeit, 

Aktivität und Teilhabe möglich ist (DVE, 2017a). 

Bis ein Hilfsmittel den Alltag von einer Klientengruppe verändern kann, bedarf es unter 

anderem einem Befunden, Beraten, Ausprobieren, Anpassen, Anleiten und Überprüfen 

(Cordes, 2014b). Im deutschen Sprachraum entstehen teilweise Verwirrungen bei der 

Begriffsauswahl zur Benennung dieses komplexen Gesamtsystems und es werden Wörter 

wie Hilfsmittelberatung und Hilfsmittelversorgung synonym genutzt. Um diese Verwirrung 

weitestgehend zu vermeiden, wird in dieser Bachelorarbeit der Begriff „Hilfsmittelversorgung“ 

verwendet. Er dient auf den folgenden Seiten somit als Überbegriff und schließt darin die 

Beratung und alle weiteren zugehörigen Prozessschritte mit ein. Diese Formulierung stützt 

sich unter anderem auf Präsentationen des Deutschen Verbandes der Ergotherapeuten e.V. 

(2012), Artikeln aus der Zeitschrift Ergopraxis (Cordes, 2014b) und den niederländischen 

Basisrichtlinien zur Hilfsmittelversorgung (Heerkens et al., 2010), in denen als Titel für den 

gesamten Prozess ebenfalls der Begriff „Hilfsmittelversorgung“ gewählt wird.   

Vor einem tieferen Einstieg in die große Thematik der HMV folgt ein kurzer Überblick 

darüber, welche Produkte eigentlich ein Hilfsmittel sind. Laut den gesetzlichen 

Bestimmungen fallen unter den Begriff Hilfsmittel unter anderem Sehhilfen, Hörhilfen, 

Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel. Bei Letzterem kann es sich 

beispielsweise um Mobilitätshilfen (Rollstuhl, Unterarmgehstützen, etc.) oder technische 

Unterstützungen für den häuslichen Alltag (Griffverdickungen, Duschhocker, etc.) handeln 

(Gemeinsamer Bundesausschuss, 2018a). Eine ausführliche Auflistung gemäß des 

Hilfsmittelverzeichnis folgt unter Punkt 2.3. 
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2.2 Definition Assistive Technologie 

  

Durch die stetige Weiterentwicklung der Technologie (Klappert et al., 2010), rückt die 

Begrifflichkeit der assistiven Technologie in den großen Bereich der Hilfsmittelversorgung 

hinein und ist in dieser Forschungsarbeit unerlässlich. 

In der häuslichen Pflege und Versorgung werden beispielsweise Veränderungen durch die 

vermehrte Nutzung von technischer Unterstützung deutlich. Zu der technischen 

Unterstützung finden sich Begriffe wie High-Tech Home Care, Hospital at Home und 

Intensive Home Care wieder, die jeweils für eine Form der Versorgung stehen (Ewers, 

2010).  

Es ist darauf hinzuweisen, dass die vorgenommene einzelne Definition nicht bedeutet, dass 

die Begrifflichkeiten „Hilfsmittel“ und „assistive Technologie“ in dieser Arbeit getrennt 

voneinander gesehen werden. In der recherchierten Literatur finden sich jedoch häufig 

individuelle Erläuterungen der Begrifflichkeiten. Somit werden einige dieser Erläuterungen 

der assistiven Technologie im Folgenden dargestellt: 

„Unter Assistiven Technologien verstehen wir […] hoch entwickelte, vernetzbare technische 

Systeme, die dazu dienen, Menschen bei ihren unterschiedlichen Tätigkeiten zu 

unterstützen. Die Art und Weise der Ausführung erfolgt entsprechend den Anweisungen des 

Nutzers bzw. der Nutzerin“ (Henne & Wienberg, 2015, S.3). 

Nach der Definition der Assistive Technology Industry Association (ATIA, 2019) stellen 

assistive Technologien jegliche Form von Produkten, Software Programmen oder Systemen 

dar, die genutzt werden, um die funktionalen Fähigkeiten eines beeinträchtigten Menschen 

zu steigern, zu erhalten und zu verbessern. Dabei helfen die assistiven Technologien 

Menschen mit verschiedenen Schwierigkeiten. Diese könnten zum Beispiel beim Sprechen, 

Schreiben, Hören, Sehen, Lernen und in der Mobilität ansetzen. 

Die World Health Organisation (WHO, 2019) sieht durch den Einsatz von assistiven 

Technologien nicht nur eine Chance zur Erhaltung oder Verbesserung der Funktionen, 

sondern auch eine Ermöglichung von Selbstständigkeit. Das Ziel ist es folglich, die 

Partizipation und das Wohlbefinden eines beeinträchtigten Menschen zu verbessern. Die 

assistiven Technologien ermöglichen es, sekundäre Gesundheitszustände zu verhindern. In 

der Definition wird aufgelistet, was zu den assistiven Technologien zählt.  Darunter fallen 

Rollstühle, Prothesen, Anhörungshilfen, visuelle Hilfsmittel sowie spezialisierte 

Computersoftware und Hardware, die die Mobilität, das Hören, das Sehen oder die 

Kommunikationsfähigkeit erhöhen. 

Nach Henne und Wienberg (2015) lassen sich die assistiven Technologien in verschiedene 

Bereiche einteilen: 

Es gibt die „Informations- und Kommunikations-Technologien“. Zu diesen gehören unter 

anderem das Internet, das Smartphone, die Sprachumfeldsteuerung und vieles mehr.  

Die „Smart-Home-Technologien“ und „Ambient Assisted Living“ stellen einen weiteren 

Bereich der assistiven Technologie dar. Diese dienen zur Überwachung, Steuerung und 

Regelung des Wohnumfeldes. 

Das „Monitoring“ wird ebenfalls im häuslichen Umfeld eingesetzt. Es dient zur Erfassung von 

Gesundheits-, Verhaltens- und Umgebungsdaten, „z. B. Bett- oder Bodensensoren zur 
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Erfassung von Stürzen oder Anfällen, Bewegungssensorik, Monitoring von medizinischen 

Parametern, Ortungssysteme, Video-überwachung“ (Henne & Wienberg, 2015, S.4). 

Des Weiteren gibt es die Robotik-Technologien, die Systeme zur Unterstützung von 

Lernprozessen und die Systeme zur Kraftunterstützung.  

Es wird deutlich, dass bereits eine Vielzahl von assistiven Technologien vorhanden sind und 

diese bereits seit langem zum Alltag gehören. Dabei nimmt die Bedeutung dieser zu. Der 

demographische Wandel und die längere Lebenserwartung sorgen dafür, dass es mehr „Ein 

Personen-Haushalte“ (Henne & Wienberg, S.4) in Deutschland gibt. Durch den Einsatz von 

assistiven Technologien im Umfeld der Klient*innen ermöglicht dies eine individuelle 

Unterstützung und Begleitung dieser. Die Betroffenen können folglich so lange und auch so 

sicher wie möglich alleine wohnen, sodass ein Umzug in eine Pflegeeinrichtung verhindert 

oder hinausgezögert wird. Aufgrund des Fachkräftemangels stellt der Einsatz der assistiven 

Technologien eine Unterstützung dar. Diese können zur Übernahme oder auch zur 

Unterstützung im Pflegebereich dienen. Pflegekräfte sowie Angehörige können folglich 

entlastet werden, sodass sich dadurch mehr Zeit für die Klient*innen ergibt. 

Der Einsatz von assistiven Technologien sorgt für Selbstbestimmung, Selbsthilfe und soziale 

Teilhabe. Es werden Kompensationen verbessert und Fähigkeiten sowie Kompetenzen 

individuell gefördert. Zusätzlich wird durch das Monitoring im eigenen Wohnumfeld mehr 

Sicherheit gewährleistet. Der Umgang mit den Technologien kann für die ältere Bevölkerung 

überfordernd sein. Um diesem entgegenzuwirken, ist eine Beratung und Schulung der 

Personengruppe erforderlich (Henne & Wienberg, 2015). 

 

 

2.3 Übersicht Hilfsmittelverzeichnis 

 

Um einen Überblick über die möglichen Produkte, welche als Hilfsmittel eingesetzt werden 

können, zu erlangen, folgt eine Beschreibung der Angebote entsprechend des GKV 

(Gesetzliche Krankenversicherung) - Hilfsmittelverzeichnisses:  

Der Bereich der Hilfsmittel ist mit zum Beispiel Duschhilfen, Einlagen, Gehhilfen, 

Sprechhilfen oder Stehhilfen überaus vielseitig und weiträumig. In der Masse der 

unterschiedlichsten Hilfsmittel das Richtige für ein Individuum zu finden, kann eine lange 

Suche mit sich bringen. Um die Suche nach einem Hilfsmittel zeitlich zu verkürzen und um 

eine gegliederte Aufreihung der unterschiedlichen Hilfsmittel darzubieten, existiert das 

sogenannte Hilfsmittelverzeichnis.  

 

Das Hilfsmittelverzeichnis wird in Deutschland von dem Spitzenverband der gesetzlichen 

Krankenversicherungen (GKV-Spitzenverband) erstellt und auf der zugehörigen Website 

publiziert. „Der GKV-Spitzenverband erstellt gemäß § 139 SGB V ein systematisch 

strukturiertes Hilfsmittelverzeichnis, in dem von der Leistungspflicht der gesetzlichen 

Krankenversicherung umfasste Hilfsmittel gelistet werden“ (GKV-Spitzenverband, 2019). Die 

unterschiedlichen Hilfsmittel sind in Produktgruppen gegliedert. Der Aufbau einer 

Produktgruppe ist dabei in seinem Aufbau jedes Mal gleich. Sie bestehen jeweils aus einer 

Gliederung, einer Definition mit leistungsrechtlichen Hinweisen und der Angabe des 

Indikationsbereichs.  
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Zudem sind jeweilige Produktuntergruppen, unterschiedliche Produktarten mit allgemeinen 

Beschreibungen der Produkte sowie produktartenbezogene Indikationsrahmen und 

detaillierte Einzelproduktübersichten vorhanden.  

Auf das Web-Portal über das Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes kann 

jedermann zugreifen. Es ist möglich nach einem bestimmten Hilfsmittel zu suchen, indem 

das Suchfeld genutzt wird oder die Untergruppen durchgearbeitet werden. Dabei wird der 

Weg „Produktgruppenbezeichnung -> Anwendungsortbezeichnung -> 

Produktuntergruppenbezeichnung“ (GKV-Spitzenverband, 2019) verfolgt. Mit aktuellem 

Stand von April 2019 existieren 45 Produktgruppen, in welchen innerhalb der verschiedenen 

Untergruppen Hilfsmittel zu finden sind. 

Das Hilfsmittelverzeichnis wurde nach einem Gesetz der Bundesregierung in den 

vergangenen zwei Jahren generalüberholt. „Jetzt stehen rund 32.500 Hilfsmittel in dem 

Verzeichnis“ (Wolfskämpf, 2019). Nach einem Artikel im Ärzteblatt (2012) waren zu diesem 

Zeitpunkt „mehr als 20.000 Hilfsmittel aus 39 Produktgruppen“ aufgelistet. Der Vergleich 

dieser Zahlen zeigt auf, inwiefern der GKV-Spitzenverein sein Verzeichnis überarbeitet und 

erweitert hat. Um Leistungserbringern die Möglichkeit zu geben, jederzeit auf das 

Hilfsmittelverzeichnis zugreifen zu können, bietet der GKV-Spitzenverband sein 

bundeseinheitliches Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelverzeichnis „auf dem Themenportal 

GKV-Datenaustausch […] als XML-Datei zum Download“ (GKV-Spitzenverband, 2019) an. 

„Dieses Format kann von Abrechnungsdienstleistern und Krankenkassen genutzt werden, 

um die Daten des Hilfsmittelverzeichnisses in die jeweils eigenen Systeme zu integrieren“ 

(GKV-Spitzenverband, 2019). Beispielsweise besteht die Möglichkeit, dass eine Praxis für 

Ergotherapie das Hilfsmittelverzeichnis auf den praxisinternen Computern herunterladen und 

folglich jederzeit nutzen kann. So können Ergotherapeut*innen zum Beispiel während einer 

Therapieeinheit gemeinsam mit Klient*innen ein geeignetes Hilfsmittel recherchieren und 

auswählen.  

Viele bekannte deutsche Unternehmen benennen das Hilfsmittelverzeichnis des GKV-

Spitzenverbandes auf ihren eigenen Websites. So ist auf der Internetseite des 

Gemeinsamen Bundesausschusses (2018a) zum Beispiel unter dem Überbegriff Hilfsmittel 

folgendes Zitat zu finden: „Der GKV-Spitzenverband erstellt ein Hilfsmittelverzeichnis, in dem 

die Produkte aufgeführt sind, die von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden“. Auf 

der Internetseite Rehadat (2019a) findet sich ebenfalls der Verweis auf die Seite des GKVs: 

„Eine Produktübersicht mit Abbildungen, Preisen, Bezugsmöglichkeiten und Informationen 

zur Finanzierung gibt es im Portal REHADAT-Hilfsmittel. Hier ist auch das GKV-

Hilfsmittelverzeichnis aufrufbar“. Diese Benennungen machen deutlich, dass das 

Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes deutschlandweit bekannt ist und es über 

verschiedene Suchstrategien im Internet gefunden werden kann.  

Zusammenfassend wird deutlich, wie groß der Bereich der verschiedenen Hilfsmittel ist und 

wie viele Kategorien sich bilden und finden lassen, in denen die Hilfsmittel sich gruppieren. 

Es scheint unmöglich jedes Hilfsmittel zu kennen. 

Die Ergotherapie hat die Möglichkeit, das Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes 

zur Unterstützung ihrer Arbeit zur Hilfe zu nehmen. Ergotherapeut*innen können so 

beispielsweise schnell im Arbeitssetting mit bestimmten Suchbegriffen ein geeignetes 

Hilfsmittel für die Klient*innen suchen. Das Krankheitsbild kann zur Suche genutzt werden, 

da auch in diesem Zusammenhang Kategorien zu finden sind, welche die passende Suche 

ermöglichen. 
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2.4 Hilfsmittelversorgung in Deutschland – gesetzliche Regelungen 

 

Bevor der gesamte Prozess, den die Hilfsmittelversorgung umfasst, genauer erläutert wird, 

folgt ein Überblick über die zugehörigen gesetzlichen Regelungen in Deutschland. Dies dient 

zum besseren Verständnis des Themas und als Hintergrundwissen für darauffolgende 

Punkte.  

Die gesetzliche Grundlage der Hilfsmittelversorgung ist in den Sozialgesetzbüchern (SGB) 

geregelt. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und gesellschaftlichen Teilhabe von 

behinderten Menschen kommen im SGB IX zur Geltung. Regelungen für die Gesetzliche 

Krankenversicherung (GKV) finden sich im SGB V § 11,12, 27, 33,126-128 und § 139. Für 

die Soziale Pflegeversicherung kommt das SGB XI § 28 Abs. 1 Nr. 5, § 40 und § 78 zum 

Einsatz (DVfR, 2009).  

Der Versorgungsanspruch sowie allgemeine Verordnungsgrundsätze sind durch die 

Hilfsmittelrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (2018b) festgelegt. Dort ist im § 

3 beispielsweise festgehalten, dass Hilfsmittel zu Lasten der Krankenkassen verordnet 

werden können, wenn sie einer drohenden Behinderung vorbeugen oder die 

Pflegebedürftigkeit vermeiden. In § 6 wird zudem vorgegeben, dass eine 

Hilfsmittelverordnung neben einer medizinischen Diagnose auch der Einordnung in die 

Klassifikation der ICF bedarf (Gemeinsamer Bundesausschuss, 2018b). Auf die ICF wird im 

Punkt 2.11 genauer eingegangen.  

Die Produkte, welche als Hilfsmittel zum Einsatz kommen können, werden im 

Hilfsmittelverzeichnis aufgelistet. Dies wird vom Spitzenverband der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV-Spitzenverband) erstellt und aktualisiert. Es erfasst alle 

zugelassenen Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel und unterteilt diese in 39 Produktgruppen 

(Bruckmann, Cordes, Ly Cam, Paland, Schlegel & Signoroni, 2015). Das Verzeichnis wurde 

im vorigen Punkt (2.3) genauer beschrieben. 

Im März 2017 ist außerdem das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 

(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) in Kraft getreten. Darin enthaltene 

Regelungen sind beispielsweise die Verpflichtung des GKV-Spitzenverbandes, die Aktualität 

des Hilfsmittelverzeichnisses stetig zu gewährleisten. Zudem werden Krankenkassen 

aufgefordert, neben dem Preis auch qualitative Anforderungen eines Hilfsmittels zu 

berücksichtigen. Die Leistungserbringer beraten Versicherte, welche Hilfsmittel für sie 

geeignet sind. Die Krankenkassen müssen die Einhaltung der Pflichten von 

Leistungserbringern durch Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen kontrollieren. Zusätzlich 

wird die Aufnahme innovativer Hilfsmittel in das Verzeichnis neu geregelt u.v.m. 

(Bundesministerium für Gesundheit, 2017). 
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2.5 Prozess der Hilfsmittelversorgung 

 

In der Literaturrecherche konnte festgestellt werden, dass der HMV Prozess sehr komplex 

ist. Es existieren wenig einheitliche Beschreibungen und es sind viele unterschiedliche 

Quellen bezüglich der Thematik zu finden. Um in dieser Fülle an Informationen einen 

Überblick über den gesamten Prozess zu erlangen, werden im Folgenden mehrere Quellen 

einzeln dargestellt und die essentiellen Schritte herausgearbeitet.  

Für eine erste kurze Übersicht über den allgemeinen Prozess, dient die Darstellung eines 

idealtypischen Versorgungsprozesses, welcher vom DVfR 2009 verfasst wurde. Dieser 

besteht unter anderem aus folgenden Schritten:  

 Problem und Bedarf eines Hilfsmittels erkennen  

 Assessment/ Befund und Bestandsaufnahme durchführen  

 Problem und Ziel definieren, Lösungsoptionen entwickeln 

 Für die Option Hilfsmittel entscheiden 

 Anforderungen an das Hilfsmittel klären/ Eigenschaften des Hilfsmittels festlegen 

 Versorgungskonzeption und Kostenvoranschlag erstellen  

 Prüfung des Erstellten, u.a. durch Krankenkassen/ MDK (Medizinischer Dienst der 

Krankenversicherung)/ externe Begutachter 

 Genehmigung und Auftragserteilung oder Ablehnung und Widerspruch durch die 

Krankenkasse 

 Beschaffung/ Herstellung und Auslieferung des Hilfsmittels 

 Ausbildung im Gebrauch des Hilfsmittels, Zweckmäßigkeit und Passgenauigkeit 

prüfen 

 Abnahme des Hilfsmittels und Mitteilung an die Krankenkasse 

 Nachkontrolle 

 

Die genannten Prozessschritte ermöglichen eine Sicht auf den allgemeinen Ablauf der HMV 

und beleuchten unter anderem auch rechtliche Punkte. Um den Fokus noch gezielter zur 

Ergotherapie zu richten, fügen wir nun die obigen Aspekte mit der Prozessbeschreibung der 

niederländischen Basisrichtlinie der Hilfsmittelversorgung nach Heerkens et al. (2010) 

zusammen. 

 

 

Der niederländische Prozess entsprechend der Basisrichtlinie der Hilfsmittelversorgung 

Der Ablauf einer HMV beginnt mit der Erkenntnis, dass für Klient*innen ein Problem besteht. 

Die Personen wenden sich an zuständige Therapeut*innen und gemeinsam wird das 

Problem näher betrachtet.  

Anschließend wird der genaue Hilfe-Bedarf der Klient*innen formuliert. Dazu muss vorerst 

die medizinische Diagnose durch den Arzt nach ICD-10 bestimmt werden. Um das passende 

Hilfsmittel zu finden, ist es in diesem Schritt zusätzlich empfehlenswert das Stadium der 

Krankheit und die medizinische Prognose miteinzubeziehen. Zum Hilfe-Bedarf gehört 

außerdem das Bestimmen der Funktionalitätsdiagnose. Hier kommt die ICF (Punkt 2.11) 

zum Einsatz. Die medizinische Diagnose wird gemeinsam mit externen und persönlichen 

Faktoren der/des Klient*in in die Terminologie des Modells übersetzt.  
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Neben der Funktionalitätsdiagnose wird ein Schwerpunkt auf die Wünsche und Erwartungen 

der Person gelegt. Diese sollten sich auf die aktuelle und zukünftige Situation beziehen 

sowie das Umfeld berücksichtigen. Die erarbeiteten Faktoren werden im Folgenden genutzt, 

um eine Prognose über die Entwicklung der Beeinträchtigung und der Funktionalität der 

Person zu erstellen. Damit sind das Problem und der Hilfe-Bedarf definiert. Anschließend ist 

es entscheidend, die Ziele zu formulieren. Globale werden zu spezifischen Zielsetzungen 

entwickelt und in Worten der ICF ausgearbeitet.  

Auf dieser Basis wird folglich der Plan erstellt. Dies beinhaltet unter anderem das 

Spezifizieren von erwünschten Eigenschaften des Hilfsmittels. Durch das Wissen genauer 

Anforderungen an das Hilfsmittel, kann das Produkt gemeinsam mit der/dem Klient*in 

ausgewählt werden. Wenn das Hilfsmittel geliefert wird, ist eine Instruktion bezüglich der 

Benutzung von Bedeutung. Anschließend wird das Produkt im alltäglichen Leben der 

betroffenen Person genutzt. In dieser Zeit ist eine stetige Anpassung, Evaluation und weitere 

Messungen sinnvoll (Heerkens et al., 2010).  

 

Der niederländische Prozess entsprechend der Leitlinie für die Hilfsmittelversorgung 

Das „Center of expertise for innovative care and technology“ hat den beschriebenen Ablauf 

in sieben Schritte aufgeteilt. Es entstand die „General Dutch Guideline for the provision of 

AT“ (Heijkers, 2018), welche als weitere Quelle genutzt wurde und eine strukturierte 

Darstellung des Prozesses ermöglicht. Demnach gibt es folgende Schritte: 

 

1. Das Problem definieren:  

Die/der Klient*in nimmt ein Problem wahr und wendet sich diesbezüglich an Ärzte/ 

Therapeut*innen. Das Problem wird gemeinsam klar beschrieben und mögliche Ressourcen 

werden identifiziert. 

2. Unterstützung anfragen: 

Die medizinsiche und funktionale Diagnose werden formuliert. Zudem werden Bedürfnisse, 

Erwartungen und Wünsche der Person erfragt und eine Prognose erstellt. In diesem Schritt 

kommen Klassifikationen wie die ICD-10 und die ICF zum Einsatz.  

3. Plan für die Unterstützung erstellen: 

Es werden Ziele nach SMART formuliert und mögliche Lösungen erfasst. Wenn ein 

Hilfsmittel eine Lösung darstellt, werden die Anforderungen, die das Produkt für die 

betreffende Person erfüllen sollte, erarbeitet. In diesem Schritt können Assessments wie das 

ATD PA (Punkt 2.10) eingesetzt werden. Die Eigenschaften des Produkts und der 

erwünschte Einfluss auf den individuellen Alltag sollten möglichst genau beschrieben 

werden. 

4. Auswählen, Ausprobieren und Entscheiden: 

Basierend auf Schritt 3 wird anschließend ein spezifisches Produkt ausgewählt. Dafür 

werden Datenbanken über Hilfsmittel / das Hilfsmittelverzeichnis genutzt. Wenn möglich, 

wird das Produkt vorher getestet und erst im Aschluss bestellt.  
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5. Lieferung: 

Hier ist das gesamte System miteinbegriffen. Das Sanitätshaus liefert das Hilfsmittel 

entsprechend der bestellten Anforderungen und ist für ein persönliches Anpassen des 

Produkts für die betreffende Person verantwortlich. Zudem sollte eine Instruktion über den 

Einsatz stattfinden, welches durch das Sanitätshaus und/ oder der/dem Therapeut*in erfolgt.  

6. Nutzung: 

Der Umgang mit dem Hilfsmittel wird von der betroffenen Person in verschiedenen 

Situationen und gemeinsam mit der/dem Therapeut*in geübt. Die Person setzt das 

Hilfsmittel im Alltag ein. Die/der Therapeut*in ist weiterhin im Kontakt und beobachtet, ob 

erneute Anpassungen nötig sind.  

7. Evaluation: 

Die Effektivität des Hilfsmittels wird evaluiert. Auf formellem (Einsatz von Testungen/ 

Assessments) und informellen (Gesprächen, Beobachtungen) Weg wird beurteilt, welchen 

Effekt das Produkt auf den Alltag der Klient*innen hat (Heijkers, 2018). 

 

 

Zusammenfassung der essentiellen Punkte des Prozesses auf Basis des 

Indikationskataloges 

Mit den Kenntnissen aus den beschriebenen Quellen und den Angaben des 

Indikationskataloges der Ergotherapie, lässt sich abschließend eine letzte 

Zusammenfassung der Prozessschritte darstellen, welche relevant für die Ergotherapie sind. 

Dabei ergeben sich vier große Punkte: 

 Unter den Begriff Hilfsmittelberatung fällt eine erste Kontrolle vorhandener Hilfsmittel 

und die darauffolgende individuelle Auswahl eines passenden Produkts. 

 Die Hilfsmittelversorgung beinhaltet eine Erprobung möglicher Hilfsmittel, die 

schließlich zur Auswahl und Bestellung desgleichen führt. Dies findet in 

Zusammenarbeit mit Ärzten, Kostenträgern und möglichen Sanitätshäusern statt.  

 Den nächsten Schritt bildet die Hilfsmittelanpassung. Das ausgewählte Produkt wird 

der betroffenen Person in Benutzung genommen und in Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Professionen (Therapeut*in, Ärzt*in, Sanitätshaus) individuell auf die 

Bedürfnisse der Person angepasst.  

 Zuletzt erfolgt ein Training, das im Indikationskatalog als Integration ergonomischer 

und physiologischer Aspekte benannt wird. Das bedeutet, dass der Umgang mit 

dem Hilfsmittel alltagsnah trainiert wird und folglich den Anforderungen des Alltags 

einer/eines jeweiligen Klient*in entsprechend integriert werden kann (DVE, 2017a). 
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2.6 Schwierigkeiten im Prozess der Hilfsmittelversorgung 

 
Im folgenden Abschnitt werden einige Herausforderungen, die Heilmittelerbringer, 

Klient*innen sowie weiteren Beteiligten im zuvor beschriebenen Prozess der 

Hilfsmittelversorgung begegnen können, benannt. Die Literaturrecherche bezüglich des 

Prozesses zeigte, dass aktuell einige Hürden und offene Fragen bestehen. In einer 

Expertendiskussion des DVfR wurde beispielsweise deutlich, dass es sich dabei um 

Unklarheiten über die Abläufe, die die Verordnung, Beantragung und Kostenübernahme 

beinhalten, handelt (Grupp, 2014). 

Für Letzteres gibt es zum Beispiel je nach Ausgangssituation unterschiedliche Regelungen. 

Welcher Leistungsträger für die Kostenübernahme zuständig ist, hängt von der gesetzlichen 

Lage ab. Ist ein Hilfsmittel in Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit 

notwendig, übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten (Grupp, 2014). Liegt 

ein Versorgungsfall nach dem Bundesversorgungsgesetz vor, welches für die Versorgung 

von Kriegsopfern des zweiten Weltkrieges verantwortlich ist, ist das Versorgungsamt 

zuständig (BMJV, 2016). Bestehen durch ein Hilfsmittel berufliche Gebrauchsvorteile, 

übernimmt die Rentenversicherung die Kosten. Die Bundesagentur für Arbeit ist bei 

beruflicher Betroffenheit zuständig, wenn die Rentenversicherung dafür nicht zuständig ist. 

Der Sozialhilfeträger übernimmt die Hilfsmittel, um Teilhabe am Leben zu gewährleisten 

(Rehadat, 2019b) und nicht für die medizinische Rehabilitation, wofür die Krankenkassen 

zuständig sind (Grupp, 2014).  

Eine weitere Schwierigkeit besteht im zeitlichen Rahmen des Prozesses. Die 

Hilfsmittelversorgung ist aufgrund von rechtlichen Grundlagen ein langwieriger und 

komplexer Prozess. Sie beginnt unter anderem in der stationären Rehabilitation. Bei 

Eingang des Kostenvoranschlags eines Hilfsmittelerbringers bei den zuständigen 

Leistungsträgern, kann die Genehmigung mehrere Wochen betragen. Beim Miteinbeziehen 

des MDK kann diese bis zu fünf Wochen dauern. Damit eine Wohnumfeldanpassung 

erfolgen kann, muss eine Pflegebedürftigkeit festgestellt und eine Pflegestufe zugeordnet 

werden. Der Bearbeitungszeitraum beträgt hier ebenfalls mehrere Wochen. Das Ende des 

Prozesses ist jedoch unklar, da dieser nicht mehr in der stationären Rehabilitation stattfindet 

(Cordes, 2014a). 

Allgemein ist zu bemerken, dass es im Prozess sehr viele Sachbearbeiter gibt, sodass kein 

fester Ansprechpartner besteht. Problematisch ist zudem, dass Angehörige nicht immer vor 

Ort oder erreichbar sind und sich somit zusätzlich der zeitliche Ablauf verlängert. Die Folge 

ist, dass nicht genügend personen- und umweltbezogene Faktoren vorhanden sind. Beim 

Übergang vom Krankenhaus in die stationäre Rehabilitation sowie im ambulanten Bereich ist 

die Informationsweitergabe nicht ausreichend gesichert. Einheitliche Vorgänge, wie die 

Nutzung bestimmter Assessments oder einer einheitlichen Sprache, gegebenenfalls nach 

dem ICF (Punkt 2.10), ist in Deutschland nicht vorhanden (Cordes, 2014a). 

Durch die Benennung einiger Schwierigkeiten der Hilfsmittelversorgung sowie die zuvor 

aufgelisteten Prozesse wird deutlich, dass nicht ausreichend einheitliche Regelungen 

bestehen. Der Prozess wurde aus unterschiedlichen Quellen beschrieben. Deutsche Quellen 

waren dabei der Prozess des DVfR sowie die Schritte des ergotherapeutischen 

Indikationskataloges. Eine generelle Leitlinie, wie die erläuterte “general Dutch guideline for 

the provision of AT” oder Vorgaben wie die der niederländischen Basisrichtlinie, sind in 

Deutschland jedoch nicht direkt ersichtlich.  
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Die bestehenden möglichen Fragen in diesem komplexen Prozess, zeigen zusätzlich 

mögliche Unklarheiten für Klient*innen und die zuständigen Professionen.  

Damit Ergotherapeut*innen ein gezieltes Wissen und folglich eine klare Vorstellung über den 

Prozess haben, ist es sinnvoll bereits in der Ausbildung eine strukturierte und eindeutige 

Vermittlung schon bestehender Regelungen, weiterer möglicher Abläufe und über die eigene 

Zuständigkeit zu erhalten. In der Ausbildung können die ersten Schritte für eine strukturierte 

Vorgehensweise vermittelt werden und somit kann ein Beitrag für einen Ausbau der 

Einheitlichkeit des Prozesses erbracht werden. Folglich ist als Abschluss dieses Punktes zu 

erwähnen, dass diese Arbeit trotz aufgelisteter Schwierigkeiten im Versorgungsprozess 

selbst, den Fokus auf die ergotherapeutische Ausbildung legt. 

 

 

2.7 Rolle der Ergotherapeuten 

 

Bevor die direkte Betrachtung der Ergotherapie Ausbildung beginnt, ist es hilfreich die Rolle 

der Ergotherapie in der Komplexität des beschriebenen Hilfsmittelversorgungsprozesses 

einzuordnen. Es folgt somit eine Beschreibung darüber, was in der HMV mit den Zielen und 

Handlungen der Ergotherapie zusammenpasst und wo die Ergotherapie in die HMV 

eingeordnet werden kann: 

Hilfsmittel sollen Klient*innen zuallererst Möglichkeiten zur Autonomie bieten und nicht nur 

Defizite kompensieren (Diener & Weimar, 2012). Bei Betrachtung der assistiven 

Technologien können diese als Hilfsmittel dienen (Henne & Wienberg, 2015). Manche 

Klient*innen sind von den Technologien abhängig und können ohne diese bestimmte 

Alltagsaktivitäten, welche den Fokus der ergotherapeutischen Sichtweise darstellen, nicht 

bewältigen (Cruz, Emmel, Manzini & Braga Mendes, 2016).  

 

Kontext 

Die Hilfsmittelversorgung kann sowohl in der Klinik als auch in einer ambulanten Praxis 

erfolgen. Bedingt durch die Verkürzung der Klinikaufenthalte verschiebt sich die 

Zuständigkeit der Versorgung in den ambulanten Bereich (Lehngut, 2012). Eine Studie hat 

gezeigt, dass bei der Versorgung mit assistiven Technologien unterschiedliche Theorien und 

Modelle genutzt werden. Dies verdeutlicht, dass es kein einheitliches Vorgehen gibt und 

dass es an evidenzbasierten, wie auch spezifischen Instrumenten für die assistiven 

Technologien fehlt (Friedrich, Bernd & de Witte, 2010).   

 

Zuständigkeiten 

In den Leitlinien zu technischen Hilfsmitteln, bezogen auf Apoplex und Hemiparese, ist 

ebenfalls nicht beschrieben, welche Profession für die Hilfsmittelversorgung zuständig ist 

(Diener & Weimar, 2012). Auf der Website der ATIA (2019) unter dem Punkt, wie die 

Versorgung von assistiven Technologien erfolgt, wird ein multidisziplinäres Team zur 

Entscheidungsfindung beschrieben. Unter anderem sind die Ergotherapeut*innen an diesem 

Prozess beteiligt. Da die Zuständigkeiten in Deutschland nicht eindeutig geklärt sind, folgen 

Ergebnisse einer internationalen Recherche bezüglich der Rolle der ET in der HMV. 
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In Australien stellen die Ergotherapeut*innen Experten in dem Bereich der assistiven 

Technologien dar (Steel & Layton, 2016). Die World Federation of Occupational Therapist 

(2019) sieht die Versorgung mit assistiven Technologien ebenfalls als Kernkompetenz der 

Ergotherapeut*innen. Die Berufsgruppe besitzt eine ganzheitliche Betrachtung auf die 

Technologien. Sie sieht diese im Zusammenspiel mit den Fähigkeiten einer Person und dem 

Bedürfnis der Person, sich zu betätigen. Zudem erfassen Ergotherapeut*innen die 

Bestandteile einer Betätigung und die der Umwelt. In der Studie „Irish occupational 

therapists’ views of electronic assistive technology“ (Verdonck, McCormak & Chard, 2011), 

wird ebenfalls die Meinung vertreten, dass Ergotherapeut*innen in einem multidisziplinären 

Team für die Versorgung assistiver Technologien zuständig sind. 48% der Befragten 

antworteten, dass sie die Versorgung mit assistiven Technologien in ihrer beruflichen Praxis 

bereits ausführen.  

 

Aufgaben und Kompetenzen 

Damit ein allgemeines Bild über die Ergotherapie im Feld der HMV entstehen kann, ist es 

erforderlich, themenbezogene erarbeitete Kompetenzen und Aufgaben der Profession zu 

thematisieren. 

Aufgrund einer Erkrankung oder einer Behinderung kann es sein, dass eine Betätigung nicht 

mehr ausgeführt werden kann. Aufgabe der Ergotherapie ist es die Klienten zu unterstützen, 

wie auch zu begleiten. Dabei steht das Ermöglichen einer bedeutungsvollen Betätigung im 

Vordergrund. Dazu können spezifische Aktivitäten, Umweltanpassungen und Beratungen 

angewandt werden (DACHS-Definition, 2007, zitiert nach Satink & Van de Velde, 2019). Die 

Partizipation und die Klientenzentrierung stellen ebenfalls einen wichtigen Bestandteil der 

Ergotherapie dar und hängen eng mit dem Berufsparadigma zusammen (Satink & Van de 

Velde, 2019). Ergotherapeut*innen nutzen verschiedene Strategien, um das Zusammenspiel 

von Person, Umwelt und Betätigung zu beeinflussen. Folglich kann die Partizipation, als 

auch die Inklusion in der Gesellschafft gewährleistet werden. Die assistiven Technologien 

repräsentieren somit Hilfen, die zum Erfolg der Partizipation und Inklusion beitragen können. 

Der Einsatz der AT stellt sich als effektiv dar, um die Autonomie, die Lebensqualität und das 

Betätigungsverhalten der Individuen zu steigern (AOTA, 2010; Steel & Layton, 2016).   

Bei der Versorgung eines Hilfsmittels, wobei die assistiven Technologien miteingeschlossen 

sind, ist es notwendig, dass neben der Pflege und Therapie im Voraus die 

Informationsvermittlung, die Beratung und Schulung von Klient*innen und Angehörigen, wie 

auch weiteren Beteiligten erfolgt (Ewers, 2010). Der/die Ergotherapeut*in geht eine 

Beratungsbeziehung mit den Klient*innen ein, die mit der Kommunikation verbunden ist und 

von Rahmenbedingungen, wie auch Gesetzen geprägt ist. Die Beratung erfolgt in einem 

Austausch, in dem sowohl der/die Ergotherapeut*in als auch die Kundschaft Input bietet 

(Heijsman, Lemette, de Veld, & Kuiper, übersetzt von Ronny Schramm, 2007). Die Beratung 

gehört zu den Enablement Skills und ist als Aufgaben der Ergotherapeut*innen zu 

betrachten. Dabei können nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Gruppen oder 

Organisationen beraten werden (Hagedoren- Meuwissen, Heijkers & Roentgen, 2019), was 

dem populationsbasierten Arbeiten entspricht. 

Nach Fisher (2014) nimmt die Beratung und Edukation einen wichtigen Stellenwert ein. 

Damit ein Beratungsprozess effektiv ist, ist das Miteinbeziehen von erweiterten Klient*innen 

und weiteren Personen, die mit den betroffenen Personen arbeiten, erforderlich. Dazu ist 

eine beratende Zusammenarbeit notwendig, um die Informationsweitergabe aller am 

Prozess beteiligten zu gewährleisten. Als Berater*in sollte die Zuständigkeit zur 

Implementierung der Adaptionen geklärt sein, wie auch Wissen über die Adaptionsprinzipien 

und -methoden vorhanden sein (Fisher, 2014).  
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Um kompetent beraten zu können, ist es sinnvoll regelmäßig an Fortbildungen zu 

Hilfsmitteln und deren möglichen Anpassung teilzunehmen. Außerdem ist es unerlässlich, 

dass Ergotherapeut*innen Wissen über den Ablauf der Hilfsmittelversorgung und über 

gesetzliche Regelungen besitzen (Lehngut, 2012).  

Vor der Verordnung des Hilfsmittels soll die Erprobung dessen, wie auch die Schulung mit 

diesem für Klient*innen und Angehörige erfolgen. Laut den Leitlinien zu technischen 

Hilfsmitteln ist die Hilfsmittelversorgung im Rahmen eines Hausbesuches vorgesehen. Für 

diesen Prozess hat die Leitlinie eine Checkliste für Wohnungsbegehung zur Verfügung 

gestellt. An dem beschriebenen Prozess sind nicht nur der/die Klient*in, sondern auch die 

weiteren Angehörigen beteiligt. Je nachdem, in welchem Kontext sich die Klient*innen 

befinden, besitzen diese verschiedene Rollen. Ziel ist es, dass diese ihre Rollen mithilfe von 

Hilfsmitteln zufriedenstellend ausführen können (Diener & Weimar, 2012).  

Die betroffenen Personen entscheiden selbst, welche Hilfsmittel oder Technologien sie in 

Anspruch nehmen wollen (Henne & Wienberg, 2015). Bei der Versorgung mit diesen ist es 

von Bedeutung, dass Ergotherapeut*innen das Umfeld und die Problematik der Person 

betrachten. Die angehenden Ergotherapeut*innen sollten darin geschult werden eine 

passende assistive Technologie für die Klient*in identifizieren zu können (Cruz et al., 2016). 

Durch Hausbesuche und eine Analyse des Betätigungsverhalten in den Bereichen der 

Gesundheit, Arbeit, Mobilität und Freizeit sollen die Anforderungen an eine Technologie 

ermittelt werden. Die Versorgung beinhaltet dabei idealerweise eine klientenzentrierte 

Arbeitsweise. Die Perspektive von Klient*innen ermöglicht es zu beurteilen, wie eine 

assistive Technologie in den Alltag passt.  Die Ergotherapeut*innen identifizieren die 

Betätigungen, die die Person ausführen will und berücksichtigen dabei die Umweltfaktoren. 

Zu Beginn ist es wichtig die Person über die Möglichkeiten der assistiven Technologien 

verständlich zu informieren und eine Schulung durchzuführen, damit die Anwendung ohne 

Probleme erfolgen kann (AOTA, 2010; Polgar, 2006). 

 

Arbeitsweise 

Die Ergotherapie ist grundsätzlich von der Klientenzentrierung, Betätigungs-, Kontext-, 

Evidenz-, Technologie- und Populationsbasierung geprägt. Diese Begriffe werden im 

Folgenden erläutert. 

Die Klientenzentrierung beinhaltet die Zusammenarbeit mit den Klient*innen. Diese ist 

geprägt von der Förderung der Autonomie, dem Respekt und der Berücksichtigung der 

Rechte der betroffenen Person.   

Bei der Betätigungsbasierung steht die Betätigung, die für die Klient*innen als wichtig und 

bedeutungsvoll empfunden wird, während der ergotherapeutischen Interventionen im Fokus 

(Cup & van Hartingsveldt, 2019).  

Unter Kontextbasierung ist zu verstehen, dass die Ergotherapie idealerweise im häuslichen 

Umfeld / der Umwelt von Klient*innen stattfinden sollte. Interventionen im Kontext haben sich 

als effektiv erwiesen. Besteht nicht die Möglichkeit entsprechend im Kontext zu arbeiten, ist 

das Erfragen der Umwelt Inhalt in der Ergotherapie (Cup & van Hartingsveldt, 2019). Durch 

das Arbeiten im betreffenden Kontext können positive und negative Aspekte, die sich auf die 

Betätigung auswirken können, identifiziert werden. Betätigung erfolgt immer in einem 

Kontext. Dies nimmt Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der zugehörigen 

Person. Je nachdem können im Kontext eine Anpassung der Betätigung oder die 

Veränderung der Umwelt erfolgen. Der Kontext wird oft synonym zur Umwelt verwendet und 

in unterschiedliche Bereiche unterteilt (Hengelaar & Van Gils, 2019).  
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Nach dem Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) wird die Umwelt in sozial, 

physisch, kulturell und institutionell unterteilt (Polataijko et al., 2013, zitiert nach Hengelaar & 

Van Gils, 2019). Im Occupational Therapy Practice Framework (OTPF) hingegen wird 

soziale/ physische Umwelt und kultureller, persönlicher, zeitlicher und virtueller Kontext 

unterschieden (AOTA, 2014, zitiert nach Hengelaar & Van Gils, 2019). Das Arbeiten im 

Kontext ermöglicht die Weitergabe von Wissen (Cup & van Hartingsveldt, 2019). Dieses 

Wissen kann an Angehörige, Pflegepersonal, Lehrer*innen oder Erzieher*innen vermittelt 

werden.  

Um Klient*innen eine effektive und für ihn/sie geeignete Therapie bieten zu können, sollte 

evidenzbasiert gearbeitet werden. Das bedeutet, dass nach Evidenzen gesucht wird, die die 

Perspektive der betroffenen Person und die eigenen Erfahrungen sowie Erkenntnisse 

miteinbeziehen.  

Technologiebasiertes Arbeiten beinhaltet die technische Entwicklung, aus der sich neue 

technische und medizinische Hilfsmittel ergeben. Dies nimmt Einfluss auf die 

ergotherapeutische Arbeit, auf die Zusammenarbeit mit Klient*innen und auch auf den 

Kontext. Ergotherapeut*innen und weitere Berufsgruppen sollten den Aspekt der 

Technologie in ihre Arbeit integrieren. Dabei besteht die ergotherapeutische Aufgabe darin, 

Klient*innen in der Auswahl sowie auch Handhabung zu beraten und zu begleiten.  

Populationsbasiertes Arbeiten bedeutet, dass Ergotherapeut*innen nicht nur mit 

Einzelpersonen arbeiten, sondern auch ganze Personengruppen mit in ihre Analyse 

einbeziehen. Dabei steht die Verbesserung der Gesundheit im Fokus (Valentijn et al., 2013, 

zitiert nach Cup & van Hartingsveldt, 2019). Ergotherapeut*innen können die Partizipation 

einer Population fördern (Cup & van Hartingsveldt, 2019). 

 

Fazit 

Bei der Auseinandersetzung mit unterschiedlicher Literatur wird deutlich, dass die Rolle der 

Ergotherapeut*innen in der Hilfsmittelversorgung die genannten Begriffe miteinbezieht. Das 

Miteinbeziehen der Klient*innen und dessen Angehörigen stellt das klientenzentrierte 

Arbeiten dar. Durch Beobachtungen im Kontext der Klient*innen und deren 

Betätigungsverhalten entspricht dies dem kontext- und betätigungsbasierten Arbeiten. Die 

Nutzung von Datenbanken und Assessments, aber auch Fortbildungen in diesem Bereich 

stellen das evidenzbasierte Arbeiten dar. Zusätzlich entsprechen die Teilnahme an 

Fortbildungen und Informationsveranstaltungen bzw. Schulungen zu assistiven 

Technologien dem technologiebasierten Arbeiten. 

Zusammenfassend ist erwähnenswert, dass die Ergotherapie Klient*innen ganzheitlich 

erfassen sollten, um eine klienten- und lebensweltorientierte Hilfsmittelversorgung zu 

ermöglichen. Dazu kann das ICF Modell (Punkt 2.10) herangezogen werden, welches 

Aspekte wie Funktionsfähigkeit, Behinderung, Gesundheit und Kontextfaktoren 

miteinschließt. Das Berücksichtigen aller Faktoren ist bedeutend für die Auswahl und den 

Nutzen des Hilfsmittels. Für eine optimale Versorgung ist es erforderlich, dass weitere 

Aspekte, wie der Bedarf, die Fähigkeit zur Nutzung, die Prognose und das Ziel berücksichtigt 

werden. Zur Identifikation eines Hilfsmittels kann der Rehadat ICF-Lotse, teilhabe orientierte 

Assessments, wie zum Beispiel ATD PA, die Bedarfsermittlungsbögen von rehaKIND und 

PIADS sowie die Leitlinien “Technische Hilfsmittel” herangezogen werden. Durch die 

Nutzung von Assessments soll eine evidenzbasierte Vorgehensweise bei der 

Hilfsmittelversorgung gewährleistet sein. Es ist jedoch zu erwähnen, dass hinsichtlich der 

evidenzbasierten Vorgehensweise noch Handlungsbedarf besteht (Matushek & Dey, 2016). 
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Nach Auseinandersetzung mit unterschiedlicher Literatur wird deutlich, dass sowohl bei der 

Versorgung mit einem Hilfsmittel, als auch mit assistiven Technologien, die nach dem 

Verständnis der Verfasserinnen dasselbe darstellt, kein einheitliches Vorgehen besteht. Die 

Versorgung setzt sich dabei im Groben aus der Beratung, Erprobung und Schulung 

zusammen.  

Damit sich Ergotherapeut*innen sicher und kompetent in der Versorgung und im Umgang 

mit assistiven Technologien fühlen, ist eine Weiterentwicklung erforderlich. 

Ergotherapeut*innen sollten an Schulungen teilnehmen und mit Ingenieuren, Forschern oder 

Herstellern zusammenarbeiten, sodass die Technologien auf die Bedürfnisse einer 

Klientengruppe passen (Verdonck et al., 2011). Für die Versorgung mit assistiven 

Technologien ist die Erfüllung folgender Kompetenzen hilfreich. Zum einen ist die Offenheit 

sowie eine gewisse Kritik gegenüber neuen Technologien sinnvoll, zum anderen ist es 

empfehlenswert, die Technologien in das eigene Professional Reasoning zu integrieren. Es 

können entsprechende Datenbanken genutzt werden, um geeignete Technologien sowie 

Evidenzen für den Einsatz von assistiven Technologien zu finden (Hagedorn-Meuwissen et 

al., 2019). 

 

 

 

 

2.8 Ausbildungsinhalte 

 

Zur Erarbeitung der aktuellen Ausbildungsinhalte bezüglich der HMV wurde eine Vielzahl an 

Quellen verwendet. Eine direkte Befragung von Schulen war im Rahmen dieser 

Bachelorarbeit nicht möglich. Die nachfolgend dargestellten Informationen entsprechen 

somit lediglich der Recherche von online zugänglicher Literatur.  

Die Inhalte der ergotherapeutischen Ausbildung unterliegen zum einen bundesweiten 

Vorschriften und ergeben sich zum anderen aus individuellen Regelungen der einzelnen 

Bundesländer. Diese Regelungen sind zum Teil unterschiedlich gestaltet und beziehen sich 

zum Beispiel auf die Mindestanforderungen an ergotherapeutische Lehrkräfte. „Die 

einzelnen Schulen tragen die Gesamtverantwortung der Ausbildung“ (VDES, 2019).  

Die gesetzliche Grundlage für die Ausbildungsinhalte, folglich die genannten bundesweiten 

Vorschriften, bilden das Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des 

Ergotherapeuten (ErgThG) und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten (ErgThAPrV) (VDES, 2019). Um deutlich zu 

machen, welchen Anteil die Hilfsmittelversorgung in diesen Ausbildungsvorgaben einnimmt, 

werden sowohl die gesetzlichen Grundlagen sowie die Bundesland-spezifischen 

Regelungen hinsichtlich der Thematik dargestellt.  
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Ergotherapeutengesetz – ErgThG 

Das Ergotherapeutengesetz regelt, wer die Berufstätigkeit ausführen darf und wie man die 

erforderliche Berufsbezeichnung erwirbt. Somit wird ein Schwerpunkt auf Bestimmungen 

bezüglich der Ausbildung gelegt. Grundsätzlich gilt, dass jede*r angehende*r 

Ergotherapeut*in die dreijährige Ausbildung absolvieren muss.  

Die Teilnahme an theoretischem und praktischem Unterricht sowie an einer praktischen 

Ausbildung ist Pflicht. Das ErgThG weist bezüglich der spezifischen Ausbildungsinhalte auf 

die ErgThAPrV hin (BMJV, 2016).  

 

Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – ErgThAPrV 

Durch das Bundesministerium für Gesundheit und der Zustimmung des Bundesrates, 

werden in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung die Mindestanforderungen an die 

Ausbildung geregelt. Es werden Inhalte, die vermittelt werden sollen, aufgezählt und der 

jeweilige Stundenumfang genannt. Insgesamt umfasst der theoretische und praktische 

Unterricht 2700 Stunden und die praktische Ausbildung zusätzliche 1700 Stunden.  

In der Auflistung der Inhalte des theoretischen und praktischen Unterrichts finden sich 

Hilfsmittel unter Punkt 14 „Spiele, Hilfsmittel, Schienen und technische Medien“. Diese 

Thematik soll in einem Umfang von 200 Stunden vermittelt werden. In den Unterpunkten des 

Abschnitts 14 werden die Inhalte, die gelehrt werden sollen, spezifiziert. Demnach sind 

Grundkenntnisse über Hilfsmittel sowie eine Selbsterfahrung mit Hilfsmitteln vorgeschrieben. 

Zudem sollen die Auszubildenden über die Herstellung und Adaption von Hilfsmitteln 

unterrichtet werden (BMJV, 2016, S.14).  

Unter Punkt 21 „Adaptierende Verfahren in der Ergotherapie“, dessen Vermittlung 40 

Stunden in Anspruch nehmen soll, wird erneut die Thematik aufgegriffen. Demnach werden 

die angehenden Ergotherapeut*innen im Bereich der Beratung und Anleitung spezifischer 

Hilfsmittel geschult und erhalten Kenntnisse über die Kostenregelung (BMJV, 2016, S.15).  

Bezüglich der praktischen Ausbildung sind keine spezifischen Inhaltspunkte genannt, 

sondern lediglich die abzudeckenden Bereiche (psychosozialer, motorisch-funktioneller, 

neurophysiologischer, neuropsychologischer und arbeitstherapeutischer Bereich) aufgelistet.  

In den staatlichen Prüfungsvorgaben wird die Hilfsmittelthematik als Bestandteil der 

praktischen Prüfung aufgegriffen. Demnach erstellen Prüflinge einen Arbeitsplan, fertigen 

„ein Werkstück, eine Schiene, ein Hilfsmittel oder einen anderen therapeutischen 

Gegenstand“ (BMJV, 2016, S.3) an und analysieren sowie begründen die therapeutische 

Wirksamkeit.  Im ergotherapeutischen Examen bildet die Hilfsmittelversorgung somit keinen 

festen Bestandteil. Eine Anfertigung eines Produktes steht zur Auswahl, eine Beratung oder 

Anpassung gehört jedoch nicht zur praktischen Prüfung.  

In den vorgegebenen Inhalten des theoretischen und praktischen Unterrichts sind Hilfsmittel 

durchaus vorzufinden und Bestimmungen über die Vermittlung des zugehörigen Prozesses 

des Hilfsmittels werden ebenfalls genannt. Zweiteres bildet auf Basis der bereits erforschten 

Literatur den Schwerpunkt der praktischen Arbeit in der Hilfsmittelversorgung. Die Beratung 

und Anleitung sind im Berufsalltag von großer Bedeutung. Die Thematik dieser Anteile des 

Hilfsmittelprozesses nimmt mit 40 Stunden jedoch einen vergleichsweisen geringen Anteil in 

der Ausbildung ein. 
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2.9 Vorgaben der einzelnen Bundesländer 

 

Neben den aufgelisteten bundesweit geltenden Vorgaben gibt es auch innerhalb der 

jeweiligen Bundesländer Richtlinien, Empfehlungen oder andere Dokumente, welche die 

Inhalte der Ausbildung leiten können. Nicht zu jedem Bundesland sind solche Informationen 

zu finden. Die online zugänglichen Angaben einiger Bundesländer wurden näher betrachtet 

und werden folglich dargestellt:  

 

 

Nordrhein-Westfalen 

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) richtet sich in den empfehlenden 

Ausbildungsrichtlinien für die staatlich anerkannten Ergotherapieschulen in NRW nach der 

ErgThAPrV. Verfasst wurden diese Richtlinien im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen im Oktober 2007. Inhaltlich sind 

die Ausbildungsrichtlinien in NRW eingeteilt in Lernbereiche und Lerneinheiten.  

Die Hilfsmittelberatung und -versorgung lässt sich in verschiedenen Lernbereichen finden. 

So wird beispielsweise in der Lerneinheit I.15 „Unterstützte Kommunikationssysteme kennen 

und anwenden“ der Inhalt „Kommunikationshilfen“ und „unterstützte Kommunikation“ 

benannt (Fischer, 2007, S.3-4). Hinzugefügt sind in den Ausbildungsrichtlinien von NRW 

jeweils eine Stundenempfehlung, in diesem Fall zehn Stunden, die Zuordnung zu einem 

Themenbereich, hier: Spiele, Hilfsmittel, Schienen und technische Medien und die 

Einordnung des Themenbereichs der ErgThAPrV, welcher hier den Punkt „14.3 Technische 

Medien und ihr Einsatz“ einnimmt (BMJV, 2016, S.14). 

Weitere Punkte sind die, in der Lerneinheit I.19 benannten, Inhalte der Anfertigung von 

Schienen, Adaptionen von Hilfsmitteln, die Rollstuhlanpassung und -Versorgung und 

Beratungen zu Wohnraumanpassungen und Hilfsmitteln. Die gesamte Stundenempfehlung 

für diese Lerneinheit beträgt 135 Stunden, jedoch wird nicht ausgeführt, in welchem Umfang 

der jeweilige Inhalt unterrichtet wird. Zugeordnet ist diese Lerneinheit aus der 

Ausbildungsrichtlinie NRW dem Punkt „14.2 - Rollstühle, Hilfsmittel und Schienen“ aus der 

ErgThAPrV (BMJV, 2016, S.14). 

In der Lerneinheit I.20, welche den Lebensbereich der Produktivität betrifft, sind zusätzlich 

Beratungen zu Arbeitsplatzanpassungen, wie Schule, Ausbildung, Beruf und Ehrenamt 

sowie Beratungen zu Hilfsmitteln und die Beratung von Bezugspersonen im Lebensbereich 

der Produktivität beschrieben. Der Stundenumfang des Themenbereiches der Hilfsmittel ist 

mit einer Empfehlung von 30 Stunden bei einer Gesamtstundenempfehlung der Lerneinheit 

von 255 Stunden als gering anzusehen. 

Der Begriff Hilfsmittel lässt sich in den Ausbildungsrichtlinien für NRW insgesamt in fünf 

Lerneinheiten finden, was bei 74 bestehenden Lerneinheiten nur einen kleinen Raum 

einnimmt. Im Gesamtkontext wird dem Leser nicht deutlich, welche expliziten Inhalte sich 

hinter den beschriebenen Inhalten der Lerneinheiten befinden. 

Da es sich in Fischers Ausarbeitung von 2007 um eine Empfehlung von 

Ausbildungsrichtlinien und nicht um verpflichtende Inhaltsvorschriften für die Ausbildung 

zur/zum Ergotherapeut*in in NRW handelt, nutzt nach wie vor nicht jede Schule den 

Rahmen der Lernbereiche und Lerneinheiten. Resultierend daraus gibt es keine 

Einheitlichkeit in den Ausbildungsinhalten innerhalb Nordrhein-Westfalens. 
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Niedersachsen 

In Niedersachsen sind die Ausbildungsinhalte in Rahmenrichtlinien beschrieben. Aufgebaut 

ist die Rahmenrichtlinie in Lernfelder. In den verschiedenen Lernfeldern sind die Inhalte 

nachlesbar. Es wurde erneut explizit zum Thema Hilfsmittelberatung und -versorgung 

gesucht. Unter dem Lernfeld „Ergotherapeutische Mittel analysieren, bewerten und 

personen- und situationsbezogen auswählen“ ist der Lerninhalt „Hilfsmittel, Rollstühle, 

Schienen und Technische Medien“ gelistet (Niedersächsisches Kultusministerium, 2002). 

Hier sind explizite Unterrichtsinhalte zu finden. Benannt sind unter anderem die 

Beschaffung, Herstellung und Adaption von Hilfsmitteln sowie die Selbsterfahrung mit 

Hilfsmitteln und Rollstühlen, die Schienenherstellung und die Änderung standardisierter 

Schienen. Zudem sind technische Medien, inklusive audiovisuellen Medien, 

ergotherapierelevante Softwares und elektronischen Kommunikationshilfen sowie die 

zugehörigen gesetzlichen Bestimmungen ersichtlich. 

Das Lernfeld „Ergotherapeutische Mittel analysieren, bewerten und personen- und 

situationsbezogen auswählen“ beinhaltet ebenfalls den Lerninhalt der „Vermittlung und 

Anleitung“. In diesem Lerninhalt ist der Unterpunkt „Methoden und Medien der Vermittlung 

und Anleitung bei der Nutzung von Hilfsmitteln, Rollstühlen und Schienen“ zu finden. Dieser 

Inhalt steht ebenfalls in Verbindung mit der Thematik der Bachelorarbeit. 

Ein weiterer Lerninhalt, der sich auf die Thematik der Hilfsmittelberatung und -versorgung 

bezieht, benennt das Niedersächsische Kultusministerium (2002) wie folgt: 

„Ergotherapeutische Mittel, Hilfsmittel sowie adaptive Maßnahmen und deren therapeutische 

Relevanz“. Hier ist kein expliziter Inhalt gelistet.  

Im Lernfeld „Ergotherapeutische Maßnahmen unter Berücksichtigung des 

ergotherapeutischen Prozesses“ sind ebenfalls Lerninhalte zur Thematik der Bachelorarbeit 

zu finden. In Punkten, wie der Optimierung der Selbstversorgung, wird die 

Hilfsmittelberatung und -versorgung als solche wortwörtlich benannt. In der Optimierung der 

Mobilität beschreibt das Niedersächsische Kultusministerium (2002) das Rollstuhltraining. Im 

Lerninhalt der Optimierung der Erwerbsarbeit und Beschäftigung werden 

Kommunikationstechnologien erwähnt. Der Lerninhalt der Funktionsverbesserung zur 

Optimierung von Aktivität und der Teilhabe an Lebensbereichen wird durch motorisch-

funktionelles Training inkl. Schienenversorgung beschrieben. Zusätzlich findet sich in diesen 

Rahmenrichtlinien der Lerninhalt der Kommunikations- und Beziehungsstörungen wieder, 

welcher unter anderem Unterrichtsinhalte zu Kommunikationshilfen beinhaltet. Des Weiteren 

ist in den veröffentlichten Rahmenrichtlinien aus Niedersachsen der Lerninhalt „Hilfsmittel- 

und Rollstuhlversorgung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen, der 

Kostenregelung und des Verordnungsweges“ niedergeschrieben (Niedersächsisches 

Kultusministerium, 2002). 

Die Rahmenrichtlinien, die in Niedersachsen vom Kultusministerium im Jahr 2002 verfasst 

wurden, bieten einen Rahmen für die Inhalte der Ausbildung. Die Schulen für Ergotherapie in 

Niedersachsen sind demnach frei in der Entscheidung, wie die expliziten Inhalte des 

Unterrichtes aussehen. Mit dem Datum der Veröffentlichung im Jahr 2002 sind die 

niedersächsischen Rahmenrichtlinien, im Vergleich zu den Ausbildungsrichtlinien aus NRW, 

deutlich älter. Dies kann auch inhaltlich zu einem nicht zeitgenössischen Unterricht führen. 
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Sachsen 

Für das Bundesland Sachsen wurden Lehrpläne für die ergotherapeutische 

Berufsfachschule geschrieben. Diese umfassen den berufsbezogenen Bereich der 

Klassenstufen 1 bis 3 (Sächsisches Staatsinstituts für Bildung und Schulentwicklung, 2012). 

Dem Themenbereich der Bachelorarbeit betreffend wird beschrieben, dass Schüler*innen 

einen Überblick über ausgewählte Spiele, Hilfsmittel, Schienen und technische Medien 

sowie deren Einsatzmöglichkeiten erwerben. „Darüber hinaus erwerben sie Fähigkeiten zur 

Anwendung moderner Informations- und Kommunikationstechniken sowohl für 

therapeutische als auch administrative Tätigkeiten“ (Sächsisches Staatsinstituts für Bildung 

und Schulentwicklung, 2012, S.109f). 

Der Bereich der Hilfsmittelversorgung wird in dem Lehrplan für Sachsen mit den Begriffen 

Hilfsmittel, Rollstühle und Schienen beschrieben und umfasst eine Vorgabe von 50 Stunden, 

exklusiv des fachpraktischen Unterrichts benennt der Lehrplan 46 Unterrichtsstunden. 

Zusätzlich sind in Sachsen 50 Stunden Zeit für Vertiefungen, Wiederholungen und 

Leistungsnachweise gegeben. Des Weiteren wird beschrieben, dass Schüler*innen die 

wichtigsten Hilfsmittel, Rollstuhlarten und Schienen kennen lernen und einen kritischen 

Umgang mit diesen entwickeln. „Sie sind mit deren Handhabung vertraut und dadurch in der 

Lage, eine patientengerechte Auswahl zu empfehlen“ (Sächsisches Staatsinstituts für 

Bildung und Schulentwicklung, 2012, S.112). Im Lehrplan ist außerdem genannt, dass die 

Schüler*innen ausgewählte Hilfsmittel und Schienen selbst herstellen bzw. lernen, diese 

individuell anzupassen. Des Weiteren verfügen die Schüler*innen laut dem sächsischen 

Lehrplan über Voraussetzungen für die Anleitung und Motivation der Patient*innen im 

Umgang mit den vorab gelernten therapeutischen Medien.  

Im Bereich der Hilfsmittel verschriftlicht das sächsische Staatsinstitut für Bildung und 

Schulentwicklung im Jahr 2012 im Lehrplan zusätzlich, dass Übungen zur Selbsterfahrung, 

der Begriff als solcher, gesetzliche Grundlagen der Hilfsmittelversorgung, die 

Kostenregelung, der Verordnungsweg, die verschiedenen Arten und Anforderungen von 

Hilfsmitteln sowie die Vor- und Nachteile handelsüblicher Hilfsmittel Bestandteil des 

Unterrichts der Ausbildung zum/zur Ergotherapeut*in sein sollen. 

Zum Umfeld der Hilfsmittelversorgung wird in dem Lehrplan beschrieben, dass der Einsatz 

von Hilfsmitteln sowohl in ausgewählten medizinischen Bereichen, wie zum Beispiel der 

Rheumatologie, der Handchirurgie oder der Neurologie, wie auch in ausgewählten 

Lebensbereichen, beispielsweise durch ein Hilfsmittel zur Nahrungszubereitung und               

-aufnahme, erlernt wird. Zusätzlich werden die Hilfsmittelempfehlung, das Hilfsmitteltraining 

und die Hilfsmittelversorgung als Inhalt des Lehrplans benannt. 

Differenzierter werden zum Thema Rollstühle das Rollstuhltraining, die Arten, der Aufbau 

sowie die Funktion, die individuelle Rollstuhlversorgung, die Rollstuhlanpassung und die 

Rollstuhlhandhabung als Unterrichtsinhalte beschrieben. Die Herstellung ausgewählter 

Hilfsmittel, wie z. B. Strumpfanzieher oder Griffverdickungen, sind ebenso wie die 

Schienenkunde Inhalt des Lehrplans. Die Schienenkunde beinhaltet nach dem sächsischen 

Lehrplan die Möglichkeiten und Grenzen einer Versorgung mit Schienen, Anforderungen an 

Schienen, die Anatomie und Physiologie sowie die spezielle Krankheitslehre in Bezug auf 

Schienen. Dazu folgen als Unterrichtsinhalte zum Thema Hilfsmittelversorgung durch 

Schienen:  
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Indikation und Kontraindikation des Einsatzes verschiedener Schienen und die Arten von 

Schienen, wie statische Schienen (z. B. Lagerungsschienen, Schwanenhalsschienen) oder 

dynamische Schienen (z. B. Funktionsschienen oder Quengelschienen). 

Im unterrichtspraktischen Lehrplan sind zusätzlich die Schienenherstellung, Übungen zur 

Selbsterfahrung, das Kennen der Materialien, die Schnittmusterherstellung, das Anfertigen 

von Schienen und die Gebrauchsschulung beschrieben. In den vorgegebenen 50 

Unterrichtsstunden des Lernplans von Sachsen müssen demnach alle Unterrichtsinhalte zu 

den drei Themen der Hilfsmittel, Rollstühle und Schienen untergebracht sein. 

In dem Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbands (Vgl. Punkt 2.3) sind Rollstühle nicht 

als Hilfsmittel gelistet. In dem Hilfsmittelverzeichnis sind nur Rollstuhlkissen, Toiletten- oder 

Duschrollstühle aufgelistet. Auch der Bereich der Schienen ist im Hilfsmittelverzeichnis nur 

gering vertreten. Es sind ausschließlich Schienen für den Daumen zu finden (GKV-

Spitzenverband, 2019). 

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass der eigentliche Bereich der Hilfsmittel nur ein Drittel 

der vorgegebenen 50 Stunden im Lehrplan von Sachsen einnimmt. Diese Zahl ist somit 

deutlich geringer, als man als Leser vorab denkt. 

Insgesamt beschreibt der Lehrplan aus Sachsen die Unterrichtsthemen durch spezifische 

Unterrichtsinhalte sehr genau. Die Inhalte sind tabellarisch aufgelistet und für den Leser 

leicht nachzuvollziehen. „Neben […] landesspezifischen gesetzlichen Grundlagen sind die in 

der "Rahmenvereinbarung über die Berufsfachschulen" […] festgeschriebenen Ziele 

umzusetzen“ (Sächsisches Staatsinstituts für Bildung und Schulentwicklung, 2012, S.5). Das 

bedeutet, dass sich die Schulen für Ergotherapie in Sachsen an vorgegebene Ziele halten 

müssen und sich nach dem veröffentlichten Lehrplan richten können. Die Veröffentlichung 

im Jahre 2012 lässt darauf schließen, dass die Lehrpläne sich nach dem zeitgenössischen 

Paradigma richten. 

 

 

Bayern 

In Bayern sind Lehrpläne für die Berufsfachschule für Ergotherapie im Jahr 2001 vom 

bayrischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus veröffentlicht worden.  

Gerichtet wird sich in Bayern nach Fächern, welche in einen theoretischen und 

fachpraktischen Unterricht unterteilt sind. Die Hilfsmittelversorgung ist Teil des 

fachpraktischen Unterrichtsfaches der „Spiele, Hilfsmittel und technische Medien“ 

(Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2001). Das Fach wird mit insgesamt 

200 Stunden berechnet. Davon sind 140 Unterrichtsstunden für das erste Lehrjahr und 60 

Stunden für das zweite Lehrjahr ausgelegt. Im dritten Jahr befinden sich nach dem Lehrplan 

keine Unterrichtsstunden mehr zu diesem Fach. Das Fach lässt sich nach dem Lehrplan 

weiter zeitlich unterteilen, indem die Spiele in 40 Stunden unterrichtet werden, die 

technischen Medien 60 Stunden einnehmen und die Rollstühle, Hilfsmittel und Schienen 

einen gemeinsamen Lernbereich von 40 Stunden umfassen.  
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Das bayrische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat in der Ausarbeitung von 2001 

Lernziele, Lerninhalte und Hinweise zum Unterricht benannt. Bei den technischen Medien ist 

beschrieben, dass die Schüler*innen therapierelevante, technische Hilfen im täglichen Leben 

kennen und diese gezielt einsetzen. Dazu soll in der Ausbildung die Adaption von 

elektronischen Hilfen für die Arbeit am Computer vermittelt werden und Eingabehilfen für 

geistig und körperlich Behinderte sollen erlernt werden. Zu diesen Eingabehilfen gehören 

laut dem bayrischen Lehrplan Sondertastaturen, Mausvariationen, Blick-, Stirn- und 

Blassteuerungen, sowie Sprach- Ein- und Ausgabehilfen im häuslichen Bereich. Dazu 

kommen noch Unterrichtsgänge zu Einrichtungen mit entsprechender Ausstattung.  

Den Lernbereich der Rollstühle erlernen Schüler*innen in Bayern durch die wesentlichen 

Rollstuhlarten und das erforderliche Zubehör. Dazu lernen sie mögliche Indikationen, 

Grundlagen der Anpassung und der Versorgung kennen (Bayrisches Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus, 2001).  

Im Lernbereich der Hilfsmittel und Schienen stellen die Schüler*innen laut dem Lehrplan 

einfache Schienen und Schnittmuster unter therapeutischen Gesichtspunkten her und 

kennen die hierfür notwendigen Materialien sowie deren Auswahlkriterien. Im Rahmen der 

Ausbildung ist es erforderlich, dass die Schüler*innen „die wichtigsten Hilfsmittel“ 

(Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2001, S.133) kennen und sie den 

Aktivitätsbereichen zuordnen können.  

Der Lernbereich der Schienen umfasst explizit Polster, Verschlussarten, Auswahl- und 

Anpassungskriterien, die Schienenkontrolle (z. B. zur Vermeidung von Druckstellen), die 

Erstellung von Schienen und Schnittmustern, unter Berücksichtigung von anatomischen 

Grundlagen und pathologischen Erscheinungsbildern sowie den jeweiligen 

Wirkungsmechanismus einer Schiene, Splints und Baukastensystemen. 

Der Lernbereich der Hilfsmittel umfasst im bayrischen Lehrplan relevante Hilfsmittel, die 

Hilfsmittelversorgung (Indikationen, Alternativen) sowie Hilfsmittel aus den Bereichen 

Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit (z. B. in der Mobilität, bei der Körperpflege und -

hygiene, für die Nahrungsaufnahme, die Haushaltsführung, die Wohnungs- und 

Arbeitsplatzeinrichtung oder für den Gelenkschutz). 

Weitere Informationen zu den spezifischen Unterrichtsinhalten bestehen nicht. Mit der 

Vorgabe von 40 Stunden für den Bereich der Rollstühle, Hilfsmittel und Schienen, der wie 

bei dem Bundesland Niedersachsen noch in ein Drittel durch die drei bestehenden 

Lernbereiche unterteilt werden muss, ist nur ein geringer Raum zur Vermittlung dieser 

Thematik vorhanden. Die Veröffentlichung im Jahr 2001 ist im Vergleich zu den vorab 

benannten Bundesländern (NRW, Niedersachsen und Sachsen) die älteste Quelle. Es 

besteht die Möglichkeit, dass Unterrichtsinhalte bereits verändert, aber nicht veröffentlicht 

oder standardisiert wurden. 
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Weitere Bundesländer 

Von den Bundesländern Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-

Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 

Thüringen liegen keine online zugänglichen allgemeinen Richtlinien oder veröffentlichten 

Lehrpläne vor.  

Innerhalb Deutschlands ist die Ausbildung demnach in den einzelnen Bundesländern 

individuell geregelt. Diese spezifischen Regelungen beinhalten die Genehmigung des 

Ausbildungsprogramms und die zur Verfügung gestellten Ausbildungsplätze im jeweiligen 

Bundesland. Im Leitbild einer Ergotherapie Schule ist es vorgesehen, berufsbezogene Werte 

und Kompetenzen zu vermitteln, die den Fokus der Betätigung und den Zusammenhang 

zwischen der Person, ihrer Umwelt und ihrer Betätigung besitzt. Die Ausbildung ist dazu 

gedacht, die Vermittlung einer inklusiven und partizipatorischen Gesellschaft sowie einer 

Befähigung zur Betätigung zu gewährleisten (DVE, 2017b). Eine ungenaue Regelung gibt 

viel Interpretationsraum zur Vermittlung bestimmter Thematiken in der Ausbildung. Für die 

Hilfsmittelversorgung ist es demnach schwierig, die Verknüpfungen und die identischen 

Unterrichtsinhalte aus verschiedenen Bundesländern zu erkennen. Die Zusammenhänge 

zwischen den Lehrplänen der unterschiedlichen Bundesländer zu analysieren ist essentiell, 

um ein gemeinsames Berufsbild in Deutschland vertreten zu können. 

 

 

 

2.10 Modelle und Assessments 

 

In der Recherche über den HMV-Prozess (Punkt 2.5), über die Rolle der Ergotherapie 

(Punkt 2.7) sowie über die Ausbildungsinhalte (Punkt 2.8) begegnet den Leser*innen 

wiederholt Begrifflichkeiten wie Modelle, Assessments oder evidenzbasiertes Arbeiten. 

Diese werden im Folgenden genauer betrachtet.  

Der Einsatz reliabler und valider Modelle und Assessments gewährleistet ein 

klientenzentriertes Arbeiten in der Hilfsmittelversorgung. Zudem spricht eine Anwendung 

solcher Instrumente für einen Schritt zur weiteren Professionalisierung und 

Qualitätssicherung, welche unter anderem in Bezug auf die Erfüllung der Anforderungen von 

Krankenkassen hilfreich sein kann. Das Arbeiten mit spezifischen Modellen und 

Assessments ermöglicht mehr Struktur in der Hilfsmittelversorgung und wird auch von Seiten 

der Klient*innen als sinnvoll erachtet. Adäquate Hilfsmittel können gezielt ermittelt werden 

und somit die Kosten-Wirkungsverhältnisse optimiert werden (Bruckmann et al., 2010).  

 

Assessments verhelfen dementsprechend zur Auswahl passender Hilfsmittel und erleichtern 

folglich die angemessene Anwendung. Laut Scherer und Sax (2009) wenden 30% der 

Klient*innen die Hilfsmittel nicht oder nicht korrekt an. Um dieser Tatsache 

entgegenzuwirken, werden im Folgenden einige der bestehenden Modelle und Assessments 

für die Hilfsmittelversorgung erläutert.  
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MPT (Matching Person and Technology Model) 

Das MPT-Model wurde 1989 im Rahmen einer Forschungsstudie von Marcia Scherer 

entwickelt und wird bis heute stetig angepasst. Das Ziel des Modells sowie des MPT-

Prozesses und zugehöriger Assessments (folgender Punkt) ist „die ideale Übereinstimmung 

der Person mit dem entsprechenden Hilfsmittel“ (Bruckmann et al., 2010). Das Modell 

beschreibt drei Basiskomponenten: Person, Umwelt und Hilfsmittel. Es umfasst einen 

Befunderhebungsprozess und hat sieben zugehörige Assessments. Der MPT-Prozess 

besteht aus fünf Schritten, in dessen jeweiligem Verlauf die Assessments angewendet 

werden können. Der erste Schritt ermittelt die Ziele und Wünsche des/der Klient*in, der 

zweite Schritt erarbeitet, welche Hilfsmittel dem/der Klient*in nutzen können. Der dritte 

Schritt erarbeitet die Bereitschaft der betroffenen Person, das Hilfsmittel zu nutzen. Im 

anschließenden vierten Schritt wird die Eignung des Hilfsmittels in Bezug auf die 

Lebensweise des Menschen hinterfragt. Im letzten und fünften Schritt ist eine Erfassung von 

Daten zur Nutzung des Hilfsmittels vorgesehen (Bruckmann et al., 2010).  

 

Assessments des MPT-Modells:  

Zugehörige Assessments sind beispielsweise das ATD PA (Assistive Technology Device 

Predisposition Assessment), das bei der Ermittlung des passenden Hilfsmittels eingesetzt 

wird, das ET PA (Educational Technology Device Predisposition Assessment), welches 

Schüler*innen beim Prozess des Hilfsmittelgebrauchs unterstützt sowie das WT PA 

(Workplace Technology Device Predisposition Assessment), das beispielsweise für Trainer 

bei der Einführung von Techniken im Arbeitssetting behilflich ist (Berthold & Cordes, 2012).  

Das erstgenannte (ATD PA) ist das bekannteste Assessment des MPT-Modells. Es handelt 

sich um ein valides und reliables Assessment, das die drei genannten Basiskomponenten 

(Person, Hilfsmittel und Umwelt) erfasst. Es werden Stärken, Vorlieben und Bedürfnisse 

des/der Klient*in erarbeitet sowie die Bereitschaft zur Nutzung und die Erwartungshaltung 

gegenüber der Funktion des Hilfsmittels erhoben (Bruckmann et al., 2010).  

 

HAAT (Human Activity Assistive Technology) 

Das HAAT wurde laut Bernd, Van der Pijl und De Witte (2009) im Jahr 2002 von Cook und 

Hussey auf Basis des „Model of Human Performance“ von Bailey modifiziert. Das Modell 

verfolgt ebenfalls eine klientenzentrierte und holistische Sicht und betrachtet die 

Hilfsmittelversorgung als individuelles System. Es ist an das ICF (Punkt 2.11) angelehnt und 

definiert die Schwierigkeiten in der Teilhabe einer Person als Ergebnis der Umwelt und der 

darin auftretenden Barrieren.  

  

Weitere Modelle 

Die niederländische Basisrichtlinie der Hilfsmittelversorgung nennt als weiteres Modell das 

„Framework for Modeling the Selection of ATD“, das ebenfalls von Marcia Scherer entwickelt 

wurde und auf dem „Framework for Modeling the Outcomes of ATD“ von Fuhrer et al. (2003) 

basiert. Zudem wird das PEOP (Person-Environmental-Performance Model) aufgelistet, 

welches zwar nicht spezifisch für Hilfsmittel ist, mit dem Fokus auf der Umwelt und deren 

Einfluss auf die Faktoren einer Person jedoch ebenfalls in der Hilfsmittelversorgung 

eingesetzt werden kann (Heerkens et al., 2010). 
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2.11 Klassifikationen 

 

Neben ergotherapeutischen Modellen und Assessments dienen auch Klassifikationen einem 

strukturierten und evidenzbasierten Vorgehen. In der Hilfsmittelversorgung finden besonders 

die zwei folgenden eine Anwendung.  

 

ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health 

Bei der ICF handelt es sich um eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 

Im Gegensatz zur ICD-10, welche Krankheiten klassifiziert, betrachtet die ICF die 

Komponenten der Gesundheit sowie die Folgen von Krankheiten im Bereich der 

Körperstrukturen und -funktionen, der Aktivitäten und der Teilhabe. Zudem werden die 

Umweltfaktoren miteinbezogen (DIMDI, 2019). 

Im Punkt 2.5 „Prozess der Hilfsmittelversorgung“ wurden die beiden Klassifikationen bereits 

angesprochen. Die ICD-10 definiert demnach die Krankheit, die ICF hingegen bestimmt die 

Funktionalitätsdiagnose und betrachtet dabei externe sowie persönliche Faktoren. Die 

Klassifikationen ergänzen sich somit und sind optimalerweise beide in der 

Hilfsmittelversorgung einzusetzen. Sie bilden die Basis für Entscheidungen bezüglich 

individueller Rehabilitationsmaßnahmen und folglich auch für Entscheidungen bezüglich der 

Hilfsmittelversorgung (DIMDI, 2019).  

In den Hilfsmittelrichtlinien benennt der Gemeinsame Bundesausschuss (2018b) die ICF im 

§6 ebenfalls als einen der Grundsätze für die Verordnung eines Hilfsmittels. Da sich die 

konkrete Indikation für ein Hilfsmittel nicht allein aus der Diagnose ergibt, ist ein Einsatz der 

ICF mit ihrer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen notwendig. Durch die Beschreibung 

der personen- und kontextbezogenen Faktoren einer/ eines Klient*in kann die ICF den 

„Bedarf, die Fähigkeit zur Nutzung, die Prognose und das Ziel einer Hilfsmittelversorgung 

[…] ermitteln“ (Gemeinsamer Bundesausschuss, 2018b, S. 6). 

Bei dieser Ermittlung orientiert sich die ICF an dem Erreichen eines funktionalen 

Gesundheitszustandes der Klient*innen in dessen individueller Umwelt. Die Hilfsmittel sind in 

der Klassifikation den Kontextfaktoren zuzuordnen, welche Klient*innen in dessen 

Alltagsbewältigungen fördern können. Der Kontext, also die Umwelt, kann durch die 

Hilfsmittel so verändert werden, dass Beeinträchtigungen in den Körperfunktionen und          

-strukturen ausgeglichen werden und folglich mehr Teilhabe des Klienten ermöglicht wird 

(DVfR, 2006). 

ISO 9999 

Eine weitere Klassifikation ist die DIN ISO 9999 „Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen 

– Klassifikation und Terminologie“ (Rehadat, 2019a). Sie wird von der ISO (International 

Organization for Standardization) entwickelt und vom DIN (Deutsches Institut für Normung) 

hierzulande herausgegeben. Im Gegensatz zur ICF ist die ISO 9999 spezifisch für den 

Hilfsmittel – Bereich gedacht und wird nicht zur Klassifikation von Gesundheit und Krankheit 

eines Menschen, sondern zur Klassifikation von Hilfsmitteln als Produkte eingesetzt. Die 

aktuellste Version, welche online auffindbar und erwerbbar ist, ist die ISO 9999:2016 (Beuth 

Verlag, 2019). Um ein besseres Verständnis zu ermöglich, folgt ein kurzer Einblick in die 

Inhalte: 
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Die Hilfsmittel, welche in der englischen Version als „assistive products (including software)“  

bezeichnet werden, sind nach ihrer Funktion klassifiziert worden. Es gibt drei 

Hierarchiestufen und die Codes bestehen aus drei Ziffernpaaren. Für jede Stufe der 

Klassifikation werden Codes, Titel, Erläuterungen, Einschlüsse, Ausschlüsse und 

Querverweise verwendet. Die Version von 2016 hat insgesamt 945 Titel angegeben. Im 

Vergleich zur vorigen Version von 2011 benennt die ISO 9999 „44 are new and 456 are 

changed“ (2016). Die Klassifikation wird somit stetig weiterentwickelt und auf den aktuellen 

Stand der Produktentwicklung gebracht.  

Um einen Überblick über die Produkte in den Hilfsmittelgruppen zu geben, greift auch 

Rehadat (2019a) auf die DIN ISO 9999 zurück. Auf der Webseite finden sich die Produkte 

der einzelnen Hierarchiestufen. Die Hilfsmittelgruppen der ersten Ebene lauten 

beispielsweise: 

„04 Hilfsmittel für die Messung, die Unterstützung, das Training oder die Übernahme von 

Körperfunktionen  

[…] 

05 Hilfsmittel für Bildung und Training von Fähigkeiten / Fertigkeiten  

[…] 

06 Am Körper befestigte Hilfsmittel für die Unterstützung von neuromuskuloskeletalen oder 

bewegungsbezogenen Funktionen (Orthesen) und für den Ersatz anatomischer Strukturen 

(Prothesen)  

[…] 

12 Hilfsmittel für Aktivitäten und Teilhabe im Zusammenhang mit persönlicher Mobilität und 

Beförderung  

[…] 

30 Hilfsmittel für Erholung und Freizeit“ (Rehadat, 2019c) 

 

Die ISO 9999 und die ICF sind somit beide im Prozess der HMV hilfreich. Da die 

Klassifikationen unterschiedliche Bereiche betrachten, ist eine kombinierte Anwendung 

sinnvoll. Die/ der Ergotherapeut*in kann die Klient*innen mit Komponenten der ICF 

beschreiben und auf dieser Basis passende Produkte durch die Anwendung der ISO 9999 

finden.  
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3. Methodik  

 

Die angewandte Methodik dieser Bachelorarbeit ist die qualitative Forschung mittels 

Inhaltsanalysen von Experteninterviews. Die einzelnen Punkte des Vorgehens werden im 

Folgenden erläutert.  

 

3.1 Forschungsthema 

 

Das Forschungsthema ist die Erstellung von Empfehlungen für die Vermittlung der Thematik 

Hilfsmittelversorgung in der ergotherapeutischen Ausbildung. 

 

3.2 Vorbereitende Maßnahmen 

 

Der Hauptstudie gingen vorbereitende Maßnahmen voraus, durch welche das Thema erfasst 

wurde. Diese Maßnahmen haben vor dem ersten Experteninterview stattgefunden und 

wurden durch die drei Verfasserinnen geleitet. 

 

3.2.1 Literaturrecherche 

 

Zu Beginn der Forschung wurde in Bezug auf die Forschungsfrage eine ausführliche 

Literaturrecherche durchgeführt. Für die Studie sind Evidenzen richtungsführend. Als 

Grundlage der Studie diente das strukturierte Vorgehen in der Literaturrecherche und 

Quellensuche. „Die systematische und umfassende Suche nach der bestmöglichen Evidenz 

ist ein besonders wichtiges Kriterium evidenzbasierter Verfahren“ (Deutsches Cochrane 

Zentrum, 2011, zitiert nach Hofmann, Jauch und Schenk-Pelikan, 2011).  

Die Literatursuche fand innerhalb der Forschung mithilfe von aktuellen, ergotherapeutischen 

Fachbüchern und über die Suchmaschinen „google scholar“, „google books“ und „DIZ“, 

welches den Online Zugang der Bibliothek der Hogeschool Zuyd darstellt, statt. Die 

Suchergebnisse bestanden hauptsächlich aus Buchverweisen, veröffentlichten Arbeiten und 

Artikeln aus Fachzeitschriften. Nach Prüfung der jeweiligen Aussagekraft und Relevanz 

wurden wichtige Fachbücher angeschafft oder in der Universitätsbibliothek der Zuyd 

Hogeschool in Heerlen ausgeliehen. Zusätzlich wurde das Buch „Qualitative Inhaltsanalyse“ 

nach Mayring in seiner 12. Auflage von 2015 beschafft.  

Auf den Internetseiten des DVE und des DVfR wurden ebenfalls Informationen eingeholt und 

für die Datenerhebung und –auswertung verwendet. 

Die dabei vorab ausgewählten und anschließend verwendeten Suchbegriffe sind auf der 

Folgeseite in der eigens erstellten Tabelle aufgelistet: 
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Suchbegriffe 

Adaption Assistive technology 
+ occupational 
therapy 
 

Ergotherapie + 
Hilfsmittel 

Hilfsmittelberatung 

Adaption + 
occupational 
therapy 

Assistive technology 
+ training 
 

Ergotherapie + 
Hilfsmittelversorgung 

Hilfsmittelversorgung 

Adaptional 
process 

Ergotherapie + 
Ausbildung 
 

Ergotherapie + 
Unterrichtsinhalte 

Hilfsmittelversorgung 
+ Ablauf 

Adaption + 
assessment 

Ergotherapie + 
Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung  
 

Hilfsmittel Hilfsmittelversorgung 
+ Assessments 

Assistive device Ergotherapie + 
Ausbildungsinhalte 
 

Hilfsmittel + Beraten Hilfsmittelversorgung 
+ Ergotherapie 

Assistive device 
+ occupational 
therapy 

Ergotherapie + 
Beraten 
 

Hilfsmittel + 
Ergotherapie 

Hilfsmittelversorgung 
+ Prozess 

Assistive 
technology 

Ergotherapie + 
Bundesländer 
 

Hilfsmittel + Prozess Hilfsmittel-
versorgungsprozess 
+ Ausbildung 

Assistive 
technology + 
education 

Ergotherapie + 
Gesetze 

Hilfsmittel + Schule für 
Ergotherapie 

Hilfsmittel-
versorgungsprozess 
+ Ergotherapie 
 

 

 

 

 

 

3.2.2 Teilnehmerrekrutierung 

 

Die Teilnehmer*innen für die Experteninterviews wurden über verschiedene Zugänge 

gefunden: Durch eine Internetrecherche auf Grundlage des theoretischen Hintergrunds, auf 

den Seiten des DVE, dem Mitgliederverzeichnis des DVfR und Publikationen von 

ergotherapeutischen Forschungen fand die Teilnehmersuche statt. Die Anfrage zu der 

Teilnahme an den Experteninterviews zum Thema der Hilfsmittelversorgung in der 

Ausbildung ist über angefragte Teilnehmer*innen an weitere potenzielle Teilnehmer 

weitergeleitet worden.  

Das Anschreiben der Teilnehmer*innen fand per Mail statt. Ein exemplarisches Anschreiben 

ist in Anlage III zu finden. Das exemplarische Anschreiben wurde jeweils um einen 

persönlichen Zwei- bis Dreizeiler ergänzt, der den Experten erläuterte, weshalb genau sie für 

die Forschung als geeignete Teilnehmer*innen in Frage kamen. Weitere Informationen zu 

den Anschreiben sind in Punkt 3.3.2 zu finden. 
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3.2.3 Allgemeiner Ablauf 

 

Um das Thema international besser begreifen zu können, wurde vorab ein Gespräch mit 

einer niederländischen Dozentin an der Zuyd Hogeschool Heerlen geführt. Initiiert wurde das 

Gespräch durch die begleitende Dozentin der Bachelorarbeit - Johanna Janssen. Innerhalb 

des Gespräches wurde der niederländische Versorgungsprozess mit zugehörigen Modellen 

von der Dozentin erläutert. Zudem wurden hilfreiche Tipps für die Literatursuche gegeben 

und einige Quellen zur Erarbeitung des Themas benannt. Auf Grundlage dieses Gesprächs 

wurde der theoretische Hintergrund erweitert und ergänzt. 

Das Vorgehen innerhalb der Forschung lässt sich anhand der folgenden Grafik 

nachvollziehen. Das Ablaufmodell wurde vorab erstellt und während des Prozesses 

verändert und erweitert. Die Grafik dient der Orientierung im Verlaufsprozess und zusätzlich 

dem besseren Verständnis der Vorgehensweise innerhalb der weiteren Forschung. 

 

 

 

Der Hauptstudie ging, wie in dem Ablauf der Grafik erkennbar ist, ein Pretest voraus. Dieser 

fand drei Wochen vor dem ersten Experteninterview statt, um zeitliche Flexibilität für 

Veränderungen zu lassen. Die exemplarische Ansicht des zugehörigen Anschreibens ist in 

Anlage III zu finden.  

Es wurde vorab ein Fragebogen erstellt, welcher im Interview in einer Zeitspanne von etwa 

30 Minuten von einem Mitglied der Forschungsgruppe durchgeführt werden sollte. 

Im Folgenden wird nun die Durchführung des Pilotinterviews genauer beschrieben. 

Auswertung der Experteninterviews 

Analyse der Experteninterviews 

Sicherung der Ergebnisse durch Transkription 

Protokollierung der Experteninterviews 

Durchführung der Experteninterviews 

Auswahl der Experten und Kontaktaufnahme 

Erstellung der Datenschutzerklärung 

Erstellen des Informationsblattes 

Überarbeitung des Interviewleitfadens 

Pretest des Interviewleitfadens 

Entwicklung des Interviewleitfadens 
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3.2.4 Durchführung des Pilotinterviews 

 

Das Durchführen einer Pilotierung bildet einen elementaren Bestandteil in der Forschung 

und der Erstellung einer Bachelorarbeit. Nach Mayring (2015) bildet die Pilotierung die 

Möglichkeit zur qualitativen Analyse der Erhebungsinstrumente. Diese können im Anschluss 

ggf. überarbeitet werden. 

In der vorliegenden Studie erfolgt die Pilotierung mithilfe des ersten Fragebogens. Die 

Pilotstudienteilnehmerin entspricht den Einschlusskriterien für die Teilnehmer*innen, die 

unter Punkt 3.3.2 benannt sind. Die Rahmenbedingungen für das Interview waren dieselben, 

es wurde ein Interview von etwa 30 Minuten geführt. In einem anschließenden 

Reflexionsgespräch wurden Kritikpunkte und Anregungen der Teilnehmerin notiert. Diese 

wurden vor dem Anschreiben der Studienteilnehmer umgesetzt und der Interviewleitfaden 

dementsprechend verfasst. Die Fragen wurden in dem Interviewleitfaden klarer und 

verständlicher formuliert und ein zusätzliches Informationsblatt für die Experten wurde 

erstellt. Der zeitliche Rahmen und der Umfang der Interviewfragen konnten bestehen 

bleiben. Die Ergebnisse der Pilotierung sind nicht in die Auswertung und Analyse 

miteingeflossen. 

Der Pilotinterviewleitfaden ist in Anlage II zu finden. 

 

 

 

 

3.2.5 Informationsblatt 

 

Auf die Rückmeldung der Pilotstudie hin, dass vorab mehr Informationen wünschenswert 

gewesen wären, wurde ein Informationsblatt erstellt. Dieses wurde den Teilnehmer*innen 

eine Woche vor dem Interview zur Vorbereitung auf das Experteninterview zur Verfügung 

gestellt.  

Das Informationsblatt verfügt über eine Erläuterung zur Themenfindung, einen Überblick 

zum Ablauf sowie die Themen des Interviews und eine Erläuterung zum Abschluss. Auf der 

zweiten Seite sind Definitionen für HM und AT, mit zugehöriger Literaturangabe, aufgeführt. 

Die Interviewfragen sind in schwarz geschrieben und durch mögliche Zusatzfragen, in grau 

geschrieben, ergänzt. Das Layout wurde durch eine Kopfzeile ergänzt, die das Logo der 

Zuyd Hogeschool, den Namen der Hochschule und das Thema „Bachelorarbeit“ beinhaltet. 

Den Teilnehmer*innen wurde dieses Informationsblatt (Vgl. Anlage IV) per Mail zukommen 

gelassen. Im Anhang befand sich zusätzlich die Datenschutzerklärung (Vgl. Anlage V). Die 

expliziten Interviewfragen wurden bewusst nicht vorab an die Teilnehmer*innen übermittelt, 

um ein spontanes und offenes Antworten während der Interviews zu erzielen. Nach Mayring 

(2015) kommen die Befragten in offenen Erhebungsmethoden stärker selbst zur Sprache. 

Jede*r Teilnehmer*in der Experteninterviews befand sich demnach in Bezug auf unsere 

Forschungsintention auf demselben Stand.  
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3.3 Hauptstudie 

 

3.3.1 Qualitative Forschung 

 

Im folgenden Absatz wird beschrieben, wieso die Methode der qualitativen Forschung 

angewandt wurde: 

Die qualitative Forschung untersucht das subjektive Erleben von Personen und ermöglicht 

eine offene Vorgehensweise, welche der Forschungsfrage zugutekommt. Da die, in Punkt 

3.2.1 beschriebene Literaturrecherche bezüglich der Thematik „Hilfsmittelversorgung“ 

ergeben hat, dass es sich um ein komplexes Gebiet handelt, dessen Abläufe und 

Zuständigkeiten nicht eindeutig ersichtlich sind, bietet sich eine Subjektbezogenheit an. Der 

undurchsichtige Prozess der Hilfsmittelversorgung erschwert es, herauszufinden was 

„objektiv wahr“ ist. Dem hingegen wird erarbeitet, was Experten in diesem Gebiet für „wahr“ 

halten (Perkhofer, Gebhart & Tucek, 2016). Und mit der Begrifflichkeit „wahr“ ist in diesem 

Zusammenhang gemeint, was die Befragten für wichtig erachten und was ihrer Meinung 

nach eine große Bedeutung für den Hilfsmittelprozess und folglich für die ergotherapeutische 

Ausbildung hat.  

Bei der qualitativen Forschung wird also eine subjektive Wirklichkeit untersucht. Im Falle 

dieser Arbeit wird somit die individuelle Meinung der Experten, welche sich aus den 

Interviews ergibt, analysiert. „Repräsentativität wird nicht im statistischen, sondern im 

inhaltlichen Sinne realisiert“ (Misoch, 2015a, S.2).   

Neben der subjektiven Sichtweise ist die Offenheit ein gewichtiger Punkt der qualitativen 

Forschung. Die Fragen der Interviews sind daher offen gestellt und folglich von den Experten 

völlig frei beantwortet worden. Die Literaturrecherche hat die Thematik der Fragen ergeben, 

der Ausgang wurde jedoch offengehalten und somit ein explorativer Charakter der 

Forschung ermöglicht.   

Das Ziel dieser Arbeit ist es, neue Erkenntnisse zu gewinnen und daraus Empfehlungen zu 

bilden. Diese Empfehlungen werden dabei induktiv erarbeitet. „D.h. aus den erhobenen 

Einzelfällen werden allgemeine Aussagen abgeleitet“ (Perkhofer et al., 2016). 

 

 

3.3.2 Experteninterviews 

 

Die Datenerhebung erfolgt durch das Führen von Experteninterviews. Dies ist ein häufig 

eingesetztes Verfahren und findet oft Verwendung in der Sozialforschung. Es stellt ein 

Instrument zur Datenerhebung dar, welches zur Erfassung von detailreichem Wissen über 

bestimmte relevante Themen genutzt wird und bezieht sich dabei auf bestimmtes Wissen 

der Experten (Meuser & Nagel, 2009; Misoch, 2015a; Wassermann, 2015). Der Begriff 

„Experte“ meint damit eine Person, die zu einer bestimmten Thematik fachlich gut 

ausgebildet ist und spezialisiertes oder auch hohes Wissen besitzt (Liebold & Trinczek, 

2009). Dabei kann dieses Wissen an den Beruf oder an bestimmte Tätigkeiten angeknüpft 

sein (Wassermann, 2015). Die Experten werden durch das Erfüllen von bestimmten 

Kriterien, die von der Forschergruppe vorgegeben sind, identifiziert (Meuser & Nagel, 2009).  
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Zur Orientierung werden die „10 Schritte der Planung, Durchführung und Analyse von 

Experteninterviews“ nach Kaiser (2015) angewendet. Das Experteninterview stellt ein 

systematisches Vorgehen, wie auch eine theoriegeleitete Vorgehensweise dar und ist von 

der Neutralität der Forschergruppe geprägt. Dazu folgt eine genaue Beschreibung der 

Datensammlung, wie auch die Analyse. Die Auswahl der Experten und die zu erfüllenden 

Kriterien, der Interviewleitfaden, die Interviewsituation sowie die Darstellung der 

Auswertungsmethode werden konkret beschrieben (Kaiser, 2015).   

Die Entwicklung des, in Punkt 3.2.4 benannten, Interviewleitfadens basiert auf dem 

theoretischen Hintergrund, welcher sich aus der Literaturrecherche zu dem 

Forschungsthema ergibt (Kaiser, 2015).  Der Interviewleitfaden stellt das 

Erhebungsinstrument dar und dient zur Steuerung und Strukturierung des 

Experteninterviews, sodass bestimmte Erkenntnisse oder auch Informationen zum 

Forschungsthema oder einer der jeweiligen -fragen geliefert werden sollen. Zusätzlich soll 

dem Experten die Möglichkeit gegeben werden eigene Themen oder neue Erkenntnisse mit 

einzubringen. Dabei zeigt sich die Forschungsgruppe gegenüber dessen neutral und 

involviert diese in der weiteren Forschung (Kaiser, 2015; Misoch, 2015b). Im 

Interviewleitfaden ist zu beachten, dass keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden 

oder bereits vorab Hypothesen formuliert werden. Bei der Kommunikation ist die 

Förmlichkeit zu beachten, da es keine alltägliche Gesprächssituation darstellt. 

Umgangssprache wird dementsprechend von Seiten des Interviewers vermieden. Es ist eine 

klare Rollenverteilung gegeben und es ist auf die Sprachverwendung zu achten. Zusätzlich 

sind zur korrekten Durchführung eines Interviews ethische Prinzipien zu beachten (Misoch, 

2015a). Diese lauten nach Misoch (2015a) „Respekt, Informationspflicht, 

Vertraulichkeit/Anonymität/ Datenschutz, Einverständnis, Freiwilligkeit der Teilnahme & 

Widerrufsrechts, Wahrung der Persönlichkeitsrechte und Schutz der Befragten“ (S. 18-35).  

Die Experteninterviews erfolgen im Rahmen der Forschung in Form von semi-strukturierten 

Interviews. Dies ermöglicht freie Antwortmöglichkeiten seitens der Experten und mehr 

Flexibilität, um auf ein Thema genauer einzugehen. Dazu wurde zu Beginn der 

Interviewphase ein Interviewleitfaden erstellt. Dieser beinhaltet das Thema, die Erläuterung 

des Themas, die Darstellung des Ablaufs, die Interviewfragen und den Abschluss des 

Experteninterviews. Schwerpunkte der Interviewfragen sind die Hilfsmittelversorgung und die 

assistiven Technologie allgemein, der Bezug zur Ergotherapie in der Hilfsmittelversorgung 

und die Hilfsmittelversorgung in der Ausbildung (Vgl. Anlage VI). Die sieben Interviewfragen 

wurden in schwarz geschrieben und jeweils durch etwa zwei Zusatzfragen in grauer Schrift 

ergänzt. Diese dienten dem genaueren Hinterfragen oder zum Einholen zusätzlicher, 

relevanter Informationen. Zudem folgte die Erstellung des Informationsblattes und der 

dazugehörigen Datenschutzerklärung (Vgl. Punkt 3.2.5.), welche die ethischen Prinzipien 

beinhaltet. Es wird auf die freiwillige Teilnahme, den Umgang mit/ die Aufbewahrung von 

persönlichen Informationen und der Daten, wie auch auf den Widerruf der Teilnahme 

verwiesen (Anlage V).   

Nach der Erstellung folgte ein Pre-test (auch als Pilotierung oder Pilotinterview benannt) des 

Interviewleitfadens, der anschließend weiter überarbeitet wurde. Zum einen wurde die 

Erläuterung des Themas überarbeitet, um dieses konkreter erfassen zu können. Zum 

anderen wurde die Vorgehensweise, wie auch einige Interviewfragen überarbeitet (vgl. 

Punkt 3.2.4. und Anlage VI). Als weiterer Schritt der Vorgehensweise wurde die Erstellung 

eines Informationsblattes hinzugezogen (Vgl. Punkt 3.2.5 und Anlage IV). Dadurch sollte der 

Aspekt des ethischen Grundprinzips, der „Informationspflicht“ (Misoch, 2015a, S.19) 

gewährleistet sein.  



 
44 

Einige Interviewfragen wurden hinsichtlich der Formulierung geändert, da diese sehr 

richtungsgebend waren. Z. B. wurde die Frage: „Inwiefern unterscheiden sich die 

Hilfsmittelversorgung und der Einsatz von assistiven Technologien und was sind 

Gemeinsamkeiten?“ in „Was verstehen Sie unter dem Einsatz assistiver Technologien?“ 

umgewandelt. Des Weiteren wurden Fragen hinzugefügt, um so auf ein bestimmtes Thema 

genauer eingehen zu können. 

Anschließend erfolgte die Auswahl der Experten. Die befragten Experten erfüllten dabei die 

von den Verfasserinnen erstellten Kriterien:   

 

 

 

Es wurden sieben Experten über Mail kontaktiert. Dabei ist nach den ethischen Prinzipien zu 

beachten, dass diese Informationen über den Inhalt und das Ziel der Forschung erhalten 

(Misoch, 2015b). Das Anschreiben ist in Anlage III ersichtlich. Die Anschreiben beinhalteten 

das Forschungsthema, eine Erklärung, warum diese als Experten zu betrachten sind und 

organisatorische Informationen zu den Interviews. Von den sieben Experten sagten fünf zu. 

Die Experten erhielten eine Woche im Voraus des Interviews das Informationsblatt und die 

Datenschutzerklärung.  

Es wurden fünf Experteninterviews geführt. Die Durchführung der Interviews erfolgte zum 

größten Anteil persönlich, ein Interview erfolgte online über „Skype“. Der Interviewort wurde 

von den Experten individuell bestimmt. Mittels eines Smartphones mit einer zugehörigen 

App wurde das Interview aufgenommen. Zusätzlich wurde die Durchführung des Interviews 

protokolliert. Das Protokoll diente zum einen dazu dem Interviewer Feedback zu geben und 

zum anderen dazu, weitere wichtige Aspekte aufzuschreiben, die noch nicht in der 

Forschungsfrage behandelt worden sind. Anschließend wurde der Inhalt mithilfe des 

Programms „Audacity“ transkribiert. Auch hier ist nach den ethischen Prinzipien zu 

beachten, dass die Transkription genau mit den Aussagen der Experten übereinstimmen 

und die Experten anonymisiert werden, damit es zu keiner Identifizierung kommen kann 

(Misoch, 2015b).    

 

Die Transkriptionsregeln sind in Anlehnung an Dresing & Pehl (2015) erstellt worden:  

- Interviewer*in = A und Befragte*r = B  

- Hinzufügen von Zeilennummern  

- Freie/ leere Zeile zwischen den Sprechern  

- Wörtliche Transkription  

- Nicht transkribiert werden: „hm“, „ja“, „aha“, „ähm“, außer sie dienen als Antwort  

- Pausen werden durch: (…) gekennzeichnet  

- Vermerken von nonverbalen Äußerungen in Klammern  

- Übersetzung (wenn möglich) von Dialekten in Hochdeutsch   

- Keine Transkription von Wortverschleifungen  

Ergotherapeuten mit 
mind. 5 Jahren 

Berufserfahrung 

mind. Bachelor-/ 
ggf. zusätzlich 

Masterabschluss 

Veröffentlichung 
ergotherapeutischer 

Fachartikel 
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- Beibehalten der Satzform (auch wenn diese nicht korrekt ist)  

- Auslassen von Wortabbrüchen und Stottern  

- Wortdopplung werden nur erfasst, wenn sie als Betonung dienen  

- Vermerken von unverständlichen Wörtern durch: (unv.)  

- Bei längeren Unterbrechungen wird die Ursache aufgeführt z.B. kein Ton  

- Wortvermutungen werden durch Wort mit Fragezeichen in Klammern gesetzt  

- Abkürzungen werden ausgeschrieben  

- Zitation von wörtlicher Rede wird in Anführungszeichen gesetzt  

 

Die Analyse der gesammelten Daten aus den Interviews und den zugehörigen 

Transkriptionen erfolgt durch die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Diese wird 

in dem Punkt 3.3.4 explizit beschrieben. Die Experten sind bei der Analyse nicht mit 

involviert und werden auch währenddessen über Ergebnisse nicht informiert. Während der 

Analyse, der Überprüfung der gesammelten Erkenntnisse und bei der Veröffentlichung der 

Forschungsarbeit wird der Datenschutz der Experten gewährleistet, sodass es zu keiner 

Identifizierung führen kann.  

 

 

 

 

3.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse 

 

Die qualitativen Interviews ergeben eine Fülle an Informationen. Um mit diesen Inhalten 

strukturiert vorzugehen und die bedeutenden Aussagen (z.B. häufig genannte Aspekte) 

herauszuarbeiten, wird für diese Forschungsarbeit die Methodik der qualitativen 

Inhaltsanalyse angewandt. Das Datenmaterial (Transkription der Interviews) wird nach 

vorgegebenen Regeln systematisch und theoriegeleitet analysiert (Krippendorff, 2013). 

Durch das regelgeleitete Vorgehen wird die Analyse der Interviews nachvollziehbar und 

überprüfbar. Die einzelnen Schritte werden genau beschrieben und folglich nach außen 

verständlich dargestellt. Durch das theoriegeleitete Vorgehen werden die, aus der Literatur 

erarbeiteten, Kernpunkte der Hilfsmittelversorgung miteingebracht und in Verbindung mit 

dem gesammelten Datenmaterial der Interviews gesetzt. Die Analyse des Materials findet 

somit unter Einbezug des Theoriehintergrundes der Fragestellung statt.   

Die erforschten Inhalte aus der Literatur und aus den Interviews werden verknüpft. Durch die 

genannten Aspekte „entspricht die Inhaltsanalyse sozialwissenschaftlichen 

Methodenstandards“ (Zauner, 2011, S. 4).   

Das inhaltlich analysierte Material ist bei den geführten Interviews die Kommunikation. Durch 

die Transkription konnte das Datenmaterial festgehalten werden. Diese fixierte 

Kommunikation ist somit der Gegenstand der qualitativen Inhaltsanalyse.   

Das Ziel des beschriebenen Vorgehens besteht im Finden von Übereinstimmungen in der 

Analyse des Materials (Mayring, 2015). Das Ziel dieser Forschungsarbeit besteht im 

Entwickeln von übereinstimmenden Empfehlungen für die ergotherapeutische Ausbildung. 

Dieses ist somit mit dem Ziel der Inhaltsanalyse konform und kann durch diese erreicht 

werden. Im folgenden Abschnitt wird das genaue Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2015) beschrieben. 
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3.3.4 Inhaltsanalyse nach Mayring 

 

In der Analyse, Auswertung und Interpretation des Materials der Forschung wird die 

qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring genutzt. Durch eine Inhaltsanalyse wird aus 

einer Kommunikation stammendes Material analysiert.  Das Ziel der Forschung ist es, 

„konkrete Techniken qualitativer Inhaltsanalyse auszuarbeiten und an Beispielen zu 

demonstrieren“ (Mayring, 2015a, S.10). Wie aus dem Zitat erkennbar wird, ist dies ein 

Vorgehen, welches von Mayring geleitet wird. Die unterstützenden Techniken sind 

systematisch, intersubjektiv überprüfbar und gleichzeitig der Komplexität, der 

Bedeutungsfülle und der „Interpretationsbedürftigkeit“ des sprachlichen Materials 

angemessen (Mayring, 2015a, S.10). Für die Forschung ist es von Bedeutung, dass die 

semistrukturierten Interviews mit qualitativem Forschungsdesign in Bezug zur 

Forschungsfrage sowie den Leitfragen gesetzt und diesbezüglich analysiert werden. Die 

Interviews ergeben in ihrer Transkription eine hohe Komplexität an Textmaterial und durch 

die explizit gewählten Fragen eine hohe Bedeutungsfülle an Inhalten. 

Interpretationsbedürftig ist das sprachliche Material insofern, dass die unterschiedlichen 

geführten Interviews zueinander in Bezug gesetzt werden sowie Gemeinsamkeiten gefunden 

und Unterschiede ausdifferenziert werden.   

Die Studie befindet sich als Aufgabe qualitativer Analyse in der „Hypothesenfindung“ 

(Mayring, 2015b, S.22). Das bedeutet, dass eine Hypothese bereits vorab gestellt und durch 

die Erarbeitung des theoretischen Hintergrunds gefunden wird. „Solche qualitativen 

Analysen zur Hypothesenfindung lassen sich leicht zur Theoriebildung ausweiten“ (Mayring, 

2015b, S.23). Im Sinne der Forschung wird keine Theorie gebildet, jedoch eine Empfehlung, 

die auf Grundlage des theoretischen Hintergrunds in Verbindung mit den Ergebnissen aus 

den Experteninterviews erstellt wird. Laut der Wortbeschreibung im Duden ist eine 

Empfehlung ein empfehlender Vorschlag oder Rat (Bibliographisches Institut GmbH, 2019). 

Der Forschung geht die Hypothese voraus, dass innerhalb der Hilfsmittelversorgung kein 

einheitliches Vorgehen und innerhalb der ergotherapeutischen Ausbildung keine einheitliche 

Vermittlung des Themas besteht. Durch die Literaturrecherche im Vergleich des Vorgehens 

der einzelnen Bundesländer wird diese Hypothese bestätigt und belegt. Durch die 

Kombination aus theoretischem Hintergrund und Expertenmeinungen, welche aus den 

Interviews hervorgehen, wird die Empfehlung gebildet.  

Laut Mayring beinhaltet diese Aufgabe die Aufdeckung der für den jeweiligen Gegenstand 

relevanten Einzelfaktoren und zusätzlich die Konstruktion von möglichen Zusammenhängen 

dieser Faktoren (Mayring, 2015b). Wie bereits oben benannt, werden die Interviews in ihrem 

Inhalt analysiert und anschließend mögliche Zusammenhänge daraus miteinander verknüpft. 

Die qualitativen Interviews in Form der Experteninterviews bilden dafür den Schwerpunkt. 

Bei der Befragung handelt es sich um „die Erfassung von Deutung, Sichtweisen und 

Einstellungen der Befragten selbst“ (Mayring, 2015c, S.33). 

Das Vorgehen innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt nach der Psychologie der 

Textverarbeitung und Kategorienbildung. Dies beinhaltet eine reduzierende Weise der 

Textuntersuchung. Die Transkriptionen der Interviews werden in einer Art 

Zusammenfassung zu einem kleineren Netzwerk von Bedeutungseinheiten reduziert, die als 

Makropositionen benannt werden. Dabei werden bestimmte Strategien der 

Zusammenfassung, sogenannte Makrooperatoren, unterschieden (Mayring, 2015d).  
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Insgesamt werden von den Verfasserinnen während der Analyse die sechs reduktiven 

Prozesse nach Ballstaedt et al. (1981) genutzt: 

 

 

Auslassen Propositionen werden weggelassen, wenn sie für das Verständnis des 
Gesamtzusammenhangs nicht notwendig sind. 

Generalisation Zusammengehörige Propositionen werden durch abstraktere 
Propositionen zusammengefasst, welche den Begriffen übergeordnet 
sind. 

Konstruktion Eine Folge von Propositionen, die zu einem umfassenden Sachverhalt 
gehören, wird durch eine eigens konstruierte Proposition ausgedrückt. 

Integration Ein umfassender Sachverhalt wird durch eine Sequenz vertreten, die die 
spezifischen Propositionen vertritt. 

Selektion Zentrale Propositionen, die inhaltstragend sind, werden von der Textbasis 
in die Makrostruktur überführt. 

Bündelung Verstreut liegende Propositionen werden zusammengetragen und 
zusammengefasst.  

 

 

„Im Zentrum steht dabei immer die Entwicklung eines Kategoriensystems“ (Mayring, 2015e, 

S.61). Die Zuordnung von Kategorien zu Textstellen erfolgt innerhalb der qualitativen 

Inhaltsanalyse interpretativ und regelgeleitet.  

Es erfolgt demnach, nach einer Grundform des Interpretierens, eine zusammenfassende 

Inhaltsanalyse. Das Ziel der Analyse ist es, das Material auf die wesentlichen Inhalte zu 

reduzieren, sodass ein überschaubarer Corpus entsteht, der das Abbild des Grundmaterials 

ist.  

Mithilfe des im Abbildungsverzeichnis aufgeführten Ablaufmodells von Mayring (2015) wird 

die zusammenfassende Inhaltsanalyse durchgeführt. Im ersten Schritt werden die 

Analyseeinheiten bestimmt. Diese werden vorab festgelegt, um die Präzision der 

Inhaltsanalyse zu erhöhen (Mayring, 2015e). Die gesamte Analyseeinheit besteht aus allen 

Antworten zu den Interviewfragen (Vgl. Abbildung II).  

Die Kodiereinheit legt den kleinsten Materialbestandteil fest. Im Falle der Forschung besteht 

der minimale Textteil, der unter eine Kategorie fallen kann, aus einem Wort. Das bedeutet, 

dass auch einzelne genannte Wörter aus den geführten Experteninterviews zu einer 

Kategorienbildung beitragen können. Die Kodiereinheit beinhaltet jede Aussage eines 

Experten über Erfahrungen, Wissen, eigens recherchierte Informationen, Erlebnisse oder 

Bewertungen zum Thema der Hilfsmittelversorgung. 

Die Kontexteinheit, die den größten Textbestandteil festlegt, der unter eine Kategorie fallen 

kann, besteht in der Forschung aus vier Sätzen. Dieser Textbestandteil muss zu einem 

gemeinsamen Thema gehören und wird als Gesamtes im Anschluss paraphrasiert. 

Die in der Forschung bestehende Auswertungseinheit legt fest, „welche Textteile jeweils 

nacheinander ausgewertet werden“ (Mayring, 2015e, S.61). Die Interviews werden der 

Reihenfolge nach ausgewertet, in der sie vorab geführt wurden. Demnach wird das Interview 

mit dem Experten I als erstes und das Interview mit dem Experten V als letztes ausgewertet. 

Die in der Transkription verschriftlichten Interviews werden chronologisch, nach den 

Fragestellungen bearbeitet und analysiert. Die Analyse erfolgt mithilfe einer eigens erstellten 

Tabelle, die die Oberpunkte Quelle, Original, Paraphrase, Generalisierung, erste Reduktion 

und zweite Reduktion (Anhang VII) enthält. 
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Im zweiten Schritt werden die inhaltstragenden Textstellen paraphrasiert. Dabei werden 

sogenannte Z1-Regeln angewandt: 

 

Z1.1 Alle nicht oder wenig inhaltstragende Textbestandteile wie ausschmückende, 
wiederholende oder verdeutlichende Wendungen werden gestrichen. 

Z1.2 Inhaltstragende Textstellen werden auf eine einheitliche Sprachebene übersetzt. 

Z1.3 Die Textstellen werden auf eine grammatikalische Kurzform gebracht. 

(Mayring, 2015f) 

 

Aufgrund der umfangreichen und verschachtelten Aussagen werden in der Paraphrasierung 

verschiedene Thematiken aus einem Original in der Paraphrase einzeln behandelt. 

Der dritte Schritt beinhaltet die Generalisierung der Paraphrasen unter dem 

Abstraktionsniveau mithilfe der von Mayring beschriebenen Z2-Regeln: 

 

Z2.1 Die Gegenstände der Paraphrasen werden auf die definierte Abstraktionsebene 
generalisiert, sodass die alten Gegenstände, also die Aussagen der Experten, in 
den neu formulierten Paraphrasen impliziert sind. 

Z2.2 Die Satzaussagen (Prädikate) werden auf die gleiche Weise generalisiert. Das 
bedeutet im Zusammenhang der Forschung, dass sie demselben Tempus, dem 
Präsens, entsprechen.  

Z2.3 Die Paraphrasen, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau liegen, werden 
belassen. 

Z2.4 Bei Zweifelsfällen werden theoretische Vorannahmen aus beschriebenem, 
theoretischem Hintergrund zu Hilfe genommen. 

(Mayring, 2015f) 

 

Die erfolgte Generalisierung der Paraphrasen wird durch den generellen Umfang der 

Originale in der folgenden Reduktion noch weiter zusammengefasst. 

Die erste Reduktion folgt im vierten Schritt. Das Abstraktionsniveau des ersten 

Reduktionsvorgangs wurde so festgelegt: es sollen möglichst allgemeine, aber 

fachspezifische Aussagen des Experten zum Thema HMV sein. Die Reduktion wird im Sinne 

der oben benannten Selektion und Bündelung nach Ballstaedt et al. (1981) durchgeführt. 

Mayring beschreibt es als „Reduktion durch Selektion“ und „Streichen bedeutungsgleicher 

Paraphrasen“ (Mayring, 2015f, S.70) mithilfe der Z3-Regeln: 

 

Z3.1 Bedeutungsgleiche Paraphrasen werden innerhalb der Auswertungseinheiten, also 
pro analysiertem Experteninterview, gestrichen. 

Z3.2 Paraphrasen, die nach dem neu entstandenen Abstraktionsniveau als nicht 
wesentlich oder inhaltstragend zu erachten sind, werden gestrichen. 

Z3.3 Paraphrasen, die nach dem neuen Abstraktionsniveau weiterhin als zentral 
inhaltstragend erachtet werden, sind im Sinne der Selektion zu übernehmen. 

Z3.4 Bei Zweifelsfällen werden hier ebenfalls theoretische Vorannahmen aus dem 
theoretischen Hintergrund zu Hilfe genommen. 

(Mayring, 2015f) 
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Bezogen auf die Forschung werden in diesem Schritt also die vorab paraphrasierten 

Textstellen aus den Experteninterviews in ihrer festgelegten Reihenfolge reduziert. 

Generalisierungen mit mehreren Inhalten werden zusammengefasst, unwichtige Passagen 

werden gestrichen. Um die Analyse rückverfolgen zu können, werden inhaltstragende, 

gleiche Inhalte in der ersten Reduktion noch mit aufgeführt. 

 

Im fünften Schritt findet die zweite Reduktion statt. Diese beinhaltet wiederum die 

Bündelung, Konstruktion und Integration der Paraphrasen auf dem angestrebten 

Abstraktionsniveau. Dabei sind in der Studie die Z4-Regeln von Mayring angewendet: 

 

Z4.1 Paraphrasen mit gleichem oder ähnlichen Gegenstand und ähnlicher Aussage 
werden im Sinne der Bündelung zusammengefasst. 

Z4.2 Paraphrasen mit mehreren Aussagen werden im Sinne der Konstruktion und 
Integration zusammengefasst. 

Z4.3 Paraphrasen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand und verschiedener 
Aussage werden mithilfe der Konstruktion und Integration ebenfalls 
zusammengefasst. 

Z4.4 In Zweifelsfällen wird ebenfalls der theoretische Hintergrund als theoretische 
Vorannahme zur Hilfe genommen. 

(Mayring, 2015f) 

 

Das Abstraktionsniveau wird hier weiter heraufgesetzt. Die Aussagen sollen nun nicht mehr 

die Hilfsmittelversorgung im Allgemeinen betreffen, sondern zusätzlich den Aspekt der 

Inhalte der ergotherapeutischen Ausbildung. Inhaltlich gleiche oder ähnliche 

Generalisierungen, die in ihrer Thematik inhaltstragend sind, werden im Sinne der Selektion 

hier nur noch einmal übernommen. 

Die Regeln Z1-Z4 werden von Mayring (2015f) als Interpretationsregeln benannt. Insgesamt 

bilden die Schritte eins bis fünf einen gemeinsamen Schritt der zusammenfassenden 

Inhaltsanalyse, der bei großen Mengen angewandt wird. Aus den fünf geführten, ungefähr 

halbstündigen Interviews ergab sich eine solche große Menge, die einer Interpretation nach 

Mayrings Regeln bedurfte. 

Der nächste Schritt (Schritt sechs) beinhaltet nun die Zusammenstellung der neuen 

Aussagen als Kategoriensystem. Die Kategorien werden demnach im Anschluss an die 

Paraphrasierung, Generalisierung und Reduktion erstellt. Die Kategorien stammen aus den 

Ergebnissen der zweiten Reduktion aller fünf Interviewanalysen. Sie sind mithilfe der 

Strategie der Bündelung von Ballstaedt et al. (1981) zusammengetragen worden. 

Es wurden innerhalb der Forschung insgesamt fünf Kategorien gebildet. Diese sind zur 

Übersicht in einer eigens erstellten Tabelle verschriftlicht, welche auf der folgenden Seite zu 

sehen ist. Die Kategorien sind in der zweiten Spalte zu finden. Zusätzlich sind in dieser 

Tabelle Unterthemen und Stichwörter zur kategorischen Suche innerhalb der weiteren 

Auswertung und zu der jeweiligen Kategorie beschrieben: 
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Nummer 
 

Kategorie Unterthemen der 
Kategorie 
 

Stichwörter 

1 Theoretisches 
Hintergrundwissen in 
HMV 
 

Gesetzliche Regelungen / 
Rechte 
 
HM-Markt  
 
 
 
Modelle 
Klassifikation  
 
Assessments 
Evidenz 
 

SGB V & SGB IX 
 
Datenbank 
Produkte / 
Produktkenntnis 
Marktkenntnis 
 
 
ISO 9999  
ICF 
 
 

2 HMV-Prozess 
 

Versorgungsprozess 
Beraten / Beratung 
Bedarfsanalyse / Befund 
Anpassung  
Versorgung 
Erprobung 
Ziele 
 

DVfR 
 
 
 
Akzeptanz / Nutzung 
 

3 Interprofessionalität 
 

Interprofessionalisierung 
Leistungserbringer / 
verschiedene Akteure 
Interdisziplinär 
Kostenträger 
 

 
 
Arzt, Physio, 
Sanitätshaus, MDK 
Krankenkasse 

4 Kompetenzen und 
Rolle der ET 
 

Case manager 
Klientenzentrierung 
Denkweise 
Ganzheitliche Sicht 
Teilhabe / Partizipation 
Netzwerk / netzwerken 
 

Prozessbegleiter 

5 Inhalte der Ausbildung 
 

Theoretisches 
Hintergrundwissen 
Kompetenzen  
Interprofessionelles 
Arbeiten 
Prozess 
 

(siehe Punkte 1-4) 

6 Vermittlung in der 
Ausbildung 
 

Praktisch 
 
 
 
 
 
Theoretisch  
Gemeinsam 
 

Prozess 
Fallbeispiele  
Kooperation 
Simulation 
Selbsterfahrung / -
erprobung 
(siehe Punkt 5) 

(Eigens erstellte Tabelle) 
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Schritt sieben steht für die Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriensystems 

am Ausgangsmaterial. D.h., die in Schritt sechs erstellten und benannten Kategorien werden 

an dieser Stelle anhand der transkribierten Interviews und der zugehörigen Paraphrasen 

rücküberprüft. Dabei ist zu beachten, ob das zuletzt entstandene Kategoriensystem mit 

seinen einzelnen Kategorien das Ausgangsmaterial reduziert repräsentieren kann. Schritt 

sieben bietet in der Darstellung des Ablaufmodells die Möglichkeit zurück zum dritten Schritt 

zu gelangen, um eine erneute Reduktion und Überprüfung durchzuführen (Vgl. Abbildung II). 

Laut Mayring (2015f) hat sich die Rücküberprüfung der Kategorien am Ausgangsmaterial als 

einigermaßen repräsentativ erwiesen.  

Der Zusammenfassung folgt eine induktive Kategorienbildung. Dabei werden die vorab 

formulierten Makrooperatoren der Reduktion genutzt. Innerhalb der induktiven 

Kategorienbildung wird die Vorgehensweise der induktiven Kategoriendefinition genutzt. Mit 

dieser werden die Kategorien direkt aus dem Material innerhalb eines 

Verallgemeinerungsprozesses abgeleitet (Mayring, 2015f). Die Fragestellung der Forschung 

ist für die Analyse richtungsweisend. Ein Abstraktionsniveau der zu bildenden Kategorien 

wird vorab festgelegt. 

Das gesamte Kategoriensystem wird in der weiteren Analyse im Sinne der Fragestellung 

interpretiert (Kapitel 5. und 6.). Bezug wird dabei auf den theoretischen Hintergrund 

genommen. Themenbereiche, die in den Ergebnissen benannt sind, aber im theoretischen 

Hintergrund nicht beschrieben wurden, werden zusätzlich in die Analyse aufgenommen. 

Zusätzlich wird in diesen Fällen nach weiterer Evidenz gesucht, um die neuen Ergebnisse zu 

untermauern. 
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4. Resultate 
 
In diesem Kapitel werden nun die Ergebnisse dargestellt. Wenn Experten eine gleiche 

Meinung vertreten, wird diese zusammengefasst. Ergänzungen der einzelnen Experten zur 

Beantwortung einer Frage werden zusätzlich aufgeführt. Mit dem Ziel, Empfehlungen für die 

Vermittlung der Thematik Hilfsmittelversorgung in der ergotherapeutischen Ausbildung zu 

entwickeln, wurden in den Experteninterviews zur Beantwortung des Forschungsthemas, wie 

auch der Leitfragen, folgende Fragen gestellt: 

   

1. Was verstehen Sie unter dem Begriff Hilfsmittelversorgung?   

2. Was verstehen Sie unter dem Einsatz assistiver Technologien?   

3. Welche Rolle nimmt die Ergotherapie in der Hilfsmittelversorgung ein?   

4. Welche Kompetenzen benötigt ein Ergotherapeut im Bereich der 

Hilfsmittelversorgung?   

5. Welche Inhalte des Themas Hilfsmittelversorgung sollten Teil der Ausbildung sein?   

6. Welche Ziele sollten in der Ausbildung zum Thema Hilfsmittelversorgung angestrebt 

werden?   

7. Wie sollten die Hilfsmittelversorgung und der Einsatz assistiver Technologien in der 

Ausbildung vermittelt werden?    

   

Anhand dieser Fragen werden nun die Ergebnisse beschrieben.  

 
 
 

4.1 Der Begriff Hilfsmittelversorgung 

 
Experte I betrachtet die Hilfsmittelversorgung (HMV) als eine berufsunabhängige 

Prozessbegleitung. Zitat Experte I:  

„Es fängt an mit einer Beratung überhaupt dazu, was gibt es für Hilfsmittel, was könnte 

überhaupt in Frage kommen für den- oder diejenigen, die dann ein Hilfsmittel benötigen. Und 

sich dann einen Überblick zu verschaffen [...], was wären mögliche Produkte und die am 

besten auch ausführen, […] natürlich dann schon im Vorfeld irgendwie ein Assessment oder 

eine gründliche Bedarfsermittlung durchzuführen und dann findet die Versorgung statt.“  

Dabei ist für Experte I wichtig, dass die Versorgung nicht den Abschluss darstellt, sondern 

die Nachsorge und ggf. die Anpassung ebenfalls als Bestandteile des Prozesses betrachtet 

werden. Alle interviewten Experten vertreten die Meinung, dass der Prozess umfangreich ist 

und viele Schritte mit sich bringt. Experte II sieht den Prozess der HMV als einen Teil der 

adaptiven Verfahren an. Experte III fügt hinzu, dass der Begriff HMV durch rechtliche 

Rahmenbedingungen geregelt ist und dass der Hilfsmittelversorgungsprozess anhand des 

ICF Modells, welches unter Punkt 2.10 bereits aufgeführt wurde, beschrieben werden kann. 

Dabei geht es Experte III darum, Verbesserungen und Anpassungen entsprechend der 

jeweils spezifischen Gesundheitsstörung zu ermitteln. Experte IV sieht die HMV als einen 

Vorgang, der durchlaufen wird, bis ein*e Klient*in ein passendes Produkt in Benutzung hat. 

Die HMV beginnt demnach mit der Bedarfserkennung und endet mit der Nutzung eines 

Hilfsmittels. Experte V ergänzt zu den beschriebenen Prozessschritten von Experte I den 

Schritt der Zielformulierung, die nach der Befunderhebung in der HMV erfolgen soll, um das 

Ziel der Versorgung mit einem Hilfsmittel zu verdeutlichen, aber auch um die Versorgung 

anhand des Ziels überprüfen zu können. 
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4.2 Der Einsatz assistiver Technologien 

 
In Bezug auf den Einsatz assistiver Technologien (AT) differenzierten sich die Meinungen 

der Experten.   

Experte I und Experte III unterscheiden die HMV und den Einsatz AT nicht. Nach diesem 

Verständnis stellen AT Hilfsmittel dar, die von einfachen alltäglichen Gegenständen bis hin 

zu hoch komplexen, technischen Anpassungen reichen. Zitat Experte I:  

„Angefangen von einer […] ganz einfachen Kalenderapp, die einen erinnert oder […] ein 

Gedächtnistraining oder auch irgendein Spiel auf dem Handy […] bis hin zu hoch komplexen 

technischen Anpassungen […]. Also auch Anpassungen der Umwelt mitunter, sei es 

irgendwie barrierefreie Gestaltung, Gestaltung der eigenen vier Wände, auch so dieses, 

wenn man jetzt so in den neuen Technologien denkt, auch diese Smart- Home Geschichten 

[…]. Aber definitiv auch die Gestaltung von Arbeit oder Arbeitsplätzen mit Hilfsmitteln oder 

eben assistiven Technologien oder technische Arbeitshilfen.“  

Nach dieser Aussage ist laut Experten I eine assisitive Technologie im Deutschen auch einer 

technischen Arbeitshilfe gleichzusetzen.  

Experte II beschreibt den Einsatz AT als ein neues Arbeitsfeld für die Ergotherapie, da die 

technische Entwicklung immer weiter voranschreitet. Dabei werden auch Risiken, wie z.B. 

die Verfügbarkeit und technische Ausfälle, thematisiert. Zitat Experte II:  

„Eins darf man dabei nicht vergessen: der Unterschied ist immer noch, es ist natürlich eine 

rechtliche Haftungsfrage, die in dem Moment, wo ich eine Umfeld Steuerung übers 

Sanitätshaus habe […], ist es ein Medizinprodukt und die müssen mir natürlich eine ganz 

andere Gewährleistung […] auch über die Stabilität und der Lauffähigkeit und die Sicherheit 

geben, weil im Zweifelsfall kann auch das Leben davon abhängen.“  

Experte III und Experte V sind der Meinung, dass jede Technologie, die einen Menschen im 

Leben oder in der Teilhabe unterstützt, eine assistive Technologie darstellt.  Zitat Experte III:  

„[…] eigentlich ist jede Technologie, die einem Menschen in bestimmten Lebenssituationen 

unterstützt, wenn sie unterstützt, wenn man beschreiben kann wie die unterstützt, wo die 

unterstützt, dann ist die assistiv. Das kann auch ein sehr einfaches Hilfsmittel sein, das ich 

durchaus auch als assistive Technologie bezeichnen würde […].  Also ich würde den Begriff 

nicht so stark voneinander trennen, grundsätzlich.“  

Experte V wählte in diesem Zusammenhang eine ähnliche Beschreibung:  

„Unter dem Einsatz assistiver Technologien […] geht es für mich tatsächlich wirklich um den 

Einsatz von technischen Medien, von Software Programmen. Im Prinzip ist es auch 

eigentlich das normale Smartphone […] und eventuell dann vielleicht auch 

dementsprechend unterschiedliche Apps […]. Also im Prinzip technische Hilfsmittel, die 

sozusagen das Leben des Menschen […] dadurch erleichtern, dass er besser am Leben 

teilhaben kann.“  
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Experte IV sieht eine Unterscheidung in den Begrifflichkeiten der assistiven Technologien 

und der Hilfsmittel. Zitat Experte IV:  

„Dadurch, dass sie in dem Sinne technisch in der Regel innovativ sind, dass sie in der Regel 

elektronisch gesteuert sind und […] eine sehr große Veränderung auch erfahren im Laufe 

von sehr kurzer Zeit. Im Vergleich zu einem klassischen Hilfsmittel, wie einem Pflegebett 

oder einem Rollstuhl, wo es natürlich auch Innovationen gibt, aber die eben im Grunde das 

Grundprinzip seit 50 Jahren nicht verändert haben. Und das ist bei den assistiven 

Technologien anders.“  

Experte IV vertritt demnach als einziger Interviewpartner innerhalb der Forschung die 

explizite Meinung, dass sich die Begrifflichkeiten der AT und der HM unterscheiden.  

 
 
 

4.3 Die Rolle der Ergotherapie in der HMV 

 
Zur Rolle der Ergotherapie innerhalb der HMV sind alle Experten der Meinung, dass die 

Ergotherapeut*innen darin eine wichtige Rolle einnehmen sollte. Laut den Experten I und V 

ist die Ergotherapie aktuell noch kein fester Bestandteil in der HMV. Es existieren ihren 

Aussagen nach zwar Arbeitsbereiche, in denen Ergotherapeut*innen involviert sind, ohne 

dass diese Mitwirkung jedoch vorgeschrieben sei.  Zitat Experte I:  

„Also welche [Rolle] sie defacto einnimmt, das ist so in der jetzigen Realität, das ist ja 

eigentlich gar nicht so richtig festgeschrieben. Da würde ich auch sagen […], dass es sein 

kann, dass Ergotherapeuten an dem Prozess beteiligt sind, aber es kann auch durchaus 

sein, dass keine beteiligt sind.“  

Experte I beschreibt, dass international betrachtet die Ergotherapeut*innen „die Experten für 

die Hilfsmittelversorgung sind“, was in Deutschland aufgrund von sozialrechtlichen 

Hintergründen erschwert ist. Experte I vertritt die Meinung, dass Ergotherapeut*innen sich 

als Experten in der HMV positionieren sollten, da sie aufgrund ihres Ansatzes im Sinne der 

Klientenzentrierung, der Betrachtung der Ganzheitlichkeit orientiert an der ICF (vgl. Punkt 

2.10.), der Teilhabeorientierung und dem kontextbasierten Arbeiten, eine Art 

„Kernkompetenz“ für die HMV besitzen. Experte II stimmt in seiner Antwort mit Experte I 

überein: 

„Also aus meiner Sicht ist es eigentlich so, dass wenn jemand in ergotherapeutischer 

Behandlung ist, dann sollte eigentlich […] die Ergotherapie die Federführung für die 

Hilfsmittelversorgung übernehmen [...].“  

Dabei bezieht sich Experte II besonders auf den ambulanten Bereich, spezifisch auf eine 

Praxis für Ergotherapie, in dem während der Begleitung von Klienten ausreichend Zeit für 

die HMV zur Verfügung steht.  Experte III meint, dass sich Ergotherapeut*innen durch ihre 

Kompetenzen der Klientenzentrierung und Betätigungsorientierung in der Bedarfsermittlung 

von anderen Professionen abheben. Zitat Experte III:  

„Zu erkennen, also Betätigung einfach zu identifizieren, die einer Person wichtig sind. Und 

insofern dann entsprechend auch über die Zielsetzung […] gucken zu können, was würde da 

für ein Technologieeinsatz Sinn machen. Also dieser Aspekt der Bedarfsermittlung, ich 

glaube den kann keine Profession so gut wie die Ergotherapie.“  
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Zudem sind laut Experte III die Erprobung und Anpassung eines Hilfsmittels eine wichtige 

Aufgabe der Ergotherapeut*innen. Zitat Experte III:  

„Ich glaube ein zweiter wichtiger Aspekt, wo ich die Rolle der Ergotherapie ganz wichtig 

sehe, ist der des Trainings. Also im Alltag […], dass man das tatsächlich in der realen 

Situation mit dem Klienten erprobt. Und entsprechend nochmal anpasst.“  

Laut Experte IV sollten Ergotherapeut*innen an der Bedarfserkennung/-erhebung, Beratung, 

Erprobung, Anpassung und dem Alltagstraining beteiligt sein. Dies stellt nach dessen 

Verständnis das Optimum dar. Ein weiterer Aspekt, der von Experte IV miteingeschlossen 

wird, ist die Rolle in der interprofessionellen Zusammenarbeit. Zitat Experte IV:  

„[…], die Rollstuhlversorgung, nur als Beispiel. Dann ist natürlich dann auch das 

Sanitätshaus, der Rehafachberater des Sanitätshauses, miteinzubeziehen. Im besten Falle 

läuft das mit beiden gemeinsam am Klienten oder wenn es zum Beispiel um eine 

Umfeldsteuerung geht, die über Mundmotorik angetrieben wird, dass dann zum Beispiel mit 

der Logopädin zusammengearbeitet wird […]“.  

Laut Experte V sollten Ergotherapeut*innen unter Berücksichtigung gesetzlicher 

Rahmenbedingungen eine begleitende, wie auch für die Klient*innen eine unterstützende 

Rolle in der HMV einnehmen. Die Ergotherapeut*innen stellen dabei die Experten und auch 

einen individuellen „Case Manager“ dar.   

 

 

4.4 Die Kompetenzen von ET im Bereich der HMV 

 
Die Expertenantworten zu dieser Frage überschnitten sich vermehrt mit den in Punkt 4.3 

(Die Rolle der Ergotherapie in der HMV) vorab beschriebenen Antworten. 

Experte I sieht die Denkweise (vgl. Punkt 4.3) als eine Kompetenz von Ergotherapeut*innen 

an. Als eine weitere Kompetenz wird die Verknüpfung von theoretischem und rechtlichem 

Wissen hinsichtlich der HMV gesehen, damit die/ der Ergotherapeut*in in der Lage ist, die 

Klienten im gesamten Prozess begleiten zu können. Ergotherapeut*innen sollten über das 

rechtliche Wissen verfügen, um auch die Vorgehensweise bei einer Ablehnung der 

Kostenübernahme zu kennen und zu wissen, wie in diesem Fall argumentiert werden muss. 

Die Ausbildung von Ergotherapeut*innen sollte nach Aussage des Experten III mehr 

Kompetenz im sozialrechtlichen Wissen vermitteln. Er sieht die Analysefertigkeiten auf Basis 

der ICF unter Bezug auf das vorliegende Krankheitsbild als eine wichtige Kompetenz in der 

HMV an. Experte II beschreibt ergänzend zur ganzheitlichen Sichtweise das Wissen über 

den aktuellen Stand des Hilfsmittelmarktes. Experte IV stimmt diesem Aspekt zu und ergänzt 

dazu das Wissen über Behandlungsmöglichkeiten als Kompetenz. Experte IV sieht die 

gesetzlichen Grundlagen wie auch das Wissen über den Hilfsmittelmarkt als „grundlegende 

Säulen“ (Zitat Experte IV). Experte V ist der gleichen Meinung wie Experte I und ergänzt, 

dass das Wissen zu gesetzlichen Reglungen sowie zu dem Hilfsmittelmarkt regelmäßig 

aktualisiert werden müsse. Zudem sieht Experte V den Fokus auf der Teilhabe als Stärke 

der Ergotherapeut*innen in der HMV an. Nur durch diesen speziellen Fokus könne ein 

geeignetes Hilfsmittel für eine*n Klient*in ermittelt werden, welches dieser*m im Alltag einen 

Zugewinn an Selbstständigkeit verschafft.   
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4.5 Inhalte des Themas HMV in der Ausbildung 

 
Bei Betrachtung der Expertenantworten wird deutlich, dass alle Experten in diesem 

Themenkomplex Einigkeit zeigen. Die gesetzlichen Regelungen sollten Inhalt in der 

Ausbildung sein, damit die Ergotherapeut*innen in der Lage sind, ihre Klient*innen auch im 

Rahmen der Versorgung dahingehend unterstützen zu können. Laut Experte I sollte der 

Hilfsmittelversorgungprozess der DVfR Inhalt der Ausbildung sein. Zitat Experte I:  

„[…] von der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation gab es mal so eine Expertise zur 

Hilfsmittelversorgung, […] und da gab es auch so Lösungsvorschläge und da ist so ein 

optimaler Versorgungsprozess mal in so ganz vielen Schritten dargestellt […].“  

Des Weiteren sollen Beratungskompetenzen, Hilfsmittelprodukte, Informations- oder 

Beratungsstellen und Assessments Inhalt in der Ausbildung sein. Laut Experte V sollen im 

Sinne des evidenzbasierten Arbeitens Assessments und Modelle gelehrt werden, um so 

gegenüber Kostenträgern/ Leistungserbringern die ergotherapeutische Vorgehensweise 

erläutern zu können. Aufgeführt wurde in der Beantwortung der Interviewfrage die ICF-

Klassifikation (2.10), das MPT- Modell (2.10), der Versorgungsprozess des DVfR (2.4), das 

COPM, die Bedarfsermittlungsbögen von RehaKIND, das ATD-PA (2.10), das PIADS und 

der QUEST 2.0. Des Weiteren benannten Experte I und Experte V die Diskrepanzen 

zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen und der dort stattfindenden oder fehlenden 

HMV der ET. Damit eine HMV gelingt, soll ihren Meinungen zufolge in der Ausbildung 

vermittelt werden, dass die HMV ein Aufgabengebiet der ET darstellt und sowohl im 

stationären als auch ambulanten Bereich erfolgen soll. Experte II empfindet die Erarbeitung 

des Hilfsmittelmarktes und das Sammeln von praktischen Erfahrungen bezüglich der HMV in 

den jeweiligen Praktikumsstellen oder auch durch Selbsterfahrungen als wichtigen Inhalt der 

Ausbildung. Zudem beschreibt Experte II als weiteren möglichen Inhalt ein 

interprofessionelles Projekt. Zitat Experte II: 

„[…] ich fände es sehr wertvoll, wenn es möglich wäre an der Stelle vielleicht ein 

interdisziplinäres Projekt zu machen. Vielleicht mal zu gucken, ob eine Schule für 

Orthopädietechnik in der Nähe ist. Einfach mal einen halben Tag gemeinsam was zu 

machen, voneinander zu lernen. Dann wissen die, was die Ergotherapeuten können und wir 

erfahren viel besser, schon zu einem frühen Zeitpunkt, was im Bereich der 

Orthopädietechnik, der Hilfsmittelversorgung möglich ist.“  

Des Weiteren sollen nach Experte II Inhalte in der Ausbildung durch Fallbeispiele geprägt 

sein, anhand derer Bedarfsanalysen erarbeitet werden, um anschließend Klientengespräche 

zu simulieren. Experte II betont, dass Auszubildende lernen sollen ein Netzwerk zu bilden, 

um so während einer HMV gezielt Ansprechpartner zu erkennen. Zitat Experte II:  

„Man muss also dann auch wissen, […] einen Prozess zu begleiten heißt nicht alles selber 

zu machen, sondern gezielt zu gucken, wer ist der richtige Ansprechpartner, wer kennt sich 

mit einer bestimmten Versorgung besonders gut aus. Also von daher, sich darauf 

vorzubereiten ein Netzwerk zu bilden und zu wissen, wer sollte denn alles Partner in so 

einem Netzwerk sein.“  

Experte III und V sind ebenfalls der Meinung, dass die HMV durch Selbsterfahrungen in 

Form von Hilfsmittelerprobungen Inhalt sein sollte. Dazu ergänzt Experte III noch die Inhalte 

der Klassifikationen und den Hilfsmittelkatalog, welchen Experte V ebenfalls als wichtig 

erachtet. Experte V ergänzte zu den Inhalten der Ausbildung noch das Recherchieren in 

Datenbanken.  Experte IV sieht zusätzlich die Vorgehensweise der Kostenträger in der HMV 

als einen wichtigen Teil in der Ausbildung an, um ein besseres Verständnis gegenüber 

diesen aufweisen zu können. 
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4.6 Ziele in der Ausbildung 

 
Die Antworten dieser Frage gingen bereits mit den Antworten von Punkt 4.5 (Inhalte des 

Themas HMV in der Ausbildung) einher. Laut Experte I und Experte V ist das Ziel, nach der 

ET-Ausbildung Wissen über die einzelnen Schritte des Hilfsmittelversorgungsprozess sowie 

über die Finanzierung und die rechtlichen Grundlagen, zu besitzen. Außerdem sollen die 

Ergotherapeut*innen eine Case Manager*innen Aufgabe in der HMV einnehmen und sie 

sollen in der Lage sein, interprofessionell zu arbeiten.  Zitat Experte I:  

„Ich meinte ebenso diese Case Manager Funktion und [...] die Fähigkeit zu netzwerken, ist 

da auch noch ganz wichtig, weil man mitunter ganz viele verschiedene Akteure an einen 

Tisch bringen muss oder kommunizieren muss […].“ 

Ein weiteres Ziel stellt nach Experte II das Erkennen eines Hilfsmittelbedarfs und das 

Betrachten von unterstützenden oder hemmenden Faktoren eines Hilfsmittels dar.  Experte 

III sieht die Recherchefertigkeit zu bestimmten Hilfsmitteln und das Verstehen der ICF (2.10) 

als ein weiteres Ziel an.  Experte IV ist ebenfalls der Meinung, dass der HMV Prozess und 

die Vorgehensweise, bis Klienten ihre Hilfsmittel erhalten, Ziel in der Ausbildung sein sollte. 

Ein weiteres Ziel ist es, Wissen über den Hilfsmittelmarkt und über die notwendigen 

Vorgänge bei der HMV im Hinblick auf Klientenzentrierung zu vermitteln.  

 
 
 
 

4.7 Vermittlung der Themen in der Ausbildung 

 
Bei den Antworten dieser Frage wird deutlich, dass die Experten einheitlicher Meinung sind. 

Die Vermittlung der HMV und der Einsatz AT sollen gemeinsam erfolgen. Experte IV 

beschreibt die Vermittlung als eine Verbindung von Theorie und Praxis. Theoretische Inhalte 

sollten dabei gesetzliche Regelungen, Kostenträgererwartungen und der Hilfsmittelmarkt 

sein. Praktischer Inhalt soll nicht mehr das Bauen eines Hilfsmittels sein, was ebenfalls die 

Meinung von Experte V darstellt. Stattdessen soll es um den Prozess sowie die 

Gesprächsführung bei der HMV und auch um die Anpassung eines Hilfsmittels gehen. 

Experte V äußert dazu, dass die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der HMV sowie der 

Einsatz AT in der Ausbildung vermittelt werden sollten. Die Vermittlung der Thematik 

„Hilfsmittelversorgung“ sollte praktisch durch Selbsterfahrungen und das Durchlaufen eines 

Beratungsprozess erfolgen. Experte II benennt ergänzend dazu, dass Kooperationen zu 

Sanitätshäusern und die Teilnahme an Workshops zu bestimmten Hilfsmitteln in der 

Ausbildung genutzt werden könnten. Diese Meinung vertritt ebenfalls Experte IV und ergänzt 

dazu, dass anhand dessen die Auszubildenden Wissen über interprofessionelles Arbeiten 

erlangen und die interprofessionelle Zusammenarbeit vorangetrieben wird.  Eine weitere 

Möglichkeit zur Vermittlung der HMV und dem Einsatz AT stellt Experte III vor. Zum einen 

benennt Experte III das Verschriftlichen einer Bedarfsanalyse unter der Sozialgesetzgebung, 

um somit eine Kenntnis der sozialgesetzlichen Begriffe zu besitzen. Zum anderen wird die 

Möglichkeit, ein Praktikum bei einem Hilfsmittel Leistungserbringer zu absolvieren, 

vorgeschlagen, damit sich die angehenden Ergotherapeut*innen intensiv mit der Thematik 

der HMV befassen.   

 
 
 
 



 
58 

4.8 Ergebnisse in Bezug auf die Leitfragen 
 

Nachdem die Ergebnisse der Experteninterviews in Orientierung an die Interviewfragen 

beschrieben wurden, wird im folgenden Kapitel auf die Leitfragen Bezug genommen. Die 

Ergebnisse sind folglich fokussierter und zusammengefasst dargestellt.   

 

 

Was sind die Kernelemente der Hilfsmittelversorgung? 

 

Laut den Expertenmeinungen beinhaltet die Hilfsmittelversorgung (HMV) sowohl die 

Beratung als auch die Versorgung. Die HMV setzt sich aus mehreren Schritten zusammen. 

Es beginnt mit der Bedarfsermittlung eines Hilfsmittels. Dazu können Modelle und 

Assessments herangezogen werden, um ein geeignetes Hilfsmittel für die/ den Klient*in zu 

identifizieren. Anschließend erfolgt die Beratung und im besten Fall eine Erprobung des 

Hilfsmittels. Nach der Erprobung erfolgt die Versorgung. Dabei ist zu beachten, dass die/ der 

Klient*in und ggf. deren/dessen Angehörige in der Handhabung geschult werden. Die 

Evaluation stellt den Abschluss in der HMV dar. Diese beinhaltet eine Überprüfung des 

Hilfsmittels und ggf. eine Anpassung.     

 

 

Welche Aspekte der Hilfsmittelversorgung sind essentiell für die ergotherapeutische Praxis?  

 

Die Ergebnisse der Experteninterviews verdeutlichen, dass die HMV einen Aufgabenbereich 

der Ergotherapeut*innen darstellt. Demnach spielt die ET im gesamten Prozess der HMV 

eine wichtige Rolle. Damit Ergotherapeut*innen kompetent in diesem Bereich sind und in der 

Lage sind, die Klient*innen im gesamten Prozess der HMV zu unterstützen, ist es notwendig, 

dass sie Wissen über die einzelnen Schritte des Hilfsmittelversorgungsprozess (s. o.), über 

die sozialrechtlichen Grundlagen sowie über die Finanzierung eines Hilfsmittels aufweisen 

können. Die ganzheitliche Betrachtung der Klient*innen sowie die Klientenzentrierung 

werden als Kompetenzen von Ergotherapeut*innen betrachtet. In Bezug dazu sollten 

Ergotherapeut*innen in der Lage sein, einen Hilfsmittelbedarf unter Berücksichtigung z. B. 

förderlicher aber auch hemmender Aspekte ermitteln zu können. Dazu sollte der 

Ergotherapeut Modelle und Assessments nutzen, um so ein geeignetes Hilfsmittel für eine*n 

Klient*in identifizieren zu können. Das Wissen über den aktuellen Hilfsmittelmarkt und über 

die Möglichkeit in Datenbanken zu recherchieren, ist dabei notwendig. Zusätzlich sollten 

Ergotherapeut*innen sich informieren, an welche Berufsgruppen oder an welche 

Beratungsstellen sie sich wenden können. Zu wissen, mit welcher Berufsgruppe eine 

interprofessionelle Zusammenarbeit im Prozess der HMV sinnvoll wäre, ist zusätzlich von 

Vorteil.  Im gesamten Prozess ist es wichtig, dass Ergotherapeut*innen das Wissen über die 

sozialrechtlichen Grundlagen und über den Hilfsmittelmarkt regelmäßig aktualisieren.    
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Welche der erforschten Aspekte der Hilfsmittelversorgung sollten in der ergotherapeutischen 

Ausbildung vermittelt werden?  

Die Vermittlung der HMV und der Einsatz AT sollen gemeinsam und als eine Verbindung 

von Theorie und Praxis erfolgen. In allen Experteninterviews wurde deutlich, dass die 

Theorie das Wissen über die gesetzlichen Grundlagen darstellt und eine besonders wichtige 

Rolle in der Vermittlung der Thematik einnehmen sollte. Dabei wurde von den Experten vor 

allem auf das SGB V und SGB IX Bezug genommen. Die angehenden Ergotherapeut*innen 

sollen dadurch Wissen über den Ablauf der HMV, über die Antragstellung und auch das 

Widerrufsrecht erlangen, um so Klienten im gesamten Prozess kompetent begleiten zu 

können. Diesbezüglich ergänzt ein Experte, dass die Vorgehensweise der Kostenträger 

ebenfalls vermittelt werden sollte. Des Weiteren wurde das Vermitteln von 

Beratungskompetenzen, das Wissen über Hilfsmittelprodukte, über Informations- oder 

Beratungsstellen, über Assessments und auch Modelle als Inhalt für die Ausbildung 

genannt. Durch die Nutzung von Modellen und Assessments soll evidenzbasiert gearbeitet 

werden. Die Klassifikationen, der Hilfsmittelkatalog, das Recherchieren in Datenbanken und 

die Vermittlung von Gemeinsamkeiten sowie Unterschieden der HMV sowie dem Einsatz AT 

werden ebenfalls als theoretischer Inhalt in der Ausbildung angesehen. Es wird deutlich, 

dass es Experten gibt, die die HMV und den Einsatz AT voneinander unterscheiden, aber 

dass die Mehrheit es als dasselbe darstellt.  Bei der praktischen Vermittlung sind alle 

Experten der Meinung, dass das Sammeln von eigenen Erfahrungen in den jeweiligen 

Praktikumsstellen, die Teilnahme an Workshops, aber auch das Erproben von Hilfsmitteln 

einen wichtigen Inhalt in der Ausbildung darstellt. Dazu sollten Kooperationen zwischen 

Ergotherapieschulen und Sanitätshäusern bestehen oder es können Projekte mit anderen 

Berufsgruppen stattfinden, um so Wissen über interprofessionelles Arbeiten zu erlangen. 

Zudem kann die Vermittlung durch das Durchlaufen eines Beratungsprozesses,  sowie durch 

das Verschriftlichen einer Bedarfsanalyse unter der Sozialgesetzgebung erfolgen. Die 

praktischen Inhalte sollten nicht mehr das Bauen eins Hilfsmittels beinhalten. Vielmehr es ist 

sinnvoll, den Prozess, die Gesprächsführung bei der HMV und die Anpassung eines 

Hilfsmittels zu thematisieren. 
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5. Diskussion 
 

In diesem Kapitel werden die vorab aufgeführten Ergebnisse kritisch diskutiert. Die 

Ergebnisse aus den Interviews werden mit dem theoretischen Hintergrund in Bezug gesetzt, 

Verknüpfungen werden hergestellt und neue Bezüge geschaffen, die mit Evidenz belegt 

sind. Des Weiteren wird die Validität geprüft und im Punkt 5.2 „Stärken und Schwächen der 

Forschungsarbeit“ beschrieben. 

 

 

5.1 Ergebnisdiskussion 
 

Ziel der Forschungsarbeit ist es, anhand der geführten Experteninterviews Empfehlungen 

zur Vermittlung der Hilfsmittelversorgung in der ergotherapeutischen Ausbildung zu 

entwickeln. Dies dient zum einen zur Qualitätssicherung in der Ausbildung und zum anderen 

soll die Wichtigkeit eines einheitlichen Vorgehens in der Ausbildung verdeutlicht werden.  

Die teilnehmenden Experten zeigen im Rahmen der Interviews deren Verständnis von HMV 

und dem Einsatz der AT auf. Zudem verdeutlichen diese, dass die HMV ein Aufgabengebiet 

der Ergotherapie ist, welche Rolle diese aktuell einnimmt bzw. einnehmen sollte und 

beschreiben die dazu notwendigen Kompetenzen. Die Experten nennen relevante Inhalte, 

die in der Ausbildung thematisiert werden, welche Ziele dabei verfolgt werden und zudem 

wie die Vermittlung der HMV und der Einsatz von AT erfolgen könnte. 

Die Ergebnisse der Experteninterviews beschreiben, dass die HMV aus mehreren Schritten 

besteht.  Zum Einsatz von AT werden verschiedene Definitionen genutzt. Laut dem Großteil 

der Experten können AT und HM gemeinsam betrachten werden, da diese einen Menschen 

im Leben oder in der Teilhabe unterstützen. Bei Betrachtung der assistiven Technologien 

können diese als Hilfsmittel dienen (Henne & Wienberg, 2015). Manche Klienten sind von 

den Technologien abhängig und können ohne diese bestimmte Alltagsaktivitäten nicht 

bewältigen (Cruz, Emmel, Manzini & Braga Mendes, 2016). Für einen geringen Anteil der 

Experten existiert eine Abgrenzung zwischen den Begrifflichkeiten HM und AT. Die AT stellt 

zum einen ein neues Arbeitsfeld für Ergotherapeut*innen dar und zum anderen sind die AT 

als Innovationen zu betrachten. Die Prozessschritte der HMV stellen die Beratung, die 

Bedarfsermittlung, die Erprobung, die Versorgung und zuletzt die Evaluation dar. Die 

gegebenen Antworten können mit dem Prozess der DVfR (Vgl. Abbildung I) in Beziehung 

gesetzt werden. Dieser Prozess wurde bereits unter Punkt 2.4 benannt.  

Bei Betrachtung der Abbildung I wird deutlich, dass keine klare Benennung der zuständigen 

Therapeut*innen erfolgt. Außerdem sind die Therapeuten*innen nicht im gesamten 

Hilfsmittelversorgungsprozess mitinvolviert. In den Leitlinien zu technischen Hilfsmitteln 

bezogen auf Apoplex und Hemiparese ist ebenfalls nicht beschrieben, welche Profession für 

die HMV zuständig ist (Diener & Weimar, 2012). Die Experten hingegen sehen die Rolle der 

Ergotherapie als einen festen Bestandteil im Prozess der HMV an. Es gibt Arbeitsbereiche, 

in denen Ergotherapeut*innen involviert sind, aber es ist nicht vorgeschrieben. Die HMV 

kann sowohl in der Klinik als auch in einer ambulanten Praxis erfolgen. Durch die immer 

kürzer werdenden Klinikaufenthalte verschiebt sich die Zuständigkeit der Versorgung in den 

ambulanten Bereich (Lehngut, 2012). In anderen Ländern wird es so gehandhabt, dass die 

Ergotherapeut*innen für die HMV zuständig sind.  Dabei wird die HMV als Kernkompetenz 

von Ergotherapeut*innen betrachtet (World Federation of Occupational Therapists, 2019).  
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Die Experten sind ebenfalls der Meinung, dass die Ergotherapeut*innen sich als Experten in 

der HMV positionieren sollten. Aufgrund der Arbeitsweise im Sinne der Klientenzentrierung, 

der Teilhabeorientierung, der Betätigungsorientierung und dem kontextbasierten Arbeiten, 

heben sich die Ergotherapeuten*innen von anderen Professionen ab. Der DVE (2009) 

beschreibt ebenfalls, dass die Förderung von Selbstständigkeit unter Berücksichtigung von 

Klientenzentrierung, Betätigungsorientierung und Partizipation in allen Lebensbereichen eine 

Kernkompetenz von Ergotherapeut*innen darstellt.  

Aktuell nimmt die Ergotherapie jedoch keine feste Rolle in diesem Prozess ein, wie in 

Abbildung I deutlich wird. Die Zuständigkeiten sind meistens intern innerhalb einer Institution 

geregelt. Es sind keine Vorgaben zur Regelung der Zuständigkeiten vorhanden. Aufgrund 

von gesetzlichen Bestimmungen ist die Regelung erschwert, wie die Experten im Interview 

äußern. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass in Deutschland verschiedene Professionen an 

der Versorgung beteiligt sind, was eine einheitliche Vorgehensweise in der HMV erschwert. 

Laut den Experten sollten die Ergotherapeut*innen an allen Schritten des HMV Prozesses 

beteiligt sein. Die Ergotherapeut*innen können unter Berücksichtigung gesetzlicher 

Rahmenbedingungen eine begleitende sowie eine unterstützende Rolle und die Aufgabe 

eines Case Mangers in der HMV einnehmen. Die Canadian Association of Occupational 

Therapists (CAOT, 2017) definiert das Case Management als einen zusammenarbeitenden 

und klientenbezogenen Prozess, in dem durch die effektive und effiziente Nutzung von 

Ressourcen ein Klient mit seinen Zielen unterstützt wird. Das Case Management befolgt 

einen Behandlungsplan und entspricht einem klientenzentrierten Ansatz. Die Aufgabe 

besteht darin den Klienten zur Zielerreichung zu befähigen, wie auch zu schulen. Zudem 

beinhaltet das Casemanagement die Sicherung der Kosten-Nutzen-Effektivität und die 

Zusammenarbeit mit Stakeholdern (Govender, Christopher & Lingah, 2018). Anhand der 

beschriebenen Ergebnisse und der expliziten Beschreibung der Rolle von 

Ergotherapeut*innen innerhalb der Hilfsmittelversorgung wird deutlich, dass sich der 

Aufgabenbereich des Case Managements für den Prozess der Hilfsmittelversorgung als 

zutreffend erweist. 

Da das Ziel der Bachelorarbeit darin besteht, Empfehlungen für die Vermittlung der 

Hilfsmittelversorgung in der ergotherapeutischen Ausbildung zu entwickeln, wird nun Bezug 

auf die Ausbildung und die zugehörigen Aussagen der Experten genommen. 

 

 

Diskussion bezüglich der Ausbildung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Experteninterviews noch gezielter mit den 

Ergebnissen der Literaturrecherche bezüglich der Ausbildungsinhalte in Verbindung 

gebracht und diskutiert.  

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die Experten eine Vermittlung der Thematik 

„Hilfsmittelversorgung“ in der Ausbildung sowohl theoretisch als auch praktisch als sinnvoll 

empfinden. Mit 2700 theoretischen und 1700 praktischen Stunden (BMJV, 2016), ist in der 

Ausbildung für beide Lehrarten zeitlich Platz geschaffen.  

Nachfolgend werden nun die Inhalte bezüglich der theoretischen (Vgl. S.62f) und 

praktischen (Vgl. S.64f) Vermittlung innerhalb der ergotherapeutischen Ausbildung zum 

Thema der HMV diskutiert. 
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Theoretische Vermittlung: 

Wie in Punkt 2.8 zu lesen ist, findet sich die Thematik in der ErgThAPrV unter dem Punkt 

„Spiele, Hilfsmittel, Schienen und technische Medien“ wieder (BMVJ, 2016). In der 

Erläuterung des Punktes fällt auf, dass vorwiegend Grundkenntnisse über Hilfsmittel oder 

die Herstellung von Hilfsmitteln thematisiert werden. Der Fokus wird auf das Hilfsmittel als 

Produkt gelegt. Die Experten hingegen betonen, dass nicht nur das Hilfsmittel selbst, 

sondern insbesondere die Betrachtung des Versorgungsprozesses sinnvoll wäre. Dabei wird 

der Hilfsmittelversorgungsprozess des DVfR als Modell angesehen, welcher unbedingt in der 

Ausbildung vermittelt werden sollte. Die gesamte Vorgehensweise – vom Erkennen des 

Bedarfs bis hin zur Integration des Hilfsmittels in den Alltag des Klienten – ist essentiell in 

der Ausbildung. Mögliche Handlungen wie Antragsstellungen oder der Umgang mit dem 

Widerrufsrecht können geübt werden. Die DVfR (2009) sieht ebenfalls die Thematik der 

HMV als einen wichtigen Bestandteil in der Ausbildung an. Durch die Vermittlung in der 

Ausbildung sollen die angehenden Fachkräfte Wissen über mögliche Hilfsmittel besitzen, wie 

auch dessen Beitrag zur Teilhabe vorweisen. Dabei ist es notwendig, dass die 

Bedarfsermittlung, der Ablauf der HMV und Wissen über beteiligte Fachkräfte in der 

Ausbildung vermittelt wird. Lehngut (2012) erachtet es ebenfalls als wichtig, dass 

Ergotherapeut*innen Wissen über den Ablauf der HMV besitzen. In der bundesweiten 

Ausbildungsverordnung ist der Prozess als solches nicht sichtbar benannt. Anteile des 

Prozesses finden sich jedoch durchaus wieder. Somit werden unter anderem die Beratung 

und Anleitung von Hilfsmitteln aufgelistet. Auf Basis des Schwerpunkts der Experten auf 

dem Prozess, wäre der Ausbau dieser anteiligen Punkte sowie die gesamte Betrachtung 

aller Anteile als Hilfsmittelversorgungsprozess sinnvoll. Um den Prozess von seinem Beginn 

an zu lernen, wurde in den Interviews beispielsweise das Verschriftlichen einer 

Bedarfsanalyse als Möglichkeit des theoretischen Unterrichts gesehen. Die Auszubildenden 

würden folglich nicht mit dem Hilfsmittelprodukt als solches, sondern mit dem Blick auf 

die/den Klient*in beginnen. Es stellt sich dabei aber die Frage, welches Wissen angehende 

Ergotherapeut*innen bei dieser Bedarfsanalyse benötigen.  

Diese Grundkenntnisse über Hilfsmittel lassen sich in den Interviews bei den erwähnten 

Datenbanken wiederfinden. Zusätzlich zu den Grundkenntnissen, wie sie in der ErgThAPrV 

benannt werden (BMVJ, 2016), gehören laut den Experten noch das Erlernen von 

Fertigkeiten zu Recherchieren in Datenbanken sowie das Aneignen von Wissen über den 

aktuellen und stetig weiterentwickelnden Hilfsmittelmarkt dazu. Da in der Literatur lediglich 

von Grundkenntnissen, anstelle von vollständig umfassendem Wissen gesprochen wird, 

kann eine Gemeinsamkeit mit genannten Aussagen der Experten gesehen werden. In den 

Ausbildungsvorgaben sowie in den Interviews wird deutlich, dass das HM-Angebot vielfältig 

ist und sich stetig weiterentwickelt, sodass ein vollständiges Kennen der Produkte kein Ziel 

darstellen kann. Vielmehr ist die Ausbildung der Fähigkeit zum gezielten Recherchieren 

empfehlenswert.  

Nach dem Wissen über den HMV Prozess und über den HM-Markt sind Klassifikationen, 

Modelle und Assessments ein weiterer Diskussionspunkt. Klassifikationssysteme wie die ICF 

oder die ISO 9999 sowie Modelle wie das MPT-Modell, wurden im Verlauf der Interviews 

wiederholt benannt. Auch in der Literaturrecherche des Themas waren diese Punkte u.a. in 

Bezug auf evidenzbasiertes Arbeiten häufig präsent. Die Recherche bezüglich der 

Ausbildungsinhalte hat keine spezifischen Instrumente benannt. Klassifikationen, Modelle 

und Assessments sind in der ErgThAPrV sowie in den Empfehlungen der einzelnen 

Bundesländer durchaus wiederzufinden, eine Benennung spezifischer Instrumente für die 

HMV findet nicht statt (BMVJ, 2016). Für eine Vereinheitlichung des Kenntnisstandes im 

HMV Bereich kann folglich die Festlegung solcher sinnvoll sein. Die Experten sehen es als 
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hilfreich an, wenn jede*r Auszubildende*r ein gutes Wissen über die ICF in Bezug auf die 

HMV sowie über das MPT Modell und einige zugehörige Assessments innerhalb der 

Ausbildung erlangt. Die DVfR (2009) empfiehlt ebenfalls, innerhalb der Lösungen zur 

Optimierung der HMV, die Nutzung des ICF und den Einsatz von Assessments zur 

Bedarfsermittlung eines HM. Durch die Nutzung von Assessments soll eine evidenzbasierte 

Vorgehensweise in der HMV gewährleistet sein (Matushek & Dey, 2016). 

Der nächste Abschnitt befasst sich mit den ergotherapeutischen Kompetenzen in der HMV. 

In den Experteninterviews wurde Bezug auf die Denkweise der Ergotherapeut*innen 

genommen. Eine weitere Kompetenz stellt laut den Experten die Verknüpfung von 

theoretischem und rechtlichem Wissen bzgl. der HMV dar, damit der/die Ergotherapeut*in in 

der Lage ist, ihren/seinen Klient*in im gesamten Prozess begleiten zu können. Zudem 

stellen die Analysefertigkeiten auf Basis der ICF, aber auch bezogen auf das vorliegende 

Krankheitsbild, ebenfalls eine wichtige Kompetenz in der HMV dar. Das Wissen zu 

gesetzlichen Reglungen sowie zum Hilfsmittelmarkt soll regelmäßig aktualisiert werden. 

Diesen Aspekt bestätigt Lehngut (2012): Für eine kompetente Beratung ist die regelmäßige 

Teilnahme an Fortbildungen zu Hilfsmitteln und deren möglichen Anpassung notwendig. 

Das Vermitteln von Beratungskompetenzen wurde ebenfalls als Inhalt benannt. Nach Fisher 

(2014) nehmen die Beratung und Edukation einen wichtigen Stellenwert ein. Als Berater 

sollte die Zuständigkeit geklärt sein, wie auch das Wissen über die Adaptionsprinzipien und -

methoden vorhanden sein (Fisher, 2014). Die Beratungskompetenz ist neben weiteren 

Kompetenzen in dem CMCE (Canadian Model of Client Centered Enablement) speziell in 

den dazugehörigen Enablement Skills zu finden (Townsend et al., 2013). Zur weiteren 

Betrachtung der Kompetenzen wird das Kompetenzprofil Ergotherapie (DVE, 2019) 

herangezogen. Das Kompetenzprofil setzt sich aus verschiedenen Domänen zusammen: 

Der ergotherapeutischen Expertise, der Kommunikation, der Zusammenarbeit, dem 

Management, der Fürsprache, dem Lernen und der Professionalität. Dabei ist besonders die 

ergotherapeutische Expertise von Bedeutung. Durch die Nutzung der Kompetenzen wird 

beruflich kompetentes Handeln gewährleistet. Je nachdem in welchem beruflichen Kontext 

man sich befindet und welche Anforderungen bestehen, werden unterschiedliche 

Kompetenzen gefordert. Innerhalb der Ausbildung sollen berufsbezogene Werte und 

Kompetenzen vermittelt werden, die den Fokus der Betätigung und den Zusammenhang 

zwischen der Person, ihrer Umwelt und ihrer Betätigung besitzen (DVE, 2017b). Dazu kann 

somit zum einen das CMCE und zum anderen das Kompetenzprofil Ergotherapie angewandt 

werden. 

Der folgende Abschnitt spricht die gesetzlichen Grundlagen und sozialrechtlichen 

Regelungen an, welche in der HMV von Bedeutung sind. In den Interviews ist in diesem 

Rahmen beispielsweise das SGB V und das SGB IX betont worden. Auch in der 

Literaturrecherche ist die Gewichtung der Sozialgesetzbücher und weiterer Regelungen 

ersichtlich geworden, so z. B. hinsichtlich der Finanzierung. Die Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung benennt unter dem Punkt „Adaptierende Verfahren der Ergotherapie“ 

beispielsweise die Kostenregelung als Kenntnis, die erworben werden sollte (BMVJ, 2016, 

S.15).  Zur HMV wird des Weiteren keine Vorgabe zu sozialgesetzlichem Wissen ersichtlich. 

In den Ausbildungsempfehlungen von Sachsen und Niedersachsen werden ebenfalls die 

Kostenregelung sowie die zusätzlich zugehörigen gesetzlichen Bestimmungen benannt 

(Niedersächsisches Kultusministerium, 2002; Sächsisches Staatsinstituts für Bildung und 

Schulentwicklung, 2012). Da es sich dabei jedoch nur um Empfehlungen handelt, stellt sich 

die Frage, in welchem Ausmaß und mit welchen spezifischen Inhalten des 

sozialgesetzlichen Bereichs der HMV tatsächlich unterrichtet wird. 
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Praktische Vermittlung: 

Im nächsten Punkt der Diskussion wird der Fokus auf den praktischen Teil der Ausbildung 

gelegt. In den Experteninterviews hat die praktische Vermittlung einen ähnlich großen Anteil 

eingenommen wie der theoretische Unterricht. In der ErgThPrV und den Empfehlungen der 

Bundesländer hingegen, ist darüber wenig zu finden. Die Literaturrecherche hat gezeigt, 

dass der praktische Bereich in der Thematik HMV größtenteils offengelassen wird. 

Vorgegeben werden die ergotherapeutischen Bereiche (z.B. motorisch-funktionell und 

neurophysiologisch) in denen die praktische Ausbildung stattfinden soll (BMJV, 2016).  

Eine HMV könnte in jedem ergotherapeutischen Arbeitsbereich stattfinden. Es ist jedoch 

aktuell auch möglich, dass Ergotherapie-Schüler*innen in keinem der praktischen Bereiche 

eine vollständige HMV durchlaufen. Experten sehen eine Lösung bezüglich dieser 

Problematik in der Einführung von Praktika direkt beim Leistungserbringer. Der Fokus auf 

die HMV wäre somit gesichert. Zudem wird benannt, dass der Kontakt zu anderen 

beteiligten Professionen von hoher Bedeutung ist. Das „Lernen zu netzwerken“ (Experte II) 

und folglich zu wissen, wer der richtige Ansprechpartner für welchen Bereich der HMV ist, 

kann essentiell für die optimale Versorgung sein. In der Studie „Irish occupational therapists’ 

views of electronic assistive technology“, wird deutlich, dass Ergotherapeut*innen in einem 

multidisziplinären Team für die Versorgung zuständig sind (Verdonck, McCormak & Chard, 

2011). Zudem benennt die DVfR (2009), dass eine Absprache der Zuständigkeiten innerhalb 

aller beteiligten Professionen erfolgen sollte, um so einen effizienten Versorgungsprozess zu 

gewährleisten. Die Experten haben dafür interprofessionelle Projekte vorgeschlagen. Laut 

Experte II wäre die Kooperation zu Sanitätshäusern sinnvoll. Workshops im HM-Bereich 

könnten den Kontakt zu anderen Professionen bereits während der Ausbildung ermöglichen 

und als hilfreiche Basis in der späteren beruflichen Durchführung einer HMV dienen.  

Bevor jedoch eine HMV durchgeführt werden kann, wird in der Literatur sowie innerhalb der 

Interviews deutlich, dass eine Selbsterfahrung mit dem jeweiligen Hilfsmittel von Bedeutung 

ist. In der ErgThAPrV und im Großteil der Empfehlungen der Bundesländer wird dieser 

Punkt spezifisch benannt. Auch die Experten finden, dass das eigene Ausprobieren eines 

Hilfsmittels hilfreich ist. Während die Experten, ausgenommen von der genannten 

Selbsterfahrung alle weiteren Punkte der praktischen Ausbildung im Kontakt zu anderen 

Professionen und den Klienten selbst sehen, scheint der Fokus der Ausbildungsvorgaben 

erneut mehr auf dem Produkt zu liegen. Dies wird im folgenden Punkt vertiefter diskutiert. 

In der Literaturrecherche ist die praktische Vermittlung der HMV-Thematik neben der 

Selbsterfahrung unter anderem durch die Beschaffung, Anfertigung und Anpassung eines 

Hilfsmittels beschrieben. In den Empfehlungsrichtlinien von NRW wird zudem beispielsweise 

die Beratung und Anleitung eines HM benannt (Fischer, 2007). Den Schulen ist neben dem 

Umgang mit dem Hilfsmittel als Produkt also durchaus nahegelegt, diese auch im Kontakt 

mit dem Klienten zu erproben, eine spezifische Regelung bezüglich praktischer Vermittlung 

außerhalb der Schulen ist jedoch nicht ersichtlich. Es entsteht der Eindruck, dass der 

Schwerpunkt immer noch auf dem Produkt liegt. Deutlich wurde dies unter anderem in der 

staatlichen Prüfungsverordnung. Die HMV ist in der praktischen Prüfung nicht vorgegeben, 

findet sich aber als optionaler Bereich wieder. Es steht zur Auswahl, dass ein Prüfling ein 

Produkt anfertigt und die therapeutische Wirksamkeit analysiert und begründet (BMVJ, 

2016). Die Experten äußern diesbezüglich, dass sich die Ausbildung vom Bauen eines 

Hilfsmittels entfernen sollte. Sie setzten den Schwerpunkt auf das interprofessionelle 

Arbeiten und den Klientenkontakt. Essentielle Punkte in der Ausbildung sind folglich unter 

anderem die Bedarfsanalyse und Gesprächsführung.  

Es stellt sich in dieser Diskussion nun die Frage, wie der genannte Schwerpunkt der 

Experten (weg vom Fokus auf das Produkt, hin zum Klientenkontakt und dem Netzwerken 

mit anderen Professionen) in der praktischen Ausbildung umgesetzt werden kann. Bereits 
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genannte Vorschläge waren Praktika bei den Leistungserbringern und Workshops in 

Kooperationen mit Sanitätshäusern. Diese Punkte fokussierten sich beide auf die 

interprofessionelle Arbeit. Der Fokus auf dem Klienten wäre laut Experte III durch das 

Erarbeiten von Fallbeispielen möglich. Es könnte eine praktische Bedarfsanalyse 

durchgeführt werden. Zudem ist das Simulieren von Klientengesprächen eine Option.  

Die Diskussion der Ergebnisse – aus den Interviews und der Literaturrecherche – hat 

bezüglich der Ausbildung im HMV-Bereich den Eindruck erweckt, dass den existierenden, 

schulischen Vorgaben und Empfehlungen inhaltlich Punkte fehlen, welche von den Experten 

als essentiell angesehen werden. Die Schwerpunkte auf den Klienten selbst (durch 

Bedarfsanalysen, Beratung, Anleitung von HM) und auf dem interprofessionellen Arbeiten 

sind in den Interviews ein deutliches Thema, in der Literatur jedoch weniger fokussiert. In 

den Empfehlungen der einzelnen Bundesländer werden diese Punkte häufiger benannt als 

in den staatlichen Vorgaben. Für die ergotherapeutischen Schulen ist es durchaus möglich 

diesen Empfehlungen zu folgen und die HMV mehr in die praktische Ausbildung zu 

integrieren. Ob, wie genau und in welchem Ausmaß dies getan wird, bleibt aktuell jedoch 

offen, da neben den gesetzlichen Vorgaben die Ausbildung in den einzelnen Bundesländern 

individuell geregelt ist (VDES, 2019).   

 

 

 

 

5.2 Stärken und Schwächen der Forschungsarbeit 

 

Stärken 

Es handelt sich bei der Forschungsarbeit um eine qualitative Studie. Nach ausführlicher 

Literaturrecherche wurden Experteninterviews geführt und eine qualitative Inhaltsanalyse 

nach Mayring erarbeitet. Eine Stärke dieser Methode ist die Verbindung von theoretischem 

Hintergrundwissen und Expertenmeinungen. Die Verfasserinnen konnten sich in der 

Literaturrecherche ausführlich in das Thema einarbeiten und ein umfassendes Wissen zu 

der Thematik erlangen, auf dessen Basis Interviewfragen entstanden. Diese Einarbeitung 

war hilfreich und notwendig.  

Die Literaturrecherche hat gezeigt, dass die Thematik der Hilfsmittelversorgung komplex und 

teilweise undurchsichtig ist. Aufgrund dessen waren qualitative Interviews eine sinnvolle 

Vorgehensweise. Da objektiv keine klaren Abläufe und Zuständigkeiten im HMV Prozess 

ersichtlich sind, war das Erforschen von subjektiven Sichtweisen von Experten ein 

folgerichtiger Vorgang, um Empfehlungen für die Ausbildung zu entwickeln. Die 

Inhaltsanalyse nach Mayring hat neben dem offenen Vorgehen der qualitativen Forschung 

als weitere Stärke ein systematisches und strukturiertes Handeln gewährleistet.  

Eine Stärke während der Erarbeitung des theoretischen Hintergrundes war die Erforschung 

umfassender Literatur. Es wurde nicht nur spezifisch nach ergotherapeutischen, sondern 

ebenfalls nach interprofessionellen Quellen gesucht und zusätzlich wurden neben den 

hauptsächlich deutschen Quellen auch internationale Quellen verwendet. Der Fokus auf 

deutscher Literatur war sinnvoll, da eine Erforschung der HMV und der ergotherapeutischen 

Ausbildung hierzulande vorgenommen wurde. Das Einbeziehen internationaler Literatur 

konnte jedoch ein Bild über Vorgänge in anderen Ländern erschaffen und Beispiele für die 

deutschen Vorgänge in der HMV und in der Ausbildung bieten.  
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Eine weitere Stärke war die Wahl der Experten. Die Ausschlusskriterien haben dazu geführt, 

dass fachlich kompetente Interviewpartner gefunden wurden, welche ein komplexes Wissen 

in der erforschten Thematik besitzen. Durch die langjährige Berufserfahrung und die 

Publikationen bezüglich der Thematik, konnten die Experten zu jeder Fragestellung 

ausführliche Kenntnisse preisgeben. Dies hat der Forschung fundiertes und spezifisches 

Wissen erbracht, welches nicht nur durch die Erarbeitung einer reinen Literaturrecherche 

erfolgen konnte.  

Als Vorbereitung für die Interviewfragen ist neben der bereits genannten Literaturrecherche 

die Durchführung des Pilotinterviews als Stärke anzusehen. Die Interviewfragen wurden auf 

dieser Basis angepasst. Die Fragen der Experteninterviews haben demnach gezielter das 

erforderliche Wissen hervorgebracht. Eine Stärke der Fragen war die offene Formulierung, 

die der qualitativen Forschung entspricht. Die freie Beantwortung hat den Ausgang der 

Forschung flexibel gelassen. Dies war im Hinblick auf die komplexe Thematik von Vorteil. 

 

 

Schwächen 

Als Limitation muss an dieser Stelle aufgeführt werden, dass zur Erforschung der Inhalte und 

Vermittlungen der HMV in der Ausbildung lediglich eine Literaturrecherche stattgefunden 

hat. Die zugänglichen und folglich verwendeten Quellen sind teilweise über 10 Jahre alt. 

Zudem sind nicht aus jedem Bundesland Empfehlungen oder Richtlinien ersichtlich 

gewesen. Für ein aktuelleres und umfassenderes Bild über die HMV in der 

ergotherapeutischen Ausbildung, wäre unter anderem eine Befragung von Dozenten und 

Schülern sinnvoll gewesen. Im Rahmen der Bachelorarbeit war dies jedoch nicht möglich.   

Als weitere Schwäche lässt sich die geringe Anzahl an Experten nennen. Die 

Ausschlusskriterien wurden bereits als Stärke genannt, da infolgedessen fachlich 

kompetente Interviewpartner gefunden wurden. Die Kriterien haben jedoch auch die 

Auswahl limitiert. Neben dem spezifischen Blick von Ergotherapeut*innen, die in diesem 

Bereich u.a. praktisch tätig sind, hätten auch Dozenten befragt werden können. Durch die 

Kriterien für die Auswahl der Experten ist folglich eine Sicht von „Lehrenden“ ausgeblieben.  

Eine Schwäche der Interviewfragen war die teils wenig konkrete Formulierung. Die offene 

Art der Fragen hat viel Raum für die Kenntnisse der Experten gelassen, jedoch teilweise zu 

Wiederholungen geführt. In Bezug auf die Ziele und Kompetenzen der HMV in der 

Ausbildung wurden mehrmals ähnliche Informationen genannt. Eine spezifischere 

Erläuterung der gemeinten Begrifflichkeiten wäre zielführender gewesen. 
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6. Schlussfolgerung  

 

Nachdem die Ergebnisse der Literaturrecherche und der Experteninterviews im obigen 

Punkt ausführlich diskutiert wurden, folgt nun die Schlussfolgerung. Diese beinhaltet eine 

zusammenfassende Darstellung der bedeutenden Forschungsergebnisse und somit die 

Präsentation der erarbeiteten Empfehlungen für die Vermittlung der Thematik 

„Hilfsmittelversorgung“ in der Ausbildung. Abschließend wird ein Ausblick auf weitere 

Forschung gegeben.  

 

 

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse  

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse in zusammengefasster Form präsentiert. 

 

6.1.1 HMV allgemein 

 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die abschließende Beantwortung der ersten beiden 

Leitfragen. Es werden folglich die Kernelemente der HMV sowie die essentiellen Aspekte der 

HMV für die ergotherapeutische Praxis zusammenfassend dargestellt.  

Zuallererst kann deutlich gemacht werden, dass die HMV und der Einsatz AT auf Basis 

dieser Forschung gemeinsam betrachtet werden können. Durch die Interviews wurde 

deutlich, dass die Mehrheit der Experten diese Sicht vertritt, da die Hilfsmittel sowie die 

assistiven Technologien die Teilhabe der Menschen unterstützen. 

Als zweiter und wichtiger Punkt wird der Versorgungsprozess aufgeführt. Es ist essentiell zu 

verdeutlichen, dass es sich bei der HMV um einen komplexen Prozess handelt, dessen 

genaue Schritte und Zuständigkeiten jedoch nicht exakt definiert sind. Folglich ist es 

empfehlenswert, dass sich Ergotherapeut*innen ihrer Rolle in der HMV bewusst sind und 

das Ergreifen einer festen Position im Versorgungsprozess sinnvoll wäre.  

Ergotherapeut*innen heben sich mit ihrer klientenzentrierten sowie teilhabe- und 

betätigungsorientierten Sichtweise und in der Arbeitsweise von anderen Professionen ab. 

Sie können die Rolle eines Case Managers einnehmen und den gesamten HMV Prozess 

begleiten und unterstützen.  
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6.1.2 HMV in der Ausbildung (Empfehlungen) 

 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die abschließende Beantwortung der dritten Leitfrage und 

stellt gleichzeitig eine Zusammenfassung der Ergebnisse dar, welche sich abschließend und 

spezifisch auf die Beantwortung der Forschungsfrage anwenden lassen.  

Grundsätzlich ist festzustellen, dass in der Ausbildung das Ziel verfolgt werden sollte, die 

HMV als Aufgabengebiet der Ergotherapie zu vermitteln. Die Kombination einer 

theoretischen sowie praktischen Vermittlung ist dabei als sinnvoll zu anzusehen.   

Den angehenden Ergotherapeut*innen sollte die Betrachtung der HMV als Prozess gelehrt 

werden. Als Orientierung kann der Prozess der DVfR dienen.  

Die Rolle der Ergotherapie klar zu definieren, gehört ebenso dazu, wie weitere an der HMV 

beteiligte Professionen zu kennen. Ergotherapeut*innen können im gesamten Prozess 

beteiligt sein (von der Bedarfsanalyse bis zur eigentlichen Versorgung und Integration des 

HM in den Alltag des Klienten). 

Für die Begleitung einer HMV ist es für die angehenden Ergotherapeut*innen hilfreich 

folgendes Wissen erwerben: Dazu gehören Kenntnisse über den Hilfsmittelmarkt. Das 

Verfolgen des stetig wachsenden Angebots an Produkten in der HMV, kann durch die 

Fähigkeit zum Recherchieren in Datenbanken erlernt werden. Zusätzlich sind Kenntnisse 

über die gesetzlichen Grundlagen und sozialrechtlichen Regelungen Voraussetzung. Das 

SGB V und SGB IX dienen den Auszubildenden möglicherweise als hilfreiche Wegbegleiter 

im HMV Prozess. Des Weiteren sind Kenntnisse, wie auch die Anwendung von 

Klassifikationen, Modellen und Assessments von Bedeutung. Die Forschung hat gezeigt, 

dass die ICF, die ISO 9999 und das MPT-Modell in der ergotherapeutischen Ausbildung 

gelehrt werden können.  

Neben dem Aneignen theoretischen Wissens ist die Vermittlung von Kompetenzen 

essentiell. Die Durchführung einer Bedarfsanalyse (das Erkennen von unterstützenden und 

hemmenden Faktoren) und die Beratung kann im Rahmen der Ausbildung geübt werden. 

Eine Orientierung an den Kompetenzen des CMCE und des Kompetenzprofils ist dabei 

empfehlenswert.  

Bei der praktischen Vermittlung ist anzuraten, dass sich die Schulen vom Bauen eines 

Hilfsmittels entfernen und sich auf den Klientenkontakt, sowie auf die interprofessionelle 

Arbeit fokussieren. Dies beinhaltet das Kennenlernen von beteiligten Professionen und 

deren Aufgabenbereichen, wie auch von allgemeinen Ansprechpartnern im HMV Prozess. 

Möglichkeiten der Vermittlung diesbezüglich sind Kooperationen, die bereits in der 

Ausbildung erfolgen und als Ressource im späteren Berufsleben dienen können. Dies kann 

durch ein Praktikum beim Leistungserbringer oder in der Durchführung von Workshops mit 

Sanitätshäusern realisiert werden.  

Im praktischen Unterricht ist die Durchführung von Fallbeispielen, Bedarfsanalysen und 

Simulationsgesprächen sinnvoll anzusehen. Ein fiktives Durchlaufen des gesamten HMV 

Prozesses kann den Aufgabenbereich der Ergotherapie verdeutlichen.  

Abschließend lässt sich sagen, dass die Ausbildung eine Basis für einen strukturierteren 

Prozess in der HMV bilden kann. Durch eine Vereinheitlichung der inhaltlichen Gestaltung 

und Vermittlung der HMV in der Ausbildung, kann angehenden Ergotherapeut*innen ein 

gemeinsames und klares Bild über die Aufgabenbereiche und Kompetenzen in diesem 

Gebiet gegeben werden. Folglich dient die einheitliche Vermittlung, welche sich an den 

erforschten Punkten orientieren kann, einer gemeinsamen Vertretung des 

ergotherapeutischen Berufsfeldes und -bildes. Das Ziel ist es, als Profession präsenter zu 

werden und die Ergotherapie als essentiellen Anteil der HMV zu positionieren.  
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6.2 Ausblick auf weitere Forschung 

 

Nach ausführlicher Auseinandersetzung mit der Hilfsmittelversorgung in der 

ergotherapeutischen Ausbildung und der Ausarbeitung von Empfehlungen für die 

Vermittlung dieser Thematik, stellen die Verfasserinnen nun Möglichkeiten zur weiteren 

Forschung vor:  

 

• Überprüfung der ausgearbeiteten Empfehlungen an Ergotherapieschulen  

• Weiterentwicklung der Empfehlungen in Zusammenarbeit mit Lehrenden in 

Ergotherapieschulen  

• Implementierung der Empfehlungen an Ergotherapieschulen  

• Entwicklung eines Curriculums zur Vermittlung der HMV anhand der 

ausgearbeiteten Empfehlungen  

• Identifizieren, wie die fehlenden Inhalte in der Ausbildung das berufliche Handeln 

von Ergotherapeut*innen beeinflussen könnten 

• Entwicklung eines Kooperationsprogramm mit Leistungserbringer zur praktischen 

Vermittlung der HMV in der Ergotherapie Ausbildung   

• Definition des Casemanagements in der HMV  

• Erstellung einer Tätigkeitsbeschreibung für Ergotherapeuten*innen in der HMV 
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Glossar 

 

  
ATD PA Assisstive Technology Device Predisposition Assessment – 

Assessments des MPT Modells, das zur Ermittlung des 
passenden Hilfsmittels eingesetzt werden kann.  

  
CMOP Canadian Model of Occupational Performance – kanadisches 

Modell über die Zusammenwirkung von Umwelt, Mensch und  
seiner Betätigung. Auch als CMOP-E bekannt, welches um den 
Faktor des Engagements ergänzt wurde. 

  
COPM  Canadian Occupational Performance Measure – 

ergotherapeutisches Assessment in der Befunderhebung, das 
Betätigungsprobleme erhebt, bewertet und Ziele entwickelt.  

  
Enablement Skills Fertigkeiten, die zur ergotherapeutischen Kernkompetenz des 

Befähigens/ Ermöglichens beitragen. Dazu gehören u.a. 
Anpassen, Fürsprechen, Beraten, Koordinieren und Coachen. 

  
MPT Modell Matching Person and Technology Model – Modell von Marcia 

Scherer, dass mithilfe zugehöriger Assessments eine ideale 
Übereinstimmung zwischen Person und Hilfsmittel erreichen soll. 

  
OTPF Occupational Therapy Practice Framework – Rahmenwerk der 

AOTA zur Beschreibung zentraler Aspekte in der 
ergotherapeutischen Praxis. 

  
PIADS Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale – Fragebogen um 

die Effekte eines Hilfsmittels zu befunden. 
  
Professional Reasoning Denkprozess, den Ergotherapeuten während der Arbeit stetig 

durchlaufen (beim Planen, Durchführen, Reflektieren, …).  
  
SMART - Ziele Klientenzentrierte Therapieziele, die Spezifisch, Messbar, 

Akzeptiert, Realistisch, Terminiert sind.  
  
QUEST 2.0 Assessment in Form eines Fragebogens, dass die Zufriedenheit 

von Klienten über ein Hilfsmittel bewertet. 
  
rehaKIND Internationaler Verein, der sich für die Bedürfnisse von Kindern 

und Jugendlichen mit Handicap einsetzt – Ziel ist die optimale und 
zielorientierte Versorgung in der Kinder-Reha. 

  
Versorgungsprozess 
DVfR 

Idealtypischer Hilfsmittelversorgungsprozess, der von der 
Deutschen Vereinigung für Rehabilitation formuliert wurde und 
verschiedene Professionen miteinbezieht.  

  
Zeitgenössisches 
Paradigma 

Contemporary Paradigm – Eine aktuelle Sichtweise, die holistisch 
orientiert ist, Betätigung als therapeutisches Mittel sieht und den 
Klienten aktiv einbindet sowie zur Teilnahme am Alltag befähigt. 
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Die aufgeführte Abbildung stellt den Verlauf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring in 

zusammenfassender Form dar. Anhand dieses Ablaufmodells wurde in der Analyse (Vgl. 

Punkt 3.3.4) vorgegangen. 

 

Abbildung I Hilfsmittelversorgungsprozess der DVfR S.78-79 

Abbildung II Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse nach 
Mayring (2015) 

S.80 
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Abbildung I: Hilfsmittelversorgungsprozess der DVfR 

(Fortsetzung auf der Folgeseite) 
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Quelle: DVfR - Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (2009). Überwindung von Problemen 

bei der Versorgung mit Hilfsmitteln – Lösungsoptionen der DVfR. Heidelberg: DVfR. 
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Abbildung II: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) 

  

Quelle: Mayring, P. (2015). 5.5. Spezielle qualitative Techniken. In P. Mayring. Qualitative 

Inhaltsanalyse – Grundlagen & Techniken (12. überarbeitete Auflage). (S.70).  

Weinheim und Basel: Beltz Verlag. 
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Anlage I: Anschreiben Pilotinterview 

 

 

Hilfsmittelberatung und -versorgung als Inhalt der ergotherapeutischen Ausbildung 

 

Sehr geehrte [FRAU X], 

 

im Rahmen unseres Studiums stellt das Schreiben der Bachelorarbeit einen bedeutenden 

Bestandteil dar. Unsere Bachelorarbeit hat das Ziel, Empfehlungen für die Vermittlung der 

Thematik der Hilfsmittelberatung und -versorgung in der ergotherapeutischen Ausbildung zu 

erarbeiten.  

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe und Ihr Wissen!  

 

[PERSÖNLICHES ANSCHREIBEN] 

 

Wir würden gerne mit Ihnen ein Pilotinterview im Zeitraum vom 30.04.19 bis zum 15.05.19 

durchführen. Das Interview nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und kann in einer 

Räumlichkeit Ihrer Wahl stattfinden. Wir kommen gerne zu Ihnen! 

Haben Sie Interesse etwas zu unserem Forschungsthema Hilfsmittelberatung und -

versorgung in der deutschen Ergotherapie-Ausbildung beizutragen? Dann melden Sie sich 

gerne bei uns per Mail an [MAIL-ADRESSE] zurück! Wir würden uns sehr über eine 

Kooperation mit Ihnen freuen! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Daniela Fischer, Ronja Heumann und Vera Henkys 

(Studentinnen der Zuyd Hogeschool Heerlen, Bachelorstudiengang Ergotherapie) 
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Anlage II: Pilotinterviewleitfaden 
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Anlage III: Anschreiben Experteninterviews 

 

 

Hilfsmittelberatung und -versorgung als Inhalt der ergotherapeutischen Ausbildung 

 

Sehr geehrte/r [HERR/FRAU X], 

 

im Rahmen unseres Studiums stellt das Schreiben der Bachelorarbeit einen bedeutenden 

Bestandteil dar. Unsere Bachelorarbeit hat das Ziel, Empfehlungen für die Vermittlung der 

Thematik der Hilfsmittelberatung und -versorgung in der ergotherapeutischen Ausbildung zu 

erarbeiten.  

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe und Ihr Wissen!  

 

[PERSÖNLICHES ANSCHREIBEN] 

 

Wir würden gerne mit Ihnen ein Experteninterview im Zeitraum vom 22.05.19 bis zum 

26.06.19 durchführen. Das Interview nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und kann in einer 

Räumlichkeit Ihrer Wahl stattfinden. Wir kommen gerne zu Ihnen! 

Haben Sie Interesse etwas zu unserem Forschungsthema Hilfsmittelberatung und -

versorgung in der deutschen Ergotherapie-Ausbildung beizutragen? Dann melden Sie sich 

gerne bei uns bis zum 10. Mai per Mail an [MAIL-ADRESSE] zurück! Wir würden uns sehr 

über eine Kooperation mit Ihnen freuen! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Daniela Fischer, Ronja Heumann und Vera Henkys 

(Studentinnen der Zuyd Hogeschool Heerlen, Bachelorstudiengang Ergotherapie) 
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Anlage IV: Infoblatt 

 

(Fortsetzung auf der Folgeseite) 
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Anlage V: Datenschutz 
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Anlage VI: Experteninterviewleitfaden 
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Anlage VII: Auszug Auswertung 
 
 

(Fortsetzung auf Folgeseite) 
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